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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen – Infrastruktur 

Wasser und Mobilität im Fachbereich Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 

15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des 

Fachbereichs Bauingenieurwesen der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende Änderung der 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen – Infrastruktur Wasser und Mobilität im Fachbereich Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung 

genommen und der Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-

2021-19-13, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen – Infrastruktur Wasser und Mobilität im Fachbereich 

Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 29.07.2019 (Verkündungsblatt Nr. 5 vom 11.09.2019, S. 5) wird wie 

folgt geändert: 

1. In §18 entfällt Absatz 5. 

2. Anhang 1 wird wie folgt geändert:  

a.  In der Tabelle „Abschnitt Pflichtmodule“ wird in der Tabellenspaltenüberschrift das Wort „Teilleitung“ durch das Wort „Teilleistung“ 

ersetzt. 

b. Die Tabellen unter Studienprofile werden wie folgt neu gefasst: 

  

Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen – In- 
frastruktur Wasser und Mobilität im Fachbereich Bauingenieurwesen an der Technischen Universität  
Kaiserslautern vom 15.06.2021
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„ 

 

 

 
1Die erforderlichen Studienleistungen und Prüfungsvorleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-

Nr. 

Modulname LP Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleistungen 

gem. § 5 Abs. 4 

und 61 

Prüfungsvor-

leistung1 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleistung1 Bemerk-

ungen 

 

Abschnitt Studienprofil „Wasser“ 

(Wahlpflicht-module) 

30  

BI-

MSCBI-

IWM-

008-

M-7 

Integrierte 

Gewässerbetrachtung 

6 nein 6 - - mündl. 

Prüfung (15 

Minuten) 

- - 

Projektarbeit 

BI-

MSCBI-

IWM-

009-

M-7 

Digitale 

Datenverarbeitung  

6 nein 6 erforderlich erforderlich Projektarbeit - - 

- - Projektarbeit Präsentation 

BI-

MSCBI-

IWM-

010-

M-7 

Hydromechanik & 

Hydraulik 

6 nein 6 erforderlich erforderlich Klausur  

(120 Min.) 

- - 

BI-

MSCBI-

IWM-

011-

M-7 

Methoden und 

Lösungsansätze in der 

Siedlungswasserwirtschaft 

6 nein 6 - - Seminararbeit Präsentation - 

erforderlich erforderlich mündl. 

Prüfung (15 

Minuten) 

- 6 

Bonuspunkte 

BI-

MSCBI-

IWM-

012-

M-7 

Pollutant Transport and 

Treatment Processes 

6 nein 6 - - mündl. 

Prüfung (30 

Minuten) 

- 12 

Bonuspunkte- 
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1Die erforderlichen Studienleistungen und Prüfungsvorleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
1Die erforderlichen Studienleistungen und Prüfungsvorleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-

Nr. 

Modulname LP Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistungen 

gem. § 5 Abs. 4 

und 62 

Prüfungs-

vorleistung1 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleistung1 Bemerkungen 

 

Abschnitt Studienprofil „Verkehr und 

Stadt“ (Wahlpflichtmodule) 

30  

BI-

MSCBI-

IWM-

013-

M-7 

Mobilitätsdaten und 

Modelle 

6 nein 6 - - Seminararbeit Präsentation - 

Seminararbeit - 

BI-

MSCBI-

IWM-

014-

M-7 

Öffentlicher Verkehr 6 nein 6 - - mündl. 

Prüfung (15 

Minuten) 

- - 

mündl. 

Prüfung (15 

Minuten) 

BI-

MSCBI-

IWM-

015-

M-7 

Angewandte 

Verkehrsplanung 

6 nein 6 - - Seminararbeit - - 

Seminararbeit Präsentation 

M-SP-

1 

Stadtentwicklungsplanung 6 ja 6 siehe Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Stadt- und 

Regionalentwicklung und Umweltplanung und Recht vom 

21.07.2017 in der aktuellsten Fassung 

- 

RU-

MSC-

35-M-

6 

Konzeption der 

Ortserneuerung 

6 ja 6 siehe Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Stadt- und 

Regionalentwicklung und Umweltplanung und Recht vom 

21.07.2017 in der aktuellsten Fassung 

- 

Modul-

Nr. 

Modulname LP Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleistungen 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungsvor-

leistung1 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleistung1 Bemerk-

ungen 

 

Abschnitt Studienprofil „Baubetrieb und 

Infrastrukturmanagement“ 

(Wahlpflichtmodule) 

30  

BI-

MSCBI- 

IWM-

018-M-7 

Bauprojektmanagement 6 nein 6 erforderlich erforderlich Klausur  

(120 Min.) 

- - 

BI-

BSCIFMT-

005-M-3 

Instandhaltungsmanagement 6 nein 6 siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Immobilien und 

Facilities – Management und Technik vom 15.07.2020 in der 

aktuellsten Fassung 

- 

BI-

MSCBI-

IWM-

020-M-7 

Auftragsabwicklung und 

Digitalisierung 

6 nein 6 erforderlich erforderlich Klausur  

(60 Min.) 

- - 

- - Seminararbeit Präsentation 

BI-

MSCBI-

IWM-

021-M-7 

Bauverfahrenstechnik des 

Tunnelbaus 

6 nein 6 - - Klausur  

(60 Min.) 

- - 

- - Seminararbeit Präsentation 

BI-

MSCBI-

IWM-

022-M-7 

Geotechnik 6 nein 6 erforderlich erforderlich Klausur  

(60 Min.) 

- - 

erforderlich erforderlich mündl. 

Prüfung (15 

Minuten) 

- 



Nr. 4/ Seite 7 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 7 

 

 

7/270 

 

 

„ 

 

c. In der Tabelle „Wahlmodule“ wird im Zeilentext unter der Modulnummer „BI-MSCBI-IWM-024-M-7“ der zweite Satz wie folgt neu 

gefasst: „Eine aktuelle Liste der angebotenen Wahlmodule kann nach Inkrafttreten der Prüfungsordnung im Internet unter 

https://bi-serv01.bauing.uni-kl.de/Bauingenieurwesen/Studium/Bi-Bachelor-Master/BI-Master/BI-Master-

IWM/wahlbereich_mscbi-iwm.php eingesehen werden. 

 

3. In Anhang 2 wird die Tabelle 3: Module, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens als Auflage vergeben werden können wie folgt neu 

gefasst: 

Modulbezeichnung Lehrveranstaltung (LV) SoSe WiSe LP/LV 

Technische Hydromechanik I Technische Hydromechanik I  x 4 

Wasserbau und Wasserwirtschaft 
Einführung in die Wasserwirtschaft  x 2 

Grundlagen des Wasserbaus x  3 

Ver- und Entsorgungssysteme Wasser + 

Abfall 

Abwasserreinigung x  4 

Wasserversorgung x  4 

Einführung in die 

Siedlungswasserwirtschaft 
Siedlungsentwässerung x  3 

Verkehrsplanung 
Einführung in die Verkehrsplanung  x 3 

Grundlagen der Verkehrsplanung x  3 

Entwurf überörtlicher Verkehrswege 

Entwurf von Verkehrsanlagen  x 3 

Projektarbeit zu Entwurf von 

Verkehrsanlagen 
 x 3 

 

 

Modul-

Nr. 

Modulname LP Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleistungen 

gem. § 5 Abs. 4 

und 64 

Prüfungs-

vorleistung1 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleistung1 Bemerkungen 

 

Abschnitt Studienprofil „freies 

Profil“ (Wahlpflichtmodule) 

30  

 

Wahlpflichtmodule 

im Umfang von 

insgesamt 30 LP, 

die in einem vom 

Prüfungsausschuss 

genehmigten 

Prüfungsplan 

verbindlich 

festgelegt werden. 

Es können Wahl-

pflichtmodule aus 

den anderen Stu-

dienprofilen des 

Masterstudiengangs 

Bauingenieurwesen 

- Infrastruktur Was-

ser und Mobilität, 

die nicht bereits als 

Wahlfächer im 

Wahlmodul belegt 

wurden, ausgewählt 

werden 

30 je nach 

Wahl 

30 je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl - 
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Baubetrieb 

Projektmanagement 

/Arbeitsvorbereitung/BIM 
x  4 

Ausschreibung und 

Vergabe/Kalkulation/BIM 
 x 4 

Bodenmechanik und Grundbau Grundbau I  x 3 

 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen – Infrastruktur Wasser und Mobilität im 

Fachbereich Bauingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 

Verkündungsblatt der TU Kaiserslautern in Kraft und gilt erstmals für Prüfungsverfahren, die dem Wintersemester 2021/2022 zugeordnet 

sind.  

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Bauingenieurwesen 

Prof. Dr. Hamid Sadegh-Azar 
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Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Elektrotechnik und Informationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern 

erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen 

Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-20-07, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt 

gemacht. 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 3 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 3 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 3 
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Kenntnissen und Qualifikationen 7 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 9 
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§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 11 
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§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 12 
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Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der Techni-
schen Universität Kaiserslautern vom 15. 06 2021
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik (im Weiteren mit Bachelorstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Bachelorstudiengang ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden 

akademischen Abschluss führt. Er hat zum Ziel den Erwerb wissenschaftlicher Grundlagen und die Entwicklung von Fach- und 

Methodenkompetenz, von personaler und sozialer Kompetenz sowie von berufsfeldbezogenen Qualifikationen der Studierenden zu fördern 

und stellt eine breite wissenschaftliche Qualifikation sicher. Er ist Teil eines aufeinander aufbauenden Studienprogramms.  

(3) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse 

und Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Bachelor of Science“ (B. Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Bachelorstudiengang ist ein vorwiegend deutschsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält unter anderem detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, 

der vorgeschriebenen Prüfungen, der Lehr- und Lernformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in 

Semesterwochenstunden [SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil 

dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Bachelorstudiengang erhält Zugang, wer über eine Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des rheinland-pfälzischen 

Hochschulgesetzes (im weiteren Text mit HochSchG abgekürzt) verfügt. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen 

Universität Kaiserslautern. Im Falle von beruflich Qualifizierten hat dem Studium eine Beratung gemäß § 23 HochSchG durch die Technische 

Universität Kaiserslautern vorauszugehen.  

(2) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen. 

Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, 

müssen vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift des Präsidenten „Deutsche 

Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen. 

Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(3) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Bachelorstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht 

verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(4) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, 

dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den 

Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Winter- und Sommersemester erfolgen. Die Aufnahme des Studiums in einem höheren 

Fachsemester ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester möglich, sofern es ein entsprechendes Lehrangebot gibt. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 7 Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des 7. Fachsemesters abgelegt werden können. 
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§ 4 Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Bachelorabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Bachelorarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Studiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

Abschnitt Module 

Grundstudium  

Mathematisch-

Naturwissenschaftliche Grundlagen 

(MNG) 

Pflichtmodule; aus den Bereichen 

Mathematik und Physik 

Grundlagen der Elektrotechnik und 

Informationstechnik (GEIT) 

Pflichtmodule; u. a. aus den Bereichen 

Grundlagen der Elektrotechnik, 

Grundlagenlabor, Elektronik, 

Messtechnik, Informationsübertragung 

und -verarbeitung, Energietechnik 

Hauptstudium  

Kernfächer (KF) Pflichtmodule; u. a. aus den Bereichen 

Theoretische Elektrotechnik, 

Regelungstechnik, Elektronik 

Nichttechnische Fächer (NF) Wahlmodule aus dem Angebot der 

Technischen Universität Kaiserslautern 

Fachspezifische Vertiefung Pflichtmodule und Wahlmodule; 

abhängig vom gewählten Schwerpunkt  

Praktikum Pflichtmodul Fachpraktikum 

Abschlussarbeit Pflichtmodul Bachelorarbeit 

 

Die Wahl der fachspezifischen Vertiefung gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur ersten zugehörigen Modul- oder Modulteilprüfung als erfolgt.  

(2) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs müssen mindestens 210 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP. Die Bachelorprüfung besteht je nach gewählter fachspezifischer Vertiefung aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 150 - 163 Leistungspunkten, 

2. Wahlmodule im Umfang von 19 – 32 Leistungspunkten, 

3. Fachpraktikum im Umfang von 16-20 Leistungspunkten, 

4. Bachelorarbeit im Umfang von 12 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt der Anhang 1 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählt die Abschlussarbeit, gegebenenfalls mit dem anschließenden Kolloquium. Die Inhalte eines 

Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden können. Der 

Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt zwei Formen von 

Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 
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Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden. 

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung, 

der Fachpraktikum und der Bachelorarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten 

entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer Leistung, die einen 

Arbeitsaufwand (Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 900 Stunden 

berücksichtigt ist. 

(5) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden wurden. 

Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden. 

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers oder der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

(8) Das Fachpraktikum ist Bestandteil des Bachelorstudiengangs und hat zum Ziel, Studierenden mit Arbeitsverfahren und Werkstoffen 

sowie mit organisatorischen und sozialen Verhältnissen in technischen Betrieben ihres Studiengebietes bekannt zu machen. Das Nähere 

regeln die Praktikumsrichtlinien gemäß Anhang 2. 

(9)  Studierende, die nach dem zweiten Fachsemester weniger als 30 Leistungspunkte erreicht haben, wird ein Beratungsgespräch mit der 

Fachstudienberatung angeboten. Dabei werden u.a. Möglichkeiten diskutiert, wie der folgende Studienverlauf geplant werden kann. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine 

Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der 

Bachelorprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der 

Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht 

wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen 

sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter 

Einschreibung noch mindestens eine Prüfungsleistung in diesem Bachelorstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 

und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Für von Frühstudierenden erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 
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anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 

mit der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 

11) ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich 

bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und 

Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Dies gilt nicht für Prüfungen, die von Frühstudierenden gemäß § 67 Absatz 5 

HochSchG erbracht wurden. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener gleichwertiger Prüfungen für 

Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen Prüfungsleistungen nicht mehr 

möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten - soweit die Notensysteme vergleichbar sind - übernommen und in 

die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden” 

aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 

Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 

der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 
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achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder, auf die Modellberaterinnen und Modellberater oder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten übertragen oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er 

Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss 

wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um 

prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den 

Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
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Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absatze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen Prüfungen. Diese sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Bachelorprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Bachelorprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Bachelorarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Bachelorarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management 

System erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen 

kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die 

oder der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er 

nicht verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet 

und 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul-oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gem. Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 
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achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder, auf die Modellberaterinnen und Modellberater oder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten übertragen oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er 

Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss 

wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um 

prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den 

Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 
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1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, oder 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, oder 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich, per E-Mail über den RHRK-Account oder über das Campus Management System zu erfolgen. 

Bei schriftlicher Mitteilung ist das Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt. 

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Bachelorarbeit wird das Ende des 11. Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des 13. Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die Bachelorarbeit 

als erstmals nicht bestanden. 

(14) Folgende Modulprüfungen sind bis zur genannten Frist erstmals anzumelden, erfolgt dies nicht, gilt Absatz 12 Satz 2 entsprechend: 

1. Modulprüfungen des Grundstudiums bis zum Beginn des Prüfungszeitraumes des 4. Fachsemesters 

2. Modulprüfungen des Hauptstudiums bis zum Beginn des Prüfungszeitraum es des 10. Fachsemesters.  

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfungen). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen.  Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 
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(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß §10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 45 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7), digitalen Open Book Klausuren oder Take Home Exams (Absatz 10) oder als andere 

schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 
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geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens drei Stunden. Das Nähere regelt Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 3 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren.  

(8) Entfällt. 

(9) Entfällt. 

(10) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer digitalen Open Book Klausur oder eines Take Home Exams sind eine oder mehrere 

von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben ex-situ zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit einer digitalen Open Book Klausur beträgt 

mindestens eine und höchstens drei Stunden. Zusätzlich ist eine mindestens zwanzigminütige Zeit zum Hochladen der Prüfungsleistung zu 

berücksichtigen. Bei einem Take Home Exam beträgt die Bearbeitungszeit sechs bis 48 Stunden als Ersatz für eine zweistündige Klausur, 

somit maximal 72 Stunden als Ersatz für eine dreistündige Klausur. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Entfällt. 
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geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens drei Stunden. Das Nähere regelt Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 3 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren.  

(8) Entfällt. 

(9) Entfällt. 

(10) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer digitalen Open Book Klausur oder eines Take Home Exams sind eine oder mehrere 

von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben ex-situ zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit einer digitalen Open Book Klausur beträgt 

mindestens eine und höchstens drei Stunden. Zusätzlich ist eine mindestens zwanzigminütige Zeit zum Hochladen der Prüfungsleistung zu 

berücksichtigen. Bei einem Take Home Exam beträgt die Bearbeitungszeit sechs bis 48 Stunden als Ersatz für eine zweistündige Klausur, 

somit maximal 72 Stunden als Ersatz für eine dreistündige Klausur. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Entfällt. 
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(4) Entfällt. 

(5) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(6) Entfällt. 

(7) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

§ 16 Bachelorarbeit und Kolloquium 

(1)  Das Modul Bachelorarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Bachelorarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung wird studienbegleitend erbracht. Sie soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage 

ist, eine Aufgabenstellung mit den geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und 

schriftlich, planerisch oder gestalterisch darzustellen. Sinn und Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf 

kritische Fragen zur verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Bachelorarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Bachelorarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 150 LP erworben und 

das Fachpraktikum abgeleistet hat; in besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des 

Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Bachelorarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt 

sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit sind von der Betreuerin oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass 

der Workload für die oder den Studierenden von 360 Stunden innerhalb des Bearbeitungszeitraums erbracht werden kann. Für das Thema 

der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen 

Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin 

oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei 

der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag 

beiliegen. 

(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Bachelorarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der 

als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 

anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach 

Absatz 1 entsprechen. 

(8) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben.  

(9) Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt 
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werden. Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person 

betreut wird, die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Bachelorarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung in 

gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen.  Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbstständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Bachelorarbeit nach Absatz 5 

nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Bachelorarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin 

oder Hochschullehrer des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Bachelorarbeit (schriftliche Bachelorarbeitsnote). 

Differieren die Bewertungen, sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 

Absatz 1 angepasst, wobei der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei 

Noten der Skala ist auf die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung 

herzustellen. Gelingt dies nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die 

Note entspricht in diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens 

zwei Prüferinnen oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Bachelorarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Bachelorarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies 

der oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende 

innerhalb von vier Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt 

wird oder zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Bachelorarbeit als endgültig 

nicht bestanden. Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Bachelorarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende 

bei der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Bachelorarbeit 

ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Bachelorarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Bachelorarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen. 

(15) Zum Bestehen des Moduls Bachelorarbeit muss die schriftliche Bachelorarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Bachelorarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Bachelorarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut = eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch   den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 
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gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich     = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich  = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich  = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich  = ausreichend, 

über 4,0        = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Bachelorprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Bachelorprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Bachelorprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich     = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich  = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich  = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich  = ausreichend, 

über 4,0        = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- oder Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form von Klausuren kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

nur nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber 

entschieden, ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche 

Einzelprüfung von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah 

durchzuführen. Den Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche 

Prüfungsarbeit zu gewähren. Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens 

unverzüglich nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu 

der genannten Frist für die mündliche Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine 

mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen 

hat, vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung exmatrikuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können zweimal wiederholt werden. Sonstige nicht bestandene praktische Modulprüfungen 

können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Entfällt. 
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(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Bachelorarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss diese Erkrankung durch ein ärztliches Attest bzw. durch das Formular zur Prüfungsunfähigkeit glaubhaft belegt 

werden. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausreichend. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest unverzüglich nach 

Ausstellung, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest bzw. das Formular 

zur Prüfungsunfähigkeit kann zur rechtzeitigen Glaubhaftmachung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das 

Original kann gegebenenfalls von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unverzüglich nachgefordert werden. Bei einer erstmalig 

vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, 

ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut krankmeldet) kann 

die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und Dauer der Erkrankung 

sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese Angaben, verlangt werden. 

Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder 

pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 
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selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Bachelorprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang teilnehmen. 

Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht 

kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der Technischen 

Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

(1) Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Bachelorprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Bachelorprüfung 

wird eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Bachelorarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 Absatz 

1 in Form von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche 

Antrag ist spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies 

im Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Bachelorurkunde, 

beides in deutscher und englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus 

und trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 
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Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Bachelorprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Bachelorurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

(1) Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Bachelorprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelorstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). 

Im Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

(2) Entfällt.  

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht, Archivierung von Prüfungsunterlagen 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Bachelorprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Bachelorprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams (Absatz 3), und 

die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt 

werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und 

Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams wird den 

Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit 

gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- und Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Bachelorarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 
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(6) Schriftliche Prüfungen gemäß § 14 samt den diesen Prüfungen beigefügten Anlagen und Modellen und die auf die vorgenannten 

Prüfungen bezogenen Gutachten sowie die Protokolle über mündliche Prüfungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren; die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der oder dem Studierenden das Ergebnis der jeweiligen Prüfung 

mitgeteilt worden ist. Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet werden, wenn und solange gegen eine 

Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage erhoben und das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde.  

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften  

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in 

Kraft und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang „Elektrotechnik und 

Informationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden.  

(2) Darüber hinaus gilt diese Prüfungsordnung für Studierende, die nach der Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 (Staatsanzeiger Nr. 42 vom 

19.11.2007, S. 1790) in den jeweiligen Fassungen studieren, ab dem Prüfungsverfahren des Wintersemesters 2021/2022. 

 

 

 

Kaiserslautern, den 15. 06 2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. rer. nat. Marco Rahm 
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Anhang 1:  

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag1“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung2“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Bachelorarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. 

 

1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 

2 Landesverordnung vom 28.06.2018 

 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP Importmodul Gewichtung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 und 

63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

Abschnitt: Mathematisch-naturwissen-

schaftliche Grundlagen (MNG) 
49        

MAT-00-

01-M-1 
Höhere Mathematik I 8 nein 8 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

MAT-00-

02-M-2 
Höhere Mathematik II 8 nein 8 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

MAT-00-

03A-M-1 

Höhere Mathematik: 

Vektoranalysis und 

Differentialgleichungen  

(für Ingenieure) 

8 nein 8 erforderlich ja 
Klausur, 90 

Min. 
- - 

MAT-00-

03B-M-1 

Höhere Mathematik: 

Funktionentheorie und 

Numerik (für Ingenieure) 

8 nein 8 erforderlich ja 
Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

454-M-2 

Grundlagen und 

Anwendungen der 

Wahrscheinlichkeitstheorie 

4 nein 4 erforderlich ja 
Klausur, 120 

Min. 
- - 

PHY-EXP-

018-M-1 

Experimentalphysik I  

für Ingenieure/-innen 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

PHY-EXP-

019-M-1 

Experimentalphysik II  

für Ingenieure/-innen 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

PHY-

PRAKT-

506-M-1 

 

Physikalisches Praktikum  

für Elektrotechniker 

 

4 nein 4 - - 

mündliche 

Prüfung, 15-30 

Min.  

- - 

Abschnitt: Grundlagen der Elektrotechnik 

und Informationstechnik (GEIT) 
57        

EIT-DS-

101-M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik I 
6 nein 6 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-FUN-

102-M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik II 
6 nein 6 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

120-M-2 

Elektrotechnisches 

Grundlagenlabor I 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

EIT-LEL-

121-M-2 

Elektrotechnisches 

Grundlagenlabor II 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

EIT-ISE-

701-M-2 
Elektronik I 6 nein 6 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

 
3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP Importmodul Gewichtung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 und 

63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

IT-ISE-

105-M-2 
Elektrische Messtechnik I 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EIS-

314-M-2 
Grundlagen der 

Informationsverarbeitung 
6 nein 6 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

315-M-2 

Einführung in Signale und 

Systeme 
5 nein 5 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-MEA-

181-M-2 

Grundlagen der 

elektrischen 

Energietechnik 

5 nein 5 - - 
Klausur, 180 

Min. 
- - 

INF-80-

15-M-2 
Programmieren in C 5 nein 5 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

324-M-2 
Labor Digitaltechnik I 4 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

Summe Grundstudium 106        

Abschnitt: Kernfächer 19   
    

EIT-EOT-

601-M-3 

Theoretische 

Elektrotechnik I 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EOT-

602-M-4 

Theoretische 

Elektrotechnik II 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-LRS-

504-M-3 
Lineare Regelungen 5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-ISE-

702-M-3 
Elektronik II 4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

Abschnitt: Nichttechnische Fächer 15    

 

Module aus dem Angebot 

der TUK, ggf. mit 

Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

15 je nach Wahl 
je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

Es sind Module im 

Umfang von 15 LP 

zu wählen. 

Abschnitt: Bachelorarbeit 12        

EIT-DEK-

003-M-1 
Bachelorarbeit 12 nein 24 erforderlich  - schriftlich - 

150 LP und 

Praktikums-schein 

gem. § 16 Abs. 3  

Abschnitt: Fachpraktikum 
16-

20 
       

EIT-DEK-

999-M-1 
Fachpraktikum 

16-

20 
nein 0 

Praktikums-

schein 
- - - 

s. Anhang 2, 

„Praktikums-

richtlinien“ 

Summe Hauptstudium Allgemeiner Teil 
62-

66 
 

 

     

Summe Hauptstudium Schwerpunkt 
42-

38 
 

 

    
siehe 

Schwerpunkte 

Summe Bachelorstudium 210  
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 und 

63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

Hauptstudium: Schwerpunkt 

                          Automatisierungstechnik 

(AUT) 

38-

42 
       

EIT-AUT-

457-M-4 

Grundlagen der 

Automatisierung 
5 nein 5 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-LEL-

230-M-4 

Grundlagen der  

Leistungselektronik 
4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-AUT-

452-M-4 
Prozessautomatisierung 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-LRS-

437-M-4 
Optimale Regelung 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-LRS-

432-M-4 

CAE in der 

Regelungstechnik 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. und 

praktische 

Prüfung 

- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik  5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-MEA-

220-M-4 

Labor Energie- 

/Automatisierungstechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

 

Module mit Genehmigung 

des Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

9-

134 

je nach 

Wahl 
9-13 

je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

4: Je nach Umfang des 

Fachpraktikums 

Es sind Module im Umfang 

von 9-13 LP zu  wählen 

 

 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 und 

63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

Hauptstudium: Schwerpunkt 

                          Energietechnik (ENT) 

38-

42 
       

EIT-MEA-

203-M-4 

Elektrische Antriebstechnik 

I 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-ENV-

208-M-4 

Elektrische Energiesysteme 

I 
4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-ENV-

209-M-4 

Elektrische Energiesysteme 

II 
4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-HAST-

210-M-4 

Grundlagen der 

 Hochspannungstechnik 
4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 

EIT-LEL-

230-M-4 

Grundlagen der  

Leistungselektronik 
4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

MV-TM-54-

M-4 

Elemente der Technischen 

Mechanik I 
6 ja 6 

 

 

Bachelorprüfungsordnung MV vom 30.3.2009 

 

- 

MV-TM-55-

M-4 

Elemente der Technischen 

Mechanik II 
5 ja 5 

 

 

Bachelorprüfungsordnung MV vom 30.3.2009 

 

- 

EIT-MEA-

220-M-4 

Labor Energie- 

/Automatisierungstechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

 

Module mit Genehmigung 

des Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

1-

55 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

5 Je nach Umfang des 

Fachpraktikums 

Es sind Module im Umfang 

von 1-5 LP zu wählen 

Hauptstudium: Schwerpunkt 

                          Eingebettete Systeme (ESY) 

38-

42 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 und 

63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

EIT-EIS-571-

M-4 

Architektur digitaler 

Systeme I 
4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 

EIT-RTS-

706-M-4 
Assemblerprogrammierung 4 nein 4 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-RTS-

545-M-4 
Betriebssysteme 4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

654-M-4 

Entwurf 

mikroelektronischer 

Schaltungen und Systeme I 

4 nein 4 - - 
Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

301-M-4 

Einführung in 

Kommunikations-netze  
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

 

Module mit Genehmigung 

des Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

13-

176 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

6 Je nach Umfang des 

Fachpraktikums 

Es sind Module im Umfang 

von 13-17 LP zu wählen 

 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 und 

63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

Hauptstudium: Schwerpunkt 

                          Integrierte Systeme (INS) 

38-

42 
       

EIT-EIS-

571-M-4 

Architektur digitaler 

Systeme I 
4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

531-M-4 

Digitale 

Signalverarbeitung 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-ISE-

651-M-4 

Technologie und Entwurf 

integrierter gemischt 

analog digitaler 

Schaltungen und Systeme 

(TESYS) 

5 nein 5 - - 
mündlich, 30 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

654-M-4 

Entwurf 

mikroelektronischer 

Schaltungen und Systeme 

I 

4 nein 4 - - 
Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

546-M-4 
Embedded Processor Lab  3 nein 3 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

 

Module mit Genehmigung 

des Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

13-

177 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

7 Je nach Umfang des 

Fachpraktikums 

Es sind Module im Umfang 

von 13-17 LP zu wählen 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 

und 63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

Hauptstudium: Schwerpunkt 

                          Kommunikationstechnik 

(KOM) 

38-

42 
       

EIT-NAT-

302-M-4 
Nachrichtentheorie 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

301-M-4 

Einführung in 

Kommunikations-netze 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-FUN-

401-M-4 
Hochfrequenztechnik 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

531-M-4 

Digitale 

Signalverarbeitung 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

532-M-4 
Digitale Filter  3 nein 3 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-RTS-

706-M-4 
Assemblerprogrammierung 4 nein 4 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

708-M-4 

Mikroelektronik für Nicht-

vertiefer 
4 nein 4 - - 

Klausur, 60 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

323-M-4 
Labor Nachrichtentechnik 4 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

 

Module mit Genehmigung 

des Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

6-

108 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

8 Je nach Umfang des 

Fachpraktikums 

Es sind Module im 

Umfang von 6-10 LP zu 

wählen 

 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studien-

leistung 

gem. §5 

Abs. 4 

und 63 

Prü-

fungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teil-

leistung3 
Bemerkungen 

Hauptstudium: Schwerpunkt 

                          Mechatronik (MET) 

38-

42 
       

EIT-MEA-

203-M-4 

Elektrische 

Antriebstechnik I 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-MEA-

207-M-4 

Elektrische 

Antriebstechnik II 
4 Nein 4 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 

EIT-LEL-

230-M-4 

Grundlagen der  

Leistungselektronik 
4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

531-M-4 

Digitale 

Signalverarbeitung 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

MV-TM-54-

M-4 

Elemente der 

Technischen Mechanik I 
6 ja 6 

 

 

Bachelorprüfungsordnung MV vom 30.3.2009 

 

MV-TM-55-

M-4 

Elemente der 

Technischen Mechanik II  
5 ja 5 

 

 

Bachelorprüfungsordnung MV vom 30.3.2009 

 

EIT-MEA-

220-M-4 

Labor Energie- 

/Automatisierungstechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

 

Module mit Genehmigung 

des Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

5-

99 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

9 Je nach Umfang des 

Fachpraktikums 

Es sind Module im 

Umfang von 5-9 LP zu 

wählen 
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Anhang 2: Praktikumsrichtlinien 

 

Inhaltsübersicht 

 

§ 1 Zweck des Praktikums 

§ 2 Dauer des Praktikums 

§ 3 Praktikantenamt 

§ 4 Durchführung des Praktikums 

§ 5 Praktikantenvertrag, Rechtsverhältnisse 

§ 6 Inhalt des Praktikums 

§ 7 Praktikantenzeugnis, Tätigkeitsberichte 

§ 8 Nachweis und Anerkennung des Praktikums 

 

 

§ 1 Zweck des Praktikums 

(1) Das Praktikum hat zum Ziel, Studierenden mit Arbeitsverfahren und Werkstoffen sowie mit organisatorischen und sozialen 

Verhältnissen in technischen Betrieben ihres Studiengebietes bekannt zu machen. 

(2) Der Nachweis des Praktikums erfolgt gemäß § 8 der Praktikumsrichtlinien nach Vorlage entsprechender Nachweise gemäß § 7. Die 

Anerkennung erfolgt durch die oder den vom Fachbereichsrat mit Praktikantenangelegenheiten Beauftragte oder Beauftragten. 

(3) Das Praktikum ist als Fachpraktikum Teil des Bachelorstudiengangs.  

(4) Das Praktikum muss spätestens zur Anmeldung des Moduls Bachelorarbeit nachgewiesen werden. 

 

§ 2 Dauer des Praktikums 

Die Mindestdauer des Praktikums beträgt 13 Wochen. Das Praktikum kann auf bis zu 18 Wochen erweitert werden (s. Modulhandbuch) 

 

§ 3 Praktikantenamt 

(1) Für die Betreuung und Überwachung einer fachgerechten Praktikantentätigkeit ist im Fachbereich das Praktikantenamt eingerichtet.  

(2) Die oder der Beauftragte für das Praktikantenamt entscheidet über die Anerkennung von Praktikumsnachweisen. 

 

§ 4 Durchführung des Praktikums 

(1) Das Praktikum soll in mehreren Abschnitten und bei verschiedenen Betrieben abgeleistet werden, damit ein möglichst vielseitiger 

Eindruck entsteht. Abschnitte von weniger als zwei Wochen sind nicht zugelassen. 

(2) Die Kontaktaufnahme und der Abschluss von Praktikantenverträgen mit geeigneten Ausbildungsbetrieben ist grundsätzlich Aufgabe 

der Praktikantin oder des Praktikanten. Das Praktikantenamt kann hierbei nur beratend mitwirken. 

 

§ 5 Praktikantenvertrag, Rechtsverhältnisse 

(1) Die Praktikantin oder der Praktikant schließt mit dem Ausbildungsbetrieb einen Vertrag (Praktikantenvertrag) ab. 

(2) Eine Praktikantin oder ein Praktikant bzw. eine Werksstudentin oder ein Werksstudent kann vom Ausbildungsbetrieb eine finanzielle 

oder ähnliche Beihilfe erhalten. 

(3) Gegenüber der Technischen Universität Kaiserslautern können aus dem Praktikantenverhältnis keine Rechtsansprüche geltend 

gemacht werden. 
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§ 6 Inhalt des Praktikums 

(1) Das Praktikum sollte in den Bereichen 

1. Konstruktion und Fertigung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Betrieb, Wartung, Prüfung, Inbetriebnahme (z.B. Erstellen von 

Baugruppen und Geräten der Elektronik, Hochfrequenztechnik, Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungstechnik, Regelungstechnik, 

Messtechnik, Montage von elektrischen Maschinen, Transformatoren und Anlagen), 

2. Forschung und Entwicklung:  Forschung, Entwicklung, Berechnung, Projektierung (z.B. Tätigkeiten in Forschungs- und 

Entwicklungslaboratorien, in projektierenden Abteilungen sowie in Versuchs- und Prüffeldern) 

durchgeführt werden, wobei Tätigkeiten aus beiden Bereichen zu etwa gleichen Teilen nachgewiesen werden sollen. Aus den genannten 

zwei Bereichen müssen jeweils mindestens zwei Wochen Tätigkeit nachgewiesen werden.  

(2) Neben der technisch-fachlichen Ausbildung soll die Praktikantin oder der Praktikant auch Einblick in die Betriebsorganisation, 

Sozialstrukturen, Sicherheits- sowie Ökonomie- und Ökologie-Aspekte gewinnen. 

 

§ 7 Praktikantenzeugnis, Tätigkeitsberichte 

(1) Vom Ausbildungsbetrieb muss ein Praktikantenzeugnis ausgestellt werden. Es muss eine Beurteilung der Praktikantin oder des 

Praktikanten enthalten und die Dauer des Praktikantenverhältnisses sowie Fehltage (Urlaub, Krankheit usw.) angeben. 

(2) Über das Praktikum sind von der Praktikantin oder vom Praktikanten Tätigkeitsberichte zu erstellen. Diese sollen die Form von 

wöchentlichen Protokollen haben, welche seitens des Ausbildungsbetriebes zu bestätigen sind. Die Berichte sollen einen Umfang von 

1 - 2 DIN-A4 Seiten je Woche haben. Die Protokolle sollen tabellarisch alle ausgeführten Arbeiten enthalten, sowie besonders 

interessante Arbeitsvorgänge in Form von Skizzen, Zeichnungen und Beschreibungen schildern. 

 

§ 8 Nachweis und Anerkennung des Praktikums 

(1) Die Praktikantin oder der Praktikant weist ihre oder seine Tätigkeit mit Praktikantenzeugnissen und Tätigkeitsberichten beim 

Praktikantenamt nach. 

(2) Das Praktikantenamt entscheidet über die Anrechenbarkeit der Zeitabschnitte als Ganzes oder in Teilen. Entscheidungsrichtlinien sind 

dabei die Tätigkeiten nach § 6 der Praktikumsrichtlinien, die Praktikantenzeugnisse und die Tätigkeitsberichte. 

(3) Das Praktikantenamt stellt für die anerkannten Praktikantenzeiten eine Bescheinigung zur Vorlage bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten aus. 

(4) Durch Krankheit oder sonstige Ursachen entstandene Ausfallzeiten im Fachpraktikum von insgesamt mehr als fünf Arbeitstagen 

müssen nachgeholt werden. 

(5) Erholungsurlaub ist nicht anrechenbar auf die Dauer des Praktikums. 

(6) Bei Nachweis eines berufsqualifizierenden Abschlusses (Gesellen-, Facharbeiter-, Techniker-, Ingenieurprüfung) auf einem 

entsprechenden handwerklichen oder technischen Gebiet wird das Fachpraktikum im Allgemeinen erlassen. 

(7) Von einer Ausbildung bei der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz usw. können Praktikumszeiten angerechnet werden, wenn 

entsprechende Nachweise geführt werden. Es können jedoch für das Praktikum höchstens drei Wochen angerechnet werden. 
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Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang „Medien- und Kommunikationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern 

erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen 

Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-21-07, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt 

gemacht. 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 3 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 3 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 3 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 4 

§ 4 Bachelorprüfung 4 

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 4 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 7 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 9 

§ 8 Prüfungsausschuss 9 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 10 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 11 

Abschnitt II: Durchführung der Bachelorprüfung 11 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 11 

§ 12 Modulprüfungen 14 

§ 13 Mündliche Prüfungen 15 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 15 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 17 

§ 16 Bachelorarbeit und Kolloquium 18 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 20 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 21 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 23 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 24 

§ 21 Bestehen der Bachelorprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 25 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 26 

§ 23 Zusatzleistungen 26 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 27 

§ 24 Informationsrecht, Archivierung von Prüfungsunterlagen 27 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 27 

Anhang 1: 29 

Anhang 2: Praktikumsrichtlinien 34 

 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationstechnik an der Technischen
Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Bachelorstudiengang 

Medien- und Kommunikationstechnik (im Weiteren mit Bachelorstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Bachelorstudiengang ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden 

akademischen Abschluss führt. Er hat zum Ziel den Erwerb wissenschaftlicher Grundlagen und die Entwicklung von Fach- und 

Methodenkompetenz, von personaler und sozialer Kompetenz sowie von berufsfeldbezogenen Qualifikationen der Studierenden zu fördern 

und stellt eine breite wissenschaftliche Qualifikation sicher. Er ist Teil eines aufeinander aufbauenden Studienprogramms. 

(3) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse 

und Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Bachelor of Science“ (B.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Bachelorstudiengang ist ein vorwiegend deutschsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält unter anderem detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, 

der vorgeschriebenen Prüfungen, der Lehr- und Lernformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in 

Semesterwochenstunden [SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser 

Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Bachelorstudiengang erhält Zugang, wer über eine Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des rheinland-pfälzischen 

Hochschulgesetzes (im weiteren Text mit HochSchG abgekürzt) verfügt. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen 

Universität Kaiserslautern. Im Falle von beruflich Qualifizierten hat dem Studium eine Beratung gemäß § 23 HochSchG durch die Technische 

Universität Kaiserslautern vorauszugehen. 

(2) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst nicht 

das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache, sofern in dieser Ordnung nichts 

anderes geregelt ist. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift 

des Präsidenten „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität 

Kaiserslautern“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(3) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Bachelorstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht 

verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(4) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss auf Antrag der Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungsleiters den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich 

innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte 

zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und Sommersemester erfolgen.    

(2) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des siebten Fachsemesters abgelegt werden können. 
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§ 4 Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Bachelorabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Bachelorarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Bachelorstudiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

Abschnitt Module 

Mathematisch-

Naturwissenschaftliche Grundlagen 

(MNG) 

Pflichtmodule; u. a. aus den Bereichen 

Mathematik und Physik 

Grundlagen der Elektrotechnik und 

Informationstechnik (GEIT) 

Pflichtmodule; u. a. aus den Bereichen 

Grundlagen der Elektrotechnik, 

Grundlagenlabor, Elektronik, 

Messtechnik, Informationsübertragung 

und -verarbeitung 

Medientechnik Pflichtmodule; u. a. aus den Bereichen 

Videotechnik und Audiotechnik 

Medienkompetenz Pflichtmodule und Wahlmodule;  

Pflichtmodule u. a. aus den Bereichen 

Gestaltung, Medienformate, Gaming 

Wahlmodule: nichttechnische Fächer aus 

dem Angebot der Technischen 

Universität Kaiserslautern 

Vertiefungsfächer Pflichtmodule und Wahlmodule;  

Pflichtmodule u. a. aus den Bereichen 

Signalverarbeitung, Filter, 

Nachrichtentechnik  

Praktikum Pflichtmodul Medientechnisches 

Fachpraktikum 

Abschlussarbeit Pflichtmodul Bachelorarbeit 

 

(2) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs müssen mindestens 210 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP. Die Bachelorprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 163 Leistungspunkten, 

2. entfällt,  

3. Wahlmodule im Umfang von 15-19 Leistungspunkten, 

4. Fachpraktikum im Umfang von 16-20 Leistungspunkten, 

5. Bachelorarbeit im Umfang von 12 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Praxisphasen sowie die Abschlussarbeit, mit dem anschließenden Kolloquium. Die Inhalte 

eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden können. Der 

Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt zwei Formen von 

Modulen: 
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1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Entfällt.  

3. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 

Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden.  

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung, 

der berufsfeldbezogenen Praktika und der Bachelorarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von 

Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer 

Leistung, die einen Arbeitsaufwand (Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 

900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden wurden. 

Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden.). 

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen der 

Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

(8)  Das medientechnische Fachpraktikum ist Bestandteil der Bachelorprüfung und hat zum Ziel, Studierende mit den verschiedenen Medien 

und Arbeitsverfahren sowie mit organisatorischen und sozialen Verhältnissen in Betrieben und Unternehmen ihres Studiengebietes bekannt 

zu machen. Das Nähere regeln die Praktikumsrichtlinien gemäß Anhang 2. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Bachelorprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Bachelorstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 

und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 
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(3) Für von Frühstudierenden erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 

mit der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 

11) ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich 

bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und 

Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Dies gilt nicht für Prüfungen, die von Frühstudierenden gemäß § 67 Absatz 5 

HochSchG erbracht wurden. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener gleichwertiger Prüfungen für 

Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen Prüfungsleistungen nicht mehr 

möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 

Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren.  

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 

der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 
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§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder, auf die Modellberaterinnen und Modellberater oder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten übertragen oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er 

Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss 

wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um 

prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den 

Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 
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werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absatze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Bachelorprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Bachelorprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Bachelorarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Bachelorarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management 

System erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen 

kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die 

oder der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er 

nicht verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet 

und 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul-und Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 
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werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absatze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Bachelorprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Bachelorprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Bachelorarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Bachelorarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management 

System erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen 

kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die 

oder der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er 

nicht verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet 

und 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul-und Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 
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4. über die in dieser Prüfungsordnung gem. Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich.  

(6) Die Zulassung zu einer Modul-oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden.  

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für Prüfungsange-

legenheiten persönlich, schriftlich, per E-Mail über den RHRK-Account oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei 

schriftlicher Mitteilung ist das Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt.  

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Bachelorarbeit wird das Ende des 11. Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des 13. Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die Bachelorarbeit 

als erstmals nicht bestanden. 

(14) Folgende Modulprüfungen sind bis zur genannten Frist erstmals anzumelden, erfolgt dies nicht, gilt Absatz 12 Satz 2 entsprechend: 

1. Jedes Modul der Abschnitte „Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen“ und „Grundlagen der Elektrotechnik und 

Informationstechnik“ zum Ende des Anmeldezeitraumes des sechsten Fachsemesters. 

2. Alle übrigen Module außer der Bachelorarbeit zum Beginn des 11. Fachsemesters. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe von Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 
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4. über die in dieser Prüfungsordnung gem. Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich.  

(6) Die Zulassung zu einer Modul-oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden.  

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für Prüfungsange-

legenheiten persönlich, schriftlich, per E-Mail über den RHRK-Account oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei 

schriftlicher Mitteilung ist das Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt.  

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Bachelorarbeit wird das Ende des 11. Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des 13. Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die Bachelorarbeit 

als erstmals nicht bestanden. 

(14) Folgende Modulprüfungen sind bis zur genannten Frist erstmals anzumelden, erfolgt dies nicht, gilt Absatz 12 Satz 2 entsprechend: 

1. Jedes Modul der Abschnitte „Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen“ und „Grundlagen der Elektrotechnik und 

Informationstechnik“ zum Ende des Anmeldezeitraumes des sechsten Fachsemesters. 

2. Alle übrigen Module außer der Bachelorarbeit zum Beginn des 11. Fachsemesters. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe von Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 
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Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind in Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung in Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 45 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 
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Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7), digitalen Open Book Klausuren oder Take Home Exams (Absatz 10) oder als andere 

schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens drei Stunden. Das Nähere regelt Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und teilen 

dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

(8) Entfällt. 

(9) Entfällt. 

(10) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer digitalen Open Book Klausur oder eines Take Home Exams sind eine oder mehrere 

von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben ex-situ zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit einer digitalen Open Book Klausur beträgt 

mindestens eine und höchstens drei Stunden. Zusätzlich ist eine mindestens zwanzigminütige Zeit zum Hochladen der Prüfungsleistung zu 

berücksichtigen. Bei einem Take Home Exam beträgt die Bearbeitungszeit sechs bis 48 Stunden als Ersatz für eine zweistündige Klausur, 

somit maximal 72 Stunden als Ersatz für eine dreistündige Klausur. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 
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sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Entfällt.  

(5) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(6) Entfällt.  

(7) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(8) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.  

(9) Prüfungsleistungen können in Form von Präsentationen abgenommen werden. Die Präsentation ist ein mündlicher, mediengestützter 

Vortrag. Die Präsentation dauert ca. 20 Minuten mit anschließender Diskussion, soweit in Anhang 1 nichts Anderes geregelt wurde. Die 

Präsentation wird von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Note wird durch die Prüferin oder den Prüfer im Anschluss an die 

Präsentation, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, bekannt gegeben. 

§ 16 Bachelorarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Bachelorarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Bachelorarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich darzustellen. Sinn und 

Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Bachelorarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Bachelorarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 150 LP erworben hat 

und das medientechnische Fachpraktikum abgeleistet hat. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf 

Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Bachelorarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt 

sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der 

Betreuerin oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload von 360 Stunden eingehalten und innerhalb des Bearbeitungszeitraums 

erbracht werden kann. Für das Thema der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
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In diesem Fall gilt die Bachelorarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der 

als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 

anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach 

Absatz 1 entsprechen. 

(8) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben.           

(9) Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt 

werden. Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person 

betreut wird, die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Bachelorarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung in 

gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Das Abgabedatum ist aktenkundig 

zu machen und ist gleichzeitig das Datum der Modulprüfung. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu 

versichern, dass sie ihre oder er seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der 

Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. 

Wird die Bachelorarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" 

(Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Bachelorarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Bachelorarbeit. Differieren die Bewertungen, sind 

aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 Absatz 1 angepasst, wobei der 

Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei Noten der Skala ist auf die 

nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der Vorsitzende des Prüfungsaus-

schusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung herzustellen. Gelingt dies nicht, wird 

von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die Note entspricht in diesem Fall der 

mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfer 

vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Bachelorarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Bachelorarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies 

der oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende 

innerhalb von vier Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt 

wird oder zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Bachelorarbeit als endgültig 

nicht bestanden. Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Bachelorarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende 

bei der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Bachelorarbeit 

ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Bachelorarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Bachelorarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen. 

(15) Zum Bestehen des Moduls Bachelorarbeit muss die schriftliche Bachelorarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Bachelorarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Bachelorarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3   = sehr gut    =  eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3  = gut     =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 
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2,7; 3,0; 3,3  = befriedigend  =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0   = ausreichend   =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt, 

5,0    = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; in Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich     = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich  = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich  = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich  = ausreichend, 

über 4,0        = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Bachelorprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Bachelorprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Bachelorprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich     = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich  = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich  = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich  = ausreichend, 

über 4,0        = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 

Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens unverzüglich nach der Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche 

Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 
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Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können nur einmal wiederholt werden. Sonstige nicht bestandene Modulprüfungen gem. § 

15 können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Entfällt. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Bachelorarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss diese Erkrankung durch ein ärztliches Attest bzw. durch das Formular zur Prüfungsunfähigkeit glaubhaft belegt 

werden. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausreichend. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest unverzüglich nach 

Ausstellung, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest bzw. das Formular 

zur Prüfungsunfähigkeit kann zur rechtzeitigen Glaubhaftmachung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das 

Original kann gegebenenfalls von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unverzüglich nachgefordert werden. Bei einer erstmalig 

vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, 

ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut krankmeldet) kann 

die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und Dauer der Erkrankung 

sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese Angaben, verlangt werden. 

Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder 

pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 
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der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Bachelorprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Bachelorstudiengang 

teilnehmen. Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. 

Der Verzicht kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der 

Technischen Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

(1) Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronischer Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Bachelorprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Bachelorprüfung 

wird eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und auf Antrag in englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend 

zu erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Bachelorarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 

Absatz 1 in Form von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der 

schriftliche Antrag ist spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an 

die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung 

anerkannt, wird dies im Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 
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(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Bachelorurkunde, 

beides in deutscher und auf Antrag in englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 

Absatz 4 aus und trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder 

dem Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Bachelorprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und Prüfungsleis-

tungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Bachelorurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

(1) Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Bachelorprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelorstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). 

Im Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

(2) Entfällt.  

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht, Archivierung von Prüfungsunterlagen 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Bachelorprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Bachelorprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams (Absatz 3), und 

die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt 

werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und 

Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams wird den 

Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit 

gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 
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(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Bachelorarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich.  Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

(6) Schriftliche Prüfungen gemäß § 14 samt den diesen Prüfungen beigefügten Anlagen und Modellen und die auf die vorgenannten 

Prüfungen bezogenen Gutachten sowie die Protokolle über mündliche Prüfungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren; die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der oder dem Studierenden das Ergebnis der jeweiligen Prüfung 

mitgeteilt worden ist. Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet werden, wenn und solange gegen eine 

Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage erhoben und das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in 

Kraft und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang „Medien- und 

Kommunikationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden.  

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang „Medien- und Kommunikationstechnik“ an der 

Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben worden sind, gilt die Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medien- 

und Kommunikationstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern vom 20. 

Juli 2011 (Staatsanzeiger Nr. 28 vom 08.08.2011, S. 1312) in der jeweils geltenden Fassung weiter, es sei denn, sie beantragen die 

Anwendung dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung oder sie waren aus dem Bachelorstudium exmatrikuliert und nach 

dem Inkrafttreten dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung wieder eingeschrieben worden. Der Antrag auf Anwendung 

der ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung ist schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen; 

er ist unwiderruflich. 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik  

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. rer. nat. Marco Rahm 

 

 

 

Anhang 1:  

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag1“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung2“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Bachelorarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. 

 

1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 

2 Landesverordnung vom 28.06.2018  
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ungen gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 
Teilleistung3 

Bemerk-

ungen 

 

Mathematisch-Naturwissenschaftliche Grundlagen (MNG) 

MAT-00-

01-M-1 
Höhere Mathematik I 8 nein 8 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

454-M-2 

Grundlagen und 

Anwendungen der 

Wahrscheinlichkeitstheorie 

4 nein 4 erforderlich ja 
Klausur, 120 

Min. 
- - 

MAT-00-

02-M-1 
Höhere Mathematik II 8 nein 8 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

MAT-00-

03A-M-1 

Höhere Mathematik: 

Vektoranalysis und 

Differentialgleichungen 

(für Ingenieure) 

8 nein 8 erforderlich ja 
Klausur, 90 

Min. 
- - 

PHY-EXP-

018-M-1 

Experimentalphysik I für 

Ingenieure/innen 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

915-M-2 

Einführung in die 

Elektroakustik 
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 

Grundlagen der Elektrotechnik und Informationstechnik (GEIT) 

EIT-DSV-

101-M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik I 
6 nein- 6 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-FUN-

102-M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik II 
6 nein 6 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

315-M-2 

Einführung in Signale und 

Systeme 
5 nein 5 erforderlich ja 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-LEL-

121-M-2 

Elektrotechnisches 

Grundlagenlabor II 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

EIT-EIS-

314-M-2 

Grundlagen der 

Informationsverarbeitung 
6 nein 6 - - 

Klausur, 180 

Min. 
- - 

EIT-EOT-

601-M-3 

Theoretische 

Elektrotechnik I 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-ISE-

701-M-2 
Elektronik I 6 nein 6 - - 

Klausur, 120 

Min. 
- - 

Medientechnik 

EIT-FUN-

900-M-2 

Einführung in die 

Medientechnik 
3 nein 3 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-EMS-

733-M-3 
Netzwerk- und Bustechnik 8 nein 8 erforderlich ja 

mündlich, 20 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

921-M-4 
Praktikum Videotechnik 3 nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-DSV-

537-M-4 

Audiorecording und -

produktion 
6 nein 6 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

EIT-DEK-

922-M-4 

3D-Modellierung und 

Animation 
5 nein 5 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

INF-80-15-

M-2 
Programmieren in C 5 nein 5 erforderlich ja  

Klausur, 90 

Min. 
- - 
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Medienkompetenz 

EIT-DEK-

901-M-2 
Gestaltung 4 nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-DEK-

902-M-2 
Medienformate 3 nein 3 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

INF-80-10-

M-2 

Webbasierte Einführung in 

die Programmierung 
5 nein 5 erforderlich ja 

Klausur, 75-90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

904-M-4 

Praktikum 

Videoproduktion 
4 nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-SGE-

952-M-4 
Mixed Reality Gaming 5 nein 5 - - 

mündlich, 20 

Min. und 

laborpraktische 

Prüfung  

- - 

WIW-BWL-

GBWL-M-1 

Grundzüge der 

Betriebswirtschaftslehre 
6 nein 6 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

 

nichttechnische 

Wahlmodule mit 

Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

9 
je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl  

 je nach 

Wahl 

Es sind 

Module 

im 

Umfang 

von 9 LP 

zu wählen 

Vertiefungsfächer 

EIT-MKT-

BSC-

SEMINARE-

MPOOL-4 

Seminar Bachelor MKT 3 nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-DSV-

531-M-4 

Digitale 

Signalverarbeitung 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-FUN-

402-M-4 
Wireless Communication 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min.  und 

laborpraktische 

Prüfung  

- - 

EIT-DSV-

532-M-4 
Digitale Filter 3 nein 3 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

Min. 
- - 

EIT-DSV-

528-M-4 
Audiosignalverarbeitung I 4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 
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___________________________ 

3Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

 

 

 

 

 

  

EIT-NAT-

912-M-4 
Videosignalverarbeitung I 3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

Min. 
- - 

EIT-NAT-

920-M-4 

Labor Medien- und 

Kommunikationstechnik 
4 nein 0 - - 

laborpraktisch

e Prüfung 
- - 

 

technische Wahlmodule 

mit Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

6-

10 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl 

 je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang von 

6-10 LP 

(abhängig 

vom 

Fachpraktiku

m) zu 

wählen 

Fachpraktikum 

EIT-DEK-

010-M-1 

Medientechnisches 

Fachpraktikum 

16

-

20 

nein 0 erforderlich - - - 
16 - 20 LP 

möglich 

Abschlussarbeit 

EIT-DEK-

011-M-4 
Bachelorarbeit MKT 12 nein 24 erforderlich - schriftlich - 

30 LP, gem. 

§ 16 Abs. 3 
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Anhang 2: Praktikumsrichtlinien 

Inhaltsübersicht 

 

§ 1 Zweck des Praktikums 

§ 2 Dauer des Praktikums 

§ 3 Praktikantenamt 

§ 4 Durchführung des Praktikums 

§ 5 Praktikantenvertrag, Rechtsverhältnisse 

§ 6 Inhalt des Praktikums 

§ 7 Praktikantenzeugnis, Tätigkeitsberichte 

§ 8 Nachweis und Anerkennung des Praktikums 

 

 

§ 1 Zweck des Praktikums 

(1) Das Praktikum hat zum Ziel, die Studierenden mit den verschiedenen Medien und Arbeitsverfahren sowie mit organisatorischen und 

sozialen Verhältnissen in technischen Betrieben ihres Studiengebietes bekannt zu machen. 

(2) Der Nachweis des Praktikums erfolgt gemäß § 8 der Praktikumsrichtlinien nach Vorlage entsprechender Nachweise gemäß § 7. Die 

Anerkennung erfolgt durch die oder den vom Fachbereichsrat mit Praktikantenangelegenheiten Beauftragte oder Beauftragten. 

(3) Das Praktikum ist als Medientechnisches Fachpraktikum Teil des Bachelorprüfung Medien- und Kommunikationstechnik.  

(4) Das Praktikum muss spätestens zur Anmeldung des Moduls Bachelorarbeit nachgewiesen werden. 

 

§ 2 Dauer des Praktikums 

Die Mindestdauer des Praktikums beträgt 13 Wochen. Das Praktikum kann auf bis zu 18 Wochen erweitert werden (s. Modulhandbuch). Das 

Praktikum ist als Vollzeitpraktikum abzuleisten. 

 

§ 3 Praktikantenamt 

(1) Für die Betreuung und Überwachung einer fachgerechten Praktikantentätigkeit ist im Fachbereich das Praktikantenamt eingerichtet.  

(2) Die oder der Beauftragte für das Praktikantenamt entscheidet über die Anerkennung von Praktikumsnachweisen. 

 

§ 4 Durchführung des Praktikums 

(1) Das Praktikum soll in mehreren Abschnitten und bei verschiedenen Betrieben abgeleistet werden, damit ein möglichst vielseitiger 

Eindruck entsteht. Abschnitte von weniger als zwei Wochen sind nicht zugelassen. 

(2) Die Kontaktaufnahme und der Abschluss von Praktikantenverträgen mit geeigneten Ausbildungsbetrieben ist grundsätzlich Aufgabe 

der Praktikantin oder des Praktikanten. Das Praktikantenamt kann hierbei nur beratend mitwirken. 

 

§ 5 Praktikantenvertrag, Rechtsverhältnisse 

(1) Die Praktikantin oder der Praktikant schließt mit dem Ausbildungsbetrieb einen Vertrag (Praktikantenvertrag) ab. 

(2) Eine Praktikantin oder ein Praktikant bzw. eine Werksstudentin oder ein Werksstudent kann vom Ausbildungsbetrieb eine finanzielle 

oder ähnliche Beihilfe erhalten. 

(3) Gegenüber der Technischen Universität Kaiserslautern können aus dem Praktikantenverhältnis keine Rechtsansprüche geltend 

gemacht werden. 
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§ 6 Inhalt des Praktikums 

(1) Das Praktikum sollte in den Bereichen 

1. Konstruktion und Fertigung: Konstruktion, Fertigung, Montage, Betrieb, Wartung, Prüfung, Inbetriebnahme (z.B. Erstellen von 

Baugruppen und Geräten der Elektronik, Hochfrequenztechnik, Nachrichtentechnik, Datenverarbeitungstechnik, Regelungstechnik, 

Messtechnik und Medientechnik) und 

2. Forschung und Entwicklung: Forschung, Entwicklung, Berechnung, Projektierung (z.B. Tätigkeiten in Forschungs- und 

Entwicklungslaboratorien, in projektierenden Abteilungen sowie in Versuchs- und Prüffeldern, Betrieb von Anlagen, 

Medienproduktionsprozesse und Mediengestaltung) 

durchgeführt werden, wobei Tätigkeiten aus beiden Bereichen zu etwa gleichen Teilen nachgewiesen werden sollen. Aus den genannten 

zwei Bereichen müssen jeweils mindestens zwei Wochen Tätigkeit nachgewiesen werden.  

(2) Neben der technisch-fachlichen Ausbildung soll die Praktikantin oder der Praktikant auch Einblick in die Betriebsorganisation, 

Sozialstrukturen, Sicherheits- sowie Ökonomie- und Ökologie-Aspekte gewinnen. 

 

§ 7 Praktikantenzeugnis, Tätigkeitsberichte 

(1) Vom Ausbildungsbetrieb muss ein Praktikantenzeugnis ausgestellt werden. Es muss eine Beurteilung der Praktikantin oder des 

Praktikanten enthalten und die Dauer des Praktikantenverhältnisses sowie Fehltage (Urlaub, Krankheit usw.) angeben. 

(2) Über das Praktikum sind von der Praktikantin oder vom Praktikanten Tätigkeitsberichte zu erstellen. Diese sollen die Form von 

wöchentlichen Protokollen haben, welche seitens des Ausbildungsbetriebes zu bestätigen sind. Die Berichte sollen einen Umfang von 

1 – 2 DIN-A4 Seiten je Woche haben. Die Protokolle sollen tabellarisch alle ausgeführten Arbeiten enthalten, sowie besonders 

interessante Arbeitsvorgänge in Form von Skizzen, Zeichnungen und Beschreibungen schildern. 

 

 

§ 8 Nachweis und Anerkennung des Praktikums 

(1) Die Praktikantin oder der Praktikant weist ihre oder seine Tätigkeit mit Praktikantenzeugnissen und Tätigkeitsberichten beim 

Praktikantenamt nach. 

(2) Das Praktikantenamt entscheidet über die Anrechenbarkeit der Zeitabschnitte als Ganzes oder in Teilen. Entscheidungsrichtlinien sind 

dabei die Tätigkeiten nach § 6 der Praktikumsrichtlinien, die Praktikantenzeugnisse und die Tätigkeitsberichte. 

(3) Das Praktikantenamt stellt für die anerkannten Praktikumszeiten eine Bescheinigung zur Vorlage bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten aus. 

(4) Durch Krankheit oder sonstige Ursachen entstandene Ausfallzeiten im Praktikum von insgesamt mehr als fünf Arbeitstagen müssen 

nachgeholt werden. 

(5) Erholungsurlaub ist nicht anrechenbar auf die Dauer des Praktikums. 

(6) Bei Nachweis eines berufsqualifizierenden Abschlusses (Gesellenbrief, Facharbeiterbrief, Technikerin, Techniker, Ingenieurin, 

Ingenieur) auf einem entsprechenden handwerklichen oder technischen Gebiet wird das Praktikum im Allgemeinen erlassen. 

(7) Von einer Ausbildung bei der Bundeswehr, im Bundesgrenzschutz usw. können Praktikumszeiten angerechnet werden, wenn 

entsprechende Nachweise geführt werden. Es können jedoch für das Praktikum höchstens drei Wochen angerechnet werden.“ 
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Automation & Control an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Automation & Control“ an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. Der Senat der 

Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen Universität 

Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-22-07, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 3 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 3 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 3 

§ 2a Zulassung unter Auflagen 5 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 6 

§ 4 Masterprüfung 6 

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 6 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 9 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 10 

§ 8 Prüfungsausschuss 11 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 12 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 13 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 13 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 13 

§ 12 Modulprüfungen 15 

§ 13 Mündliche Prüfungen 16 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 17 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 19 

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 19 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 22 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 23 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 24 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 26 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 26 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 27 

§ 23 Zusatzleistungen 28 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 28 

§ 24 Informationsrecht 28 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 29 

Anhang 1 30 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Masterstudiengang 

Automation & Control (im Weiteren mit Masterstudien-gang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil eines 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-

analytische Fähigkeiten zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im 

Berufsleben einzustellen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer 

Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Master of Science“ (M.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend englischsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. die Bachelorprüfung in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens 

gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich 

abgelegt hat, 

3. die besonderen Zugangsvoraussetzungen nachweist (Absatz 3) und 

4. die sprachliche Eignung nachweist (Absatz 6). 

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den 

gewählten Studiengang vorzunehmen; im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für die Bachelorprüfung 

in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  

(2) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder Studienbewerber 

zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des berufsqualifizierenden Hochschulab-

schlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) nur noch Leistungen 

im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten zu erbringen haben, deren sprachliche Eignung (Absatz 6) festgestellt wird und die durch die 

bereits erbrachten sowie die für den Abschluss des Bachelorstudiums noch zu erbringenden Leistungen nachgewiesen werden können. 

Werden die Zugangsvoraussetzungen für das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor dem Ablauf des zehnten Monats der 

Doppeleinschreibung nachgewiesen, so ist die Einschreibung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 HochSchG 

zu versagen; ist diese bereits erfolgt, so erlischt sie.  

(3) Die formale Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Elektrotechnik, der 

Informationstechnik oder einer verwandten Fachrichtung. Das Bachelorstudium soll mit einem CGPA von mindestens 3,5 (von maximal 4,0) 

oder einer vergleichbaren Gesamtnote abgeschlossen worden sein. 

(4) Entfällt.  

(5) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst nicht 

das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache, sofern in dieser Ordnung nichts 
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Anderes geregelt ist. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, müssen innerhalb des ersten Studienjahres hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der 

Verwaltungsvorschrift des Präsidenten „Deutscher Sprachnachweis für Studierende in internationalen Studiengängen an der Technischen 

Universität Kaiserslautern (DSI)“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(6) Ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache liegen nur vor, wenn 

1. die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 65 Absatz 1 Hochschulgesetz (im Weiteren HochSchG) in Deutschland erworben wurde 

oder hinsichtlich der Ausbildung in englischer Sprache einer in Deutschland erworbenen mindestens gleichwertig ist, 

2. ein Ergebnis im IELTS mit mindestens 6,5, 

3. ein Testresultat gemäß TOEFL mit mindestens 600 Punkten paper-based, 250 Punkten computer-based oder 95 Punkte internet-

based oder ein mindestens gleichwertiges Prüfungsresultat nachgewiesen wird, 

4.   gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen mit B 2 oder 

5. sie durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden. 

(7) Entfällt. 

(8) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Masterstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Masterstudiengang noch 

nicht verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(9) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss auf Antrag der Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungsleiters den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich 

innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte 

zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

(10) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a). 

§ 2a Zulassung unter Auflagen  

(1) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber 

nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder beinhaltet sie nicht die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen von Absatz 2 Satz 1 unter Auflagen zugelassen 

werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des Prüfungsausschusses noch fehlenden Studien- und Prüfungsleistungen, die 

zusammen mit der Hochschulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und die besonderen 

Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ergeben, nachgewiesen werden. 

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat, 

3. nach Feststellung des Prüfungsausschusses zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 20 LP aus den 

Modulen gemäß der jeweils gültigen Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am 

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen muss. 

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des Prüfungsausschusses mehr als 20 LP gemäß der jeweils 

gültigen Bachelorprüfungsordnung am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern zur 

Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwerben sind.  

(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Alle Auflagen, einschließlich 

gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb der ersten vier Prüfungszeiträume zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden. 
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§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und Sommersemester erfolgen. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des vierten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Studiengang ist je nach Wahl der Vertiefungsrichtung in folgende Abschnitte 

gegliedert: 

Vertiefungsrichtung Real-time Control System (RCS): 

Abschnitt  

A&C Core Courses (40 LP) Pflichtmodule A&C 

RCS Mandatory Courses (20 LP) Pflichtmodule Vertiefung RCS 

RCS Core Electives (12 LP) Wahlpflichtmodule Vertiefung RCS 

General Electives(18 LP) Wahlmodule 

Abschlussarbeit (30 LP) Masterarbeit 

 

Vertiefungsrichtung Connected Automation Systems (CAS): 

Abschnitt  

A&C Core Courses (40 LP) Pflichtmodule A&C 

CAS Mandatory Courses (20 LP) Pflichtmodule Vertiefung CAS 

CAS Core Electives (12 LP) Wahlpflichtmodule CAS 

General Electives(18 LP) Wahlmodule 

Abschlussarbeit (30 LP) Masterarbeit 

 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 120 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP. Die Masterprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule (A&C Core Courses + RCS Mandatory Courses oder A&C Core Courses + CAS Mandatory Courses) im Umfang von 60 

Leistungspunkten 

2. Wahlpflichtmodule (RCS Core Electives/CAS Elective Courses) im Umfang von 12 Leistungspunkten 

3. Wahlmodule (General Electives) im Umfang von 18 Leistungspunkten 

4. Entfällt. 

5. Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten. 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan, der der Genehmigung des Prüfungsausschusses bedarf. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbeiten sowie die Abschlussarbeit, ggf. mit dem anschließenden Kolloquium. Die 

Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden 
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können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt drei 

Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlpflichtmodule: Die Studierenden können innerhalb eines thematisch eingegrenzten Bereichs Module im Umfang von 12 LP 

auswählen und müssen diese Module bestehen. Eine Liste der Wahlpflichtmodule RCS Core Electives und CAS Core Electives 

beschließt der Fachbereichsrat. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls gilt dies entsprechend auch für auswahlpflichtige 

Lehrveranstaltungen. Verpflichtend zu belegende Module, bei denen eine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen 

besteht, gelten ebenfalls als Wahlpflichtmodule. Ein Wahlpflichtmodul gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur Modul- oder ersten 

Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden Studienleistung als gewählt.  

3. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 

Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden. 

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung 

und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer Leistung, die einen Arbeitsaufwand 

(Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5)  Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden 

wurden. Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden.  

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Masterprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Masterstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 
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und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Entfällt. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 

mit der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 

11) ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich 

bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und 

Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener 

gleichwertiger Prüfungen für Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen 

Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 

Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 
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der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ornungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf die Modellberaterinnen und Modellberater übertragen oder im Umlaufverfahren 

durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht 

Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 
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werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1)  Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 

erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 

auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder 

der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht 

verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet, 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat und 

3. einen Prüfungsplan für sämtliche im Rahmen der Masterprüfung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen (gemäß den 

Anforderungen aus Anhang 1) zur Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsplan kann im Rahmen des 

Masterstudiums jederzeit vorbehaltlich der Genehmigung des Prüfungsausschusses für noch nicht begonnene Modulprüfungen 

angepasst werden. § 18 Absatz 6 und 7 belieben unberührt. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 
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Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist,  

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist das 

Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt. 

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit wird das Ende des sechsten Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des achten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die 

Masterarbeit als erstmals nicht bestanden. 

(14) Alle Modulprüfungen sind bis zum Ende fünften Fachsemesters erstmals anzumelden, Erfolgt dies nicht, gilt Absatz 12 Satz 2 

entsprechend. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 
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(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen, sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 



Nr. 4/ Seite 65 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 65 

 

 

65/270 

 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7) oder als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei 

zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens 60 Minuten und höchstens 180 Minuten Stunden. Das Nähere regelt 

kann der Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden.  

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 
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bekannt. 

(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die erbrachten Leistungen werden protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise 

bekannt gemacht. 

(5) Entfällt.   

(6) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(7) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Masterarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich, planerisch oder 

gestalterisch darzustellen. Sinn und Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur 

verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 60 LP erworben hat; in 

besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload für die oder den Studierenden von 900 Stunden innerhalb des Bearbeitungszeitraumes 

erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 

1 entsprechen. 
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bekannt. 

(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die erbrachten Leistungen werden protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise 

bekannt gemacht. 

(5) Entfällt.   

(6) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(7) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Masterarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich, planerisch oder 

gestalterisch darzustellen. Sinn und Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur 

verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 60 LP erworben hat; in 

besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload für die oder den Studierenden von 900 Stunden innerhalb des Bearbeitungszeitraumes 

erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 

1 entsprechen. 
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(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben.  

(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt werden. 

Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person betreut wird, 

die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung in 

gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht 

fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten Prüferin 

oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss bestellt 

die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin oder 

Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit (schriftliche Masterarbeitsnote). 

Differieren die Bewertungen, sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 

Absatz 1 angepasst, wobei der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei 

Noten der Skala ist auf die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung 

herzustellen. Gelingt dies nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die 

Note entspricht in diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens 

zwei Prüferinnen oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies der 

oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende innerhalb 

von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt wird oder zum 

Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. 

Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der ersten 

Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Masterarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Masterarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen.  

(15) Zum Bestehen des Moduls Masterarbeit muss die schriftliche Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Masterarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3  = sehr gut    =  eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut     =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend  =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0  = ausreichend   =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt, 

5,0   = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 



Nr. 4/ Seite 68 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 68 

 

 

68/270 

 

bis 1,5 einschließlich     = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich  = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich  = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich  = ausreichend, 

über 4,0        = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Masterprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Masterprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Masterprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich     = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich   = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich   = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich   = ausreichend, 

über 4,0         = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 

Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens mit der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche 

Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können nur einmal wiederholt werden.  Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 
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(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest 

unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest kann zur 

Fristwahrung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original ist in diesen Fällen unverzüglich nachzureichen. 

Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit 

hervorgeht, ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut 

krankmeldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und 

Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese 

Angaben, verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu 

versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 
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Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang teilnehmen. 

Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht 

kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der Technischen 

Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Masterprüfung wird 

eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form 

von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist 

spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies im 

Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Masterurkunde, beides 

in deutscher und englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt 

das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des 

Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 
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zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen 

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im 

Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 

sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen 

Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft 

und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 im Masterstudiengang „Automation and Control" an 

der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden.  
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zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen 

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im 

Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 

sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen 

Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft 

und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 im Masterstudiengang „Automation and Control" an 

der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden.  
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Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. rer. nat. Marco Rahm 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1  

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag1“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung2“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Masterarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens vier 

Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise bekannt 

geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht und weisen 

bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt. 

 

1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 

2 Landesverordnung vom 28.06.2018 

 

 

 

 

Zu erbringende Leistungen: 

Der Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik besteht aus den folgenden Abschnitten mit insgesamt 120 LP: 

Pflichtmodule: 

Im Abschnitt „A&C Core Courses“ sind 40 LP und, je nach Wahl, im Abschnitt „RCS Mandatory Courses“ oder im Abschnitt „CAS Mandatory 

Courses“ 20 LP zu erbringen.  

Wahlpflichtmodule: 

Je nach Wahl sind im Abschnitt „RCS Core Electives“ oder im Abschnitt „CAS Core Electives“ 12 LP zu erbringen. 

Wahlmodule: 

Im Bereich „General Electives“ sind 18 LP zu erbringen. 

Masterarbeit: 

Es ist eine Masterarbeit (Master Thesis) (30 LP) anzufertigen sowie ein Kolloquium abzulegen. 
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 Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ungen gem. § 

5 Abs. 4 und 63 

Prüfungsvor-

leistung3 

Prüfungsform und 

-dauer 

Teil-

leistung3 

Bemerk-

ungen 

 

Pflichtmodule 

A&C Core Courses 

EIT-

EIS-

573-

M-4 

Architecture of 

Digital Systems II 
4 Nein 4 - - mündlich, 30 min - - 

EIT-

LRS-

432-

M-4 

CAE in Control 4 Nein 4 - - Klausur, 90 min - - 

EIT-

AUT-

450-

M-7 

Logic Control 4 Nein 4 - - Klausur, 90 min - - 

EIT-

AUT-

453-

M-7 

Methods of Soft 

Control 
3 Nein 3 - - Klausur, 90 min - - 

EIT-

AUT-

451-

M-4 

Modelling and 

Identification 
5 Nein 5 - - Klausur, 120 min - - 

EIT-

AUT-

512-

M-7 

A&C Lab 3 Nein 0 - - 
laborpraktische 

Prüfung 
- - 

EIT-

LRS-

437-

M-4 

Optimal Control 3 Nein 3 - - Klausur, 120 min - - 

EIT-

LRS-

505-

M-7 

Nonlinear and 

adaptive Control 
5 Nein 5 - - Klausur, 180 min - - 

EIT-

LRS-

511-

M-7 

Cooperative Robot 

Control 
5 Nein 5 - - 

Mündlich, 30 min 

 oder 

Klausur, 120 min  

- - 

EIT-

DSV-

531-

M-4 

Digital Signal 

Processing 
4 Nein 4 - - Klausur, 90 min - - 

Pflichtmodule 

RCS Mandatory Courses  

EIT-

LRS-

429-

M-7 

Robust Control 3 Nein 3 - - mündlich, 30 min - - 

EIT-

JEM-

517-

M-7 

Electric and Hybrid 

Vehicles 
3 Nein 3 - - Klausur, 120 min - - 

EIT-

MEA-

201-

M-7 

Variable Speed 

Drives 
4 Nein 4 - - 

mündlich , 30 min 

oder Klausur, 120 

min 

- - 

EIT-

LRS-

514-

M-7 

RCS Seminar 3 Nein 0 erforderlich - -   
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EIT-

LRS-

509-

M-7 

Control in Power 

Electronics 
3 Nein 3 - - Klausur, 120 min - - 

EIT-

LRS-

513-

M-7 

RCS Project Lab 5 Nein 0 - - 
laborpraktische 

Prüfung 
- - 

Pflichtmodule 

CAS Mandatory Courses 

EIT-

JEM-

515-

M-7 

Model Predictive 

Control 
4 Nein 4 - - Klausur, 90 min - - 

EIT-

AUT-

460-

M-7 

Fault Diagnosis 

and Fault Tolerant 

Control 

3 Nein 3 - - mündlich, 30 min - - 

EIT-

EMS-

653-

M-6 

Enterprise Data 

Science 
3 Nein 3 - Projektschein Klausur, 45-60 min - - 

EIT-

LRS-

653-

M-6 

CAS Seminar 3 Nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-

FUN-

414-

M-7 

Industrial 

Communication 

Networks 

3 Nein 3 - - mündlich , 30 min - - 

EIT-

LRS-

501-

M-7 

CAS Project Lab 5 Nein 0 - - 
laborpraktische 

Prüfung 
- - 

Wahlpflichtmodule RCS Core Electives (Hinweis: entweder RCS Core Electives oder CAS Core Electives wählen) 

 

Wahlpflichtmodule  

im Umfang von 12 

LP 

je 

nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang 

von 12 LP 

zu wählen 

_______________________________________________________ 

3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen 

  

Wahlpflichtmodule CAS Core Electives (Hinweis: entweder RCS Core Electives oder CAS Core Electives wählen) 

 

Wahlpflichtmod

ule  im Umfang 

von 12 LP 

 je 

nac

h 

Wah

l 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl  je nach Wahl  je nach Wahl 

 je nach 

Wahl 

 Es sind 

Module im 

Umfang von 

12 LP zu 

wählen 

Wahlmodule 

General Electives 

 

Module mit 

Genehmigung 

des oder der 

Studiengangsver

antwortlichen 

18 
 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl  je nach Wahl  je nach Wahl 

 je nach 

Wahl 

 Es sind 

Module im 

Umfang von 

18 LP zu 

wählen 

Masterarbeit 

Master Thesis 

EIT-

DEK-

007-M-

7 

Masterarbeit 

A&C 
30 Nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

60 LP gem. 

§ 16 Abs. 3 
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Elektrotechnik und Informationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern 

erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen 

Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-23-07, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt 

gemacht. 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Masterstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil eines 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-

analytische Fähigkeiten zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im 

Berufsleben einzustellen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer 

Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Master of Science“ (M.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend deutschsprachiger Studiengang in den Studienschwerpunkten Energietechnik, 

Kommunikationstechnik und Mechatronik. Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend englischsprachiger Studiengang in den 

Studienschwerpunkten Automatisierungstechnik und Eingebettete Systeme.    

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. die Bachelorprüfung in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens 

gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich 

abgelegt hat, 

3. entfällt. 

4. die sprachliche Eignung nachweist (Absatz 6 oder 6a). 

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den 

gewählten Studiengang vorzunehmen; im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für die Bachelorprüfung 

in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  

(2) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder Studienbewerber 

zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des berufsqualifizierenden Hochschulab-

schlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) nur noch Leistungen 

im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten zu erbringen haben, deren sprachliche Eignung (Absatz 6 oder 6a) festgestellt wird und die 

durch die bereits erbrachten sowie die für den Abschluss des Bachelorstudiums noch zu erbringenden Leistungen nachgewiesen werden 

können. Werden die Zugangsvoraussetzungen für das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor dem Ablauf des zehnten 

Monats der Doppeleinschreibung nachgewiesen, so ist die Einschreibung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

HochSchG zu versagen; ist diese bereits erfolgt, so erlischt sie.  

(3)  Entfällt. 

(4)  Entfällt.  

(5) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst nicht 

das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache, sofern in dieser Ordnung nichts 
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Anderes geregelt ist. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift 

des Präsidenten „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität 

Kaiserslautern“ / „Deutscher Sprachnachweis für Studierende in internationalen Studiengängen an der Technischen Universität 

Kaiserslautern (DSI)“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(6) Studienschwerpunkte Automatisierungstechnik und Eingebettete Systeme: Ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache liegen nur 

vor, wenn 

1. die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 65 Absatz 1 Hochschulgesetz (im Weiteren HochSchG) in Deutschland erworben wurde 

oder hinsichtlich der Ausbildung in englischer Sprache einer in Deutschland erworbenen mindestens gleichwertig ist, 

2. ein Ergebnis im IELTS mit mindestens 6,5, 

3. ein Testresultat gemäß TOEFL mit mindestens 600 Punkten paper-based, 250 Punkten computer-based oder 95 Punkte internet-

based oder ein mindestens gleichwertiges Prüfungsresultat nachgewiesen wird, 

4. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen mit B 2 oder 

5. sie durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden. 

(6a) Studienschwerpunkte Energietechnik, Kommunikationstechnik und Mechatronik: Ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache 

liegen nur vor, wenn 

1. die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 65 Absatz 1 Hochschulgesetz (im Weiteren HochSchG) in Deutschland erworben wurde 

oder hinsichtlich der Ausbildung in englischer Sprache einer in Deutschland erworbenen mindestens gleichwertig ist, 

2. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen mit B 2 oder 

3. sie durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden. 

(7) Entfällt.  

(8) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Masterstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Masterstudiengang noch 

nicht verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(9) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss auf Antrag der Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungsleiters den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich 

innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte 

zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

(10) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a). 

§ 2a Zulassung unter Auflagen  

(1) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber 

nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen von Absatz 

2 Satz 1 unter Auflagen zugelassen werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des Prüfungsausschusses noch fehlenden 

Studien- und Prüfungsleistungen, die zusammen mit der Hochschulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 

ergeben, nachgewiesen werden. 

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat, 

3. nach Feststellung des Prüfungsausschusses zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 20 LP aus den 

Modulen gemäß der jeweils gültigen Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am 

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen muss. 

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des Prüfungsausschusses mehr als 20 LP gemäß der jeweils 

gültigen Bachelorprüfungsordnung am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern zur 

Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwerben sind.  
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(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Alle Auflagen, einschließlich 

gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb der ersten vier Prüfungszeiträume zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden.  

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und Sommersemester erfolgen.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des dritten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Studiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

Abschnitt Module 

Theoretischer Teil Pflichtmodule in Abhängigkeit vom 

gewählten Schwerpunkt 

Vertiefungsschwerpunkt Pflichtmodule in Abhängigkeit vom 

gewählten Studienschwerpunkt 

Wahlfächer Wahlmodule; vorzugsweise Module aus 

dem Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

Abschlussarbeit Masterarbeit 

 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 90 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in der 

Regel 30 LP. Die Masterprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 20 - 50 Leistungspunkten 

2. Wahlmodule im Umfang von 10 - 40 Leistungspunkten 

3. Entfällt. 

4. Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten. 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan, der der Genehmigung des Prüfungsausschusses bedarf. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbeiten sowie die Abschlussarbeit, ggf. mit dem anschließenden Kolloquium. Die 

Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden 

können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt drei 

Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 
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Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Entfällt. 

3. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 

Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden. 

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung 

und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer Leistung, die einen Arbeitsaufwand 

(Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5)  Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden 

wurden. Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden.  

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Masterprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Masterstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 

und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Entfällt.  

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 
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(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Alle Auflagen, einschließlich 

gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb der ersten vier Prüfungszeiträume zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden.  

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und Sommersemester erfolgen.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des dritten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Studiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

Abschnitt Module 

Theoretischer Teil Pflichtmodule in Abhängigkeit vom 

gewählten Schwerpunkt 

Vertiefungsschwerpunkt Pflichtmodule in Abhängigkeit vom 

gewählten Studienschwerpunkt 

Wahlfächer Wahlmodule; vorzugsweise Module aus 

dem Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

Abschlussarbeit Masterarbeit 

 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 90 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in der 

Regel 30 LP. Die Masterprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 20 - 50 Leistungspunkten 

2. Wahlmodule im Umfang von 10 - 40 Leistungspunkten 

3. Entfällt. 

4. Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten. 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan, der der Genehmigung des Prüfungsausschusses bedarf. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbeiten sowie die Abschlussarbeit, ggf. mit dem anschließenden Kolloquium. Die 

Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden 

können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt drei 

Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 
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mit der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 

11) ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich 

bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und 

Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener 

gleichwertiger Prüfungen für Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen 

Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 

Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Work-

load der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der 

Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, 

entscheidet der Prüfungsausschuss.  

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 
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Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf die Modellberaterinnen und Modellberater übertragen oder im Umlaufverfahren 

durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht 

Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 
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2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1)  Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 

erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 

auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder 

der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht 

verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet, 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat und 

3. einen Prüfungsplan für sämtliche im Rahmen der Masterprüfung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen (gemäß den 

Anforderungen aus Anhang 1) zur Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsplan kann im Rahmen des 

Masterstudiums jederzeit vorbehaltlich der Genehmigung des Prüfungsausschusses für noch nicht begonnene Modulprüfungen 

angepasst werden. § 18 Absatz 6 und 7 belieben unberührt. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 
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2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1)  Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 

erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 

auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder 

der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht 

verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet, 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat und 

3. einen Prüfungsplan für sämtliche im Rahmen der Masterprüfung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen (gemäß den 

Anforderungen aus Anhang 1) zur Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsplan kann im Rahmen des 

Masterstudiums jederzeit vorbehaltlich der Genehmigung des Prüfungsausschusses für noch nicht begonnene Modulprüfungen 

angepasst werden. § 18 Absatz 6 und 7 belieben unberührt. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 
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noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist,  

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist das 

Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt. 

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit wird das Ende des fünften Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des siebten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die 

Masterarbeit als erstmals nicht bestanden. 

(14) Alle Modulprüfungen sind bis zum Ende des vierten Fachsemesters erstmals anzumelden, Erfolgt dies nicht, gilt Absatz 12 Satz 2 

entsprechend. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen, sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 
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Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7) oder als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei 

zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 
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(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens 60 Minuten und höchstens 180 Minuten Stunden. Das Nähere regelt 

kann der Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden.  

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die erbrachten Leistungen werden protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise 

bekannt gemacht. 

(5) Entfällt. 

(6) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-
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Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(7) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.  

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Masterarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich, planerisch oder 

gestalterisch darzustellen. Sinn und Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur 

verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 30 LP erworben hat; in 

besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload für die oder den Studierenden von 900 Stunden innerhalb des Bearbeitungszeitraumes 

erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 

1 entsprechen. 

(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben. 

(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt werden. 

Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person betreut wird, 

die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung in 

gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht 

fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 



Nr. 4/ Seite 87 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 87 

 

 

87/270 

 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten Prüferin 

oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss bestellt 

die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin oder 

Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit (schriftliche Masterarbeitsnote). 

Differieren die Bewertungen, sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 

Absatz 1 angepasst, wobei der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei 

Noten der Skala ist auf die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung 

herzustellen. Gelingt dies nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die 

Note entspricht in diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens 

zwei Prüferinnen oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies der 

oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende innerhalb 

von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt wird oder zum 

Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. 

Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der ersten 

Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Masterarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Masterarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen.  

(15) Zum Bestehen des Moduls Masterarbeit muss die schriftliche Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Masterarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3   = sehr gut    = eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3  = gut     =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3  = befriedigend  =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0   = ausreichend   =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt, 

5,0    = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich    = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0       = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Masterprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 
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Masterprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Masterprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich    = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0       = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 

Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens mit der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche 

Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können nur einmal wiederholt werden.  Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13. 
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§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest 

unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest kann zur 

Fristwahrung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original ist in diesen Fällen unverzüglich nachzureichen. 

Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit 

hervorgeht, ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut 

krankmeldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und 

Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese 

Angaben, verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu 

versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang teilnehmen. 

Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht 

kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der Technischen 

Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 
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§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Masterprüfung wird 

eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form 

von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist 

spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies im 

Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Masterurkunde, beides 

in deutscher und englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt 

das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des 

Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 
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(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen 

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im 

Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend.  

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 

sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen 

Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in 

Kraft und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang „Elektrotechnik und 

Informationstechnik" an der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden.  

(2) Darüber hinaus gilt diese Prüfungsordnung mit Ausnahme des § 2 Absatz 10 und des § 2a für Studierende, die nach der 

Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 6. November 2007 (Staatsanzeiger Nr. 42 vom 19.11.2007, S. 1792) in den jeweiligen Fassungen studieren, ab dem 

Prüfungsverfahren des Wintersemesters 2021/2022. 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. rer. nat. Marco Rahm 
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Anhang 1  

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag “ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienak-kreditierung2“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Masterarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens vier 

Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise bekannt 

geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht und weisen 

bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt. 

 

1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 

2 Landesverordnung vom 28.06.2018 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tungen 

gem. § 5 

Abs. 4 und 

6³ 

Prüfungsvor-

leistung³ 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleist-

ung³ 

Bemerk-

ungen 

 

Studienmodell Automatisierungstechnik 

Theoretischer Teil 

EIT-AUT-

450-M-7 
Steuerungstechnik 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min. 
- - 

EIT-LRS-

505-M-7 

Nichtlineare und adaptive 

Regelungen 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-DSV-

531-M-4 
Digitale Signalverarbeitung 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-LRS-

429-M-7 
Robust Control 3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

EIT-MEA-

204-M-4 

Dynamische 

Regelantriebe/Mechatronische 

Antriebssysteme 

4 nein 4 - - 
Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-AUT-

453-M-7 
Methoden der Soft-Control 3 nein 3 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-AUT-

451-M-4 

Modellbildung und 

Identifikation 
5 nein 5 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE-

MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 
Seminar-

schein 
- - - - 

EIT-LRS-

431-M-7 

Vertiefungslabor 

Automatisierungstechnik  
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

Wahlmodule 

 

Module mit Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

24 
je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang 

von 24 LP 

zu wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

30 LP gem. 

§ 16 Abs. 3 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleis-

tungen gem. § 5 

Abs. 4 und 6³ 

Prüfungsvor-

leistung³ 

Prüfungsform 

und -dauer 
Teilleistung³ 

Bemerk-

ungen 

 

Studienmodell Eingebettete Systeme 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 

Theoretische 

Elektrotechnik III 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-EIS-

560-M-7 

Verifikation 

digitaler Systeme 
5 nein 5 - Praktikumsschein 

mündlich, 30 

min 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

EIT-EIS-

573-M-4 

Architektur digitaler 

Systeme II 
4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-RTS-

540-M-4 
Echtzeitsysteme I 4 nein 4 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-EMS-

657-M-7 

Synthese und 

Optimierung 

mikroelektronischer 

Systeme I 

4 nein 4 - - 
Klausur, 60 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE-

MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 Seminarschein - - - - 

Wahlmodule 

 

Module mit 

Genehmigung des 

Modellberaters 

oder der 

Modellberaterin 

39 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang 

von 39 LP 

zu wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

30 LP gem. 

§ 16 Abs. 3 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import

-modul 

Gewicht-

ung 

Studienleistung

-en gem. § 5 

Abs. 4 und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleist-

ung3 

Bemerk-

ungen 

 

Studienmodell Energietechnik 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 
Theoretische Elektrotechnik III 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-HST-

252-M-4 

Elektromagnetische 

Verträglichkeit 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-ISE-

106-M-5 
Elektrische Messtechnik II 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-DSV-

531-M-4 
Digitale Signalverarbeitung 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

EIT-EES-

853-M-7 

Netzplanung und Netzführung 

I 
5 nein 5 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-MEA-

207-M-4 
Elektrische Antriebstechnik II 4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EES-

850-M-7 

Power Generation I: 

Thermische Kraftwerke 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-EES-

851-M-7 

Power Generation II: 

Erneuerbare Energien und 

Speicherung 

3 nein 3 - - 
mündlich, 30 

min 
-  - 

EIT-MEA-

204-M-4 

Dynamische 

Regelantriebe/Mechatronisch

e Antriebssysteme 

4 nein 4 - - 
Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE

-MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 Seminarschein - - - - 

EIT-MEA-

221-M-7 

Vertiefungslabor 

Energietechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktisch

e Prüfung 
- - 

Wahlmodule 

 

Module mit Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

1

1 

je nach 
Wahl 

je nach 
Wahl 

je nach Wahl je nach 
Wahl 

je nach Wahl je nach 
Wahl 

Es sind 
Module im 

Umfang 
von 11 LP 
zu wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindesten

s 30 LP 

gem. § 16 

Abs. 3 
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3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen.  

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ungen gem. § 5 

Abs. 4 und 63 

Prüfungsvor-

leistung3 

Prüfungs-form 

und -dauer 

Teilleist-

ung3 

Bemerk-

ungen 

 

Studienmodell Integrierte Systeme 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 

Theoretische 

Elektrotechnik III 
5 nein 5 - - Klausur, 90 min - - 

EIT-EIS-560-

M-7 

Verifikation 

digitaler Systeme 
5 nein 5 - Praktikumsschein 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-NAT-

301-M-4 

Einführung in 

Kommunikationsne

tze 

4 nein 4 - - Klausur, 90 min - - 

EIT-NAT-

535-M-7 

Einführung in die 

Informations- und 

Codierungstheorie 

3 nein 3 - - Klausur, 90 min - - 

Vertiefungsschwerpunkt 

EIT-EIS-573-

M-4 

Architektur digitaler 

Systeme II 
4 nein 4 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-ISE-650-

M-7 

Herstellungsverfahr

en und Entwurf 

integrierter 

Sensorsysteme 

(HEIS) 

5 nein 5 - Projektschein 
mündlich. 30 

min 
- - 

EIT-EMS-

657-M-7 

Synthese und 

Optimierung 

mikroelektronischer 

Systeme I 

4 nein 4 - - Klausur, 60 min - - 

EIT-EMS-

660-M-7 

Synthese und 

Optimierung 

mikroelektronischer 

Systeme II 

3 nein 3 - - 
mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EME-

655-M-7 

Entwurf 

mikroelektronischer 

Schaltungen und 

Systeme II 

5 nein 5 - - 
mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EMS-

656-M-4 

Vertiefungslabor 

Mikroelektronik 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE-

MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 Seminarschein - - - - 

Wahlmodule 

 

Module mit 

Genehmigung des 

Modellberaters 

oder der 

Modellberaterin 

14 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl Es sind 

Module im 

Umfang 

von 39 LP 

zu wählen 

Abschlussarbeit 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

30 LP gem. 

§ 16 Abs. 3 
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3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ungen gem. § 

5 Abs. 4 und 

63 

Prüfungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 
Teilleistung3 

Bemerkungen 

 

Studienmodell Kommunikationstechnik 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 

Theoretische 

Elektrotechnik III 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-HST-

252-M-4 

Elektromagnetische 

Verträglichkeit 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

535-M-7 

Einführung in die 

Informations- und 

Codierungstheorie 

3 nein 3 - - 
Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-DSV-

534-M-7 

Digitale 

Signalverarbeitung: 

Algorithmen und ihre 

Implementierung 

3 nein 3 - - 
mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EMS-

546-M-4 

Embedded Processor 

Lab 
3 nein 0 - - 

praktische 

Prüfung 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

EIT-NAT-

313-M-7 

Einführung in das 

digitale Fernsehen 
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-FUN-

402-M-4 

Wireless 

Communication 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

303-M-4 

Übertragung digitaler 

Signale 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-FUN-

405-M-4 

Wireless and 

Multimedia Systems  
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE-

MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 Seminarschein - - - - 

EIT-NAT-

320-M-7 

Vertiefungslabor 

Nachrichtentechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

Wahlmodule 

 

Module mit 

Genehmigung des 

Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

19 

je nach 
Wahl 

je nach 
Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl Es sind Module 
im Umfang 

von 19 LP zu 
wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

30 LP gem. 

§16 Abs. 3 
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3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ungen gem. § 

5 Abs. 4 und 

63 

Prüfungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 
Teilleistung3 

Bemerkungen 

 

Studienmodell Kommunikationstechnik 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 

Theoretische 

Elektrotechnik III 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-HST-

252-M-4 

Elektromagnetische 

Verträglichkeit 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

535-M-7 

Einführung in die 

Informations- und 

Codierungstheorie 

3 nein 3 - - 
Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-DSV-

534-M-7 

Digitale 

Signalverarbeitung: 

Algorithmen und ihre 

Implementierung 

3 nein 3 - - 
mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EMS-

546-M-4 

Embedded Processor 

Lab 
3 nein 0 - - 

praktische 

Prüfung 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

EIT-NAT-

313-M-7 

Einführung in das 

digitale Fernsehen 
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-FUN-

402-M-4 

Wireless 

Communication 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

303-M-4 

Übertragung digitaler 

Signale 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-FUN-

405-M-4 

Wireless and 

Multimedia Systems  
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE-

MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 Seminarschein - - - - 

EIT-NAT-

320-M-7 

Vertiefungslabor 

Nachrichtentechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktische 

Prüfung 
- - 

Wahlmodule 

 

Module mit 

Genehmigung des 

Modellberaters oder 

der Modellberaterin 

19 

je nach 
Wahl 

je nach 
Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl Es sind Module 
im Umfang 

von 19 LP zu 
wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

30 LP gem. 

§16 Abs. 3 



Nr. 4/ Seite 98 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 98 

 

 

98/270 

 

 
3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import

-modul 

Gewicht

-ung 

Studienleist-

ungen gem. § 

5 Abs. 4 und 

63 

Prüfungsvor

-leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleist

-ung3 

Bemerk-

ungen 

 

Studienmodell Mechatronik 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 

Theoretische Elektrotechnik 

III 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-LRS-

432-M-4 
CAE in der Regelungstechnik 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-LRS-

505-M-7 

Nichtlineare und adaptive 

Regelungen 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-AUT-

452-M-4 
Prozessautomatisierung 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

MV-CPE-

M209-M-4 
Strukturdynamik 5 ja 5 

 

Bachelorprüfungsordnung MV vom 30.3.2009 
- 

EIT-MEA-

204-M-4 

Dynamische 

Regelantriebe/Mechatronisch

e Antriebssysteme 

4 nein 4 - - 
Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-ISE-

106-M-5 
Elektrische Messtechnik II 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-AUT-

451-M-4 

Modellbildung und 

Identifikation 
5 nein 5 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE

-MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 
Seminarschei

n 
- - - - 

EIT-LRS-

431-M-7 

Vertiefungslabor 

Automatisierungstechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktisch

e Prüfung 
- - 

Wahlmodule 

 

Module mit Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

1

3 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang 

von 13 LP 

zu wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 

3

0 
nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindesten

s 30 LP 

gem. § 16 

Abs. 3 

 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 98 
 

 

98/270 

 

 
3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import

-modul 

Gewicht

-ung 

Studienleist-

ungen gem. § 

5 Abs. 4 und 

63 

Prüfungsvor

-leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleist

-ung3 

Bemerk-

ungen 

 

Studienmodell Mechatronik 

Theoretischer Teil 

EIT-EOT-

603-M-6 

Theoretische Elektrotechnik 

III 
5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-NAT-

305-M-4 
Nachrichtentechnik 5 nein 5 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-LRS-

432-M-4 
CAE in der Regelungstechnik 4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-LRS-

505-M-7 

Nichtlineare und adaptive 

Regelungen 
5 nein 5 - - 

Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-AUT-

452-M-4 
Prozessautomatisierung 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

Vertiefungsschwerpunkt 

MV-CPE-

M209-M-4 
Strukturdynamik 5 ja 5 

 

Bachelorprüfungsordnung MV vom 30.3.2009 
- 

EIT-MEA-

204-M-4 

Dynamische 

Regelantriebe/Mechatronisch

e Antriebssysteme 

4 nein 4 - - 
Klausur, 180 

min 
- - 

EIT-ISE-

106-M-5 
Elektrische Messtechnik II 3 nein 3 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-AUT-

451-M-4 

Modellbildung und 

Identifikation 
5 nein 5 - - 

Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-EIT-

MSC-

SEMINARE

-MPOOL-6 

Seminar 3 nein 0 
Seminarschei

n 
- - - - 

EIT-LRS-

431-M-7 

Vertiefungslabor 

Automatisierungstechnik 
5 nein 0 - - 

laborpraktisch

e Prüfung 
- - 

Wahlmodule 

 

Module mit Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

1

3 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang 

von 13 LP 

zu wählen 

Abschlussarbeit 

 

EIT-DEK-

004-M-7 
Masterarbeit 

3

0 
nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindesten

s 30 LP 

gem. § 16 

Abs. 3 
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „European Master in Embedded Computing Systems“ an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „European Master in Embedded Computing Systems“ an der Technischen Universität 

Kaiserslautern erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident 

der Technischen Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-24-07, genehmigt. Sie wird 

hiermit bekannt gemacht. 
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Anhang 3: Notenumrechnung Double Degree 38 

 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Der Masterstudiengang European Master in Embedded Computing Systems (EMECS) wird von der Technischen Universität Kaiserslautern 

gemeinsam mit den Partneruniversitäten University of Southampton, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim und 

Politecnico di Torino durchgeführt. Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für 

den Masterstudiengang European Master in Embedded Computing Systems (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) für die an der 

Technischen Universität Kaiserslautern zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Gesamtanforderungen des 

Studiengangs. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil eines 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-

analytische Fähigkeiten zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im 

Berufsleben einzustellen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer 

Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung an mindestens zwei der drei Universitäten Technische Universität 

Kaiserslautern, University of Southampton und Norwegian University of Science and Technology in Trondheim verleihen die Technische 

Universität Kaiserslautern, die University of Southampton und die Norwegian University of Science and Technology in Trondheim den 

akademischen Grad „Master of Science (M.Sc.)“ gemeinsam (Joint Degree). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des 

Absolventen beigefügt werden.  

(5) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung an der Technischen Universität Kaiserslautern und der Politecnico di 

Torino verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen Grad „Master of Science (M.Sc)“ und die Politecnico di Torino 

den akademischen Grad „Master of Science (M.Sc.)“ (Double Degree). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des 

Absolventen beigefügt werden. 

(6) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend englischsprachiger Studiengang. 

(7) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. die Bachelorprüfung in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens 

gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich 

abgelegt hat, 

3. die besonderen Zugangsvoraussetzungen nachweist (Absatz 3) und 

4.  die sprachliche Eignung nachweist (Absatz 6). 

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den 

gewählten Studiengang vorzunehmen; im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für die Bachelorprüfung 

in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  

(2) Mit Zustimmung des EMECS Programme Boards können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder 

Studienbewerber zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des 

berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 
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Anhang 3: Notenumrechnung Double Degree 38 

 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Der Masterstudiengang European Master in Embedded Computing Systems (EMECS) wird von der Technischen Universität Kaiserslautern 

gemeinsam mit den Partneruniversitäten University of Southampton, Norwegian University of Science and Technology in Trondheim und 

Politecnico di Torino durchgeführt. Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für 

den Masterstudiengang European Master in Embedded Computing Systems (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) für die an der 

Technischen Universität Kaiserslautern zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen sowie die Gesamtanforderungen des 

Studiengangs. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil eines 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-

analytische Fähigkeiten zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im 

Berufsleben einzustellen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer 

Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung an mindestens zwei der drei Universitäten Technische Universität 

Kaiserslautern, University of Southampton und Norwegian University of Science and Technology in Trondheim verleihen die Technische 

Universität Kaiserslautern, die University of Southampton und die Norwegian University of Science and Technology in Trondheim den 

akademischen Grad „Master of Science (M.Sc.)“ gemeinsam (Joint Degree). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des 

Absolventen beigefügt werden.  

(5) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung an der Technischen Universität Kaiserslautern und der Politecnico di 

Torino verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen Grad „Master of Science (M.Sc)“ und die Politecnico di Torino 

den akademischen Grad „Master of Science (M.Sc.)“ (Double Degree). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des 

Absolventen beigefügt werden. 

(6) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend englischsprachiger Studiengang. 

(7) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. die Bachelorprüfung in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens 

gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich 

abgelegt hat, 

3. die besonderen Zugangsvoraussetzungen nachweist (Absatz 3) und 

4.  die sprachliche Eignung nachweist (Absatz 6). 

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den 

gewählten Studiengang vorzunehmen; im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für die Bachelorprüfung 

in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  

(2) Mit Zustimmung des EMECS Programme Boards können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder 

Studienbewerber zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des 

berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 
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Satz 1 Nr. 2) nur noch Leistungen im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten zu erbringen haben, deren sprachliche Eignung (Absatz 6) 

festgestellt wird und die durch die bereits erbrachten sowie die für den Abschluss des Bachelorstudiums noch zu erbringenden Leistungen 

nachgewiesen werden können. Werden die Zugangsvoraussetzungen für das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor dem 

Ablauf des zehnten Monats der Doppeleinschreibung nachgewiesen, so ist die Einschreibung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 HochSchG zu versagen; ist diese bereits erfolgt, so erlischt sie.  

(3)  Der berufsqualifizierende Hochschulabschluss gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder die an dessen Stelle tretende Abschlussprüfung (Absatz 

1 Satz 1 Nr. 2) soll mit einem CGPA von mindestens 3,5 (von maximal 4,0) abgeschlossen worden sein. 

(4) Entfällt. 

(5) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst auch das 

Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache, sofern in dieser Ordnung nichts Anderes 

geregelt ist.  

(6) Ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache liegen nur vor, wenn 

1. ein Testresultat im IELTS mit mindestens 6,5 nachgewiesen wird, 

2. ein Testresultat gemäß TOEFL mit mindestens 600 Punkten paper-based, 250 Punkten computer-based oder 95 Punkten internet-

based oder ein mindestens gleichwertiges Prüfungsresultat nachgewiesen wird, 

3.  Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen mit B 2 oder 

4. sie durch das EMECS Programme Board festgestellt werden. 

(7) Entfällt.  

(8) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Masterstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Masterstudiengang noch 

nicht verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(9) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss auf Antrag der Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungsleiters den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich 

innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte 

zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

(10) Das EMECS Programme Board entscheidet über die Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen, über die Mobilitätsphasen der 

Studierenden und die Aufteilung der zu erwerbenden Leistungspunkte zwischen den Partneruniversitäten. Dem EMECS Programme Board 

gehören sechs Mitglieder an. Die Technische Universität Kaiserslautern als programmverantwortliche Universität stellt je ein Mitglied aus 

dem Kreis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer und aus dem Kreis der Studierenden. Diese Mitglieder werden vom 

Fachbereichsrat gewählt. Weiteres Mitglied von Seiten der Technischen Universität Kaiserslautern ist die Leiterin oder der Leiter der 

Abteilung Internationale Angelegenheiten – ISGS. Dieses Mitglied wird vom Fachbereichsrat bestätigt. Die drei Partneruniversitäten stellen 

je ein Mitglied aus dem Kreis der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer. Das aus dem Kreis der Hochschullehrerinnen und 

Hochschullehrer des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern gewählte Mitglied 

führt zugleich den Vorsitz des EMECS Programme Boards.  

(11) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a). 

§ 2a Zulassung unter Auflagen  

(1) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber 

nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder beinhaltet sie nicht die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen von Absatz 2 Satz 1 unter Auflagen zugelassen 

werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des EMECS Programme Boards noch fehlenden Studien- und Prüfungsleistungen, 

die zusammen mit der Hochschulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und die besonderen 

Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ergeben, nachgewiesen werden. 

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat, 

3. nach Feststellung des EMECS Programme Boards zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 20 LP aus 

den Modulen gemäß der jeweils gültigen Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik 
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am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen muss. 

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des EMECS Programme Boards mehr als 20 LP gemäß der jeweils 

gültigen Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwerben sind.  

(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Im Falle einer schriftlichen 

Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ nur nach einer 

mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, ob die oder 

der Studierende die Note 4,0 oder schlechter bzw. das Ergebnis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ erhält. Die mündliche 

Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 

30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in 

die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung 

werden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu 

der genannten Frist für die mündliche Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die betreffende Auflage als nicht erfüllt. Eine mündliche 

Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, sich vor 

dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht 

bestanden“ auf § 19 Absatz 3 beruht. Alle Auflagen, einschließlich gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb 

der ersten vier Prüfungszeiträume zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 11 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden.  

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann nur zum Wintersemester erfolgen.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des vierten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu thematischen oder 

strukturellen Einheiten zusammen.  

 

Dieser Masterstudiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

 

Abschnitt  

Core Programme  

(45 LP) 

Wahlpflichtmodule 

Embedded Systems Hardware 

Architectures 

System Software 

System-On-Chip Design 

Methodology 

Elective Programme  

(45 LP) 

Wahlmodule 

Advanced Topics in Embedded 

Systems 

Communication and Signal 

Processing 
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am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen muss. 

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des EMECS Programme Boards mehr als 20 LP gemäß der jeweils 

gültigen Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwerben sind.  

(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Im Falle einer schriftlichen 

Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ nur nach einer 

mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, ob die oder 

der Studierende die Note 4,0 oder schlechter bzw. das Ergebnis „bestanden“ oder „nicht bestanden“ erhält. Die mündliche 

Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 

30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in 

die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung 

werden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu 

der genannten Frist für die mündliche Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die betreffende Auflage als nicht erfüllt. Eine mündliche 

Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, sich vor 

dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht 

bestanden“ auf § 19 Absatz 3 beruht. Alle Auflagen, einschließlich gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb 

der ersten vier Prüfungszeiträume zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 11 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden.  

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann nur zum Wintersemester erfolgen.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des vierten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu thematischen oder 

strukturellen Einheiten zusammen.  

 

Dieser Masterstudiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

 

Abschnitt  

Core Programme  

(45 LP) 

Wahlpflichtmodule 

Embedded Systems Hardware 

Architectures 

System Software 

System-On-Chip Design 

Methodology 

Elective Programme  

(45 LP) 

Wahlmodule 

Advanced Topics in Embedded 

Systems 

Communication and Signal 

Processing 
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Automation and Control 

Microelectronics/Microsystems 

Artifical Intelligence 

Nichttechnische Module 

Masterarbeit (30 LP) Abschlussarbeit 

 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 120 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP. Die Masterprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Entfällt. 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 45 Leistungspunkten 

3. Wahlmodule im Umfang von 45 Leistungspunkten 

4. Entfällt. 

5. Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten. 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan, der der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss bedarf. In diesen 

Prüfungsplan sind sämtliche im Rahmen der Masterprüfung an der Technischen Universität Kaiserslautern zu erbringenden Studien- und 

Prüfungsleistungen aufzunehmen. Der Prüfungsausschuss kann die Genehmigung des Prüfungsplanes an die oder den EMECS Programme 

Coordinator sowie an Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der 

Technischen Universität Kaiserslautern übertragen. Die Studierenden erwerben in der Regel je 50 % der Leistungspunkte an zwei 

ausgewählten Partneruniversitäten. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbeiten sowie die Abschlussarbeit mit dem anschließenden Kolloquium. Die 

Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden 

können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt drei 

Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlpflichtmodule: Die Studierenden können innerhalb thematisch eingegrenzter Bereiche Module im Umfang von 45 LP 

auswählen und müssen diese Module bestehen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls gilt dies entsprechend auch für 

auswahlpflichtige Lehrveranstaltungen. Verpflichtend zu belegende Module, bei denen eine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der 

Lehrveranstaltungen besteht, gelten ebenfalls als Wahlpflichtmodule. Ein Wahlpflichtmodul gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur 

Modul- oder ersten Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden Studienleistung als gewählt.  

3. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 

Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden. 

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung 

und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer Leistung, die einen Arbeitsaufwand 

(Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5)  Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden 

wurden. Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden. 

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 
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Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Masterprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Masterstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 

und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Entfällt. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer 

Hochschule, die keine der Partneruniversitäten im Rahmen dieses Masterstudiengangs ist, mit anschließender Anerkennung von erbrachten 

Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes mit der oder dem Vorsitzenden des 

zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 11) ein Gespräch über die 

Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement abzuschließen. Nach 

Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen für 

bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener 

gleichwertiger Prüfungen für Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen 

Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 
Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 
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(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

(12) Die an den Partneruniversitäten als Bestandteil dieses Masterstudiengangs erbrachten und im ECTS-System dokumentierten Studien- 

und Prüfungsleistungen werden in vollem Umfang an der Technischen Universität Kaiserslautern anerkannt. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 

der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt. Der Prüfungsausschuss bestellt den EMECS Programme Coordinator als 

beratendes Mitglied. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 
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(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereiches erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf die Modellberaterinnen und Modellberater übertragen oder im Umlaufverfahren 

durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht 

Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1)  Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 

erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 

auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder 

der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht 

verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 
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1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet, 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat und 

3. einen Prüfungsplan für sämtliche im Rahmen der Masterprüfung an der Technischen Universität Kaiserslautern zu erbringenden 

Studien- und Prüfungsleistungen (gemäß den Anforderungen aus Anhang 1) zur Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Der 

Prüfungsplan kann im Rahmen des Masterstudiums jederzeit vorbehaltlich der Genehmigung des Prüfungsausschusses für noch 

nicht begonnene Modulprüfungen angepasst werden. § 18 Absatz 6 und 7 bleiben unberührt  

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist,  

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteil-prüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist das 

Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt. 
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(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit wird das Ende des sechsten Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des achten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die 

Masterarbeit als erstmals nicht bestanden. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen, sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 
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(6) Studierende des eigenen Fachs können auf Antrag als Zuhörerinnen oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende 

Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen 

vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung 

stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der 

Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des 

Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7) oder als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei 

zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens drei Stunden. Das Nähere regelt kann der Anhang 

1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden.  
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(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(5) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(6) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.  

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium an der Technischen Universität Kaiserslautern 

(1) Sofern das Modul Masterarbeit an der Technischen Universität Kaiserslautern absolviert wird, gliedert sich das Modul Masterarbeit in 

eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung 

soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer 

vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich, planerisch oder gestalterisch darzustellen. Sinn und Zweck des Kolloquiums 

ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 60 LP erworben hat; in 

besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload für die oder den Studierenden von 900 Stunden innerhalb des Bearbeitungszeitraumes 

erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 

1 entsprechen. 

(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben.  
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(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt werden. 

Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person betreut wird, 

die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung 

in gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht 

fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin 

oder Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit (schriftliche Masterarbeitsnote). 

Differieren die Bewertungen, sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 

Absatz 1 angepasst, wobei der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei 

Noten der Skala ist auf die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung 

herzustellen. Gelingt dies nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die 

Note entspricht in diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens 

zwei Prüferinnen oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies der 

oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende innerhalb 

von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt wird oder zum 

Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. 

Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der ersten 

Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Masterarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Masterarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen. Das Kolloquium soll von den Gutachterinnen oder Gutachtern abgenommen werden. 

(15) Zum Bestehen des Moduls Masterarbeit muss die schriftliche Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Masterarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut =   eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend =   eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 
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bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Im Fall des Joint Degrees wird die Note der Masterprüfung gemäß Anhang 2 ermittelt. Im Falle des Double Degrees ist die Note der 

Masterprüfung das entsprechend der Leistungspunkte gewichtete Mittel der Noten für die Module gemäß Anhang 1 und der entsprechend 

Anhang 3 umgerechneten Noten der an der Politecnico di Torino abgelegten Module. Unbenotete oder mit dem Vermerk „bestanden“ 

bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der Masterprüfung wird nur die erste 

Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note der Masterprüfung lautet 

bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 

Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens mit der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche 

Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können nur einmal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 
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(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest 

unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest kann zur 

Fristwahrung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original ist in diesen Fällen unverzüglich nachzureichen. 

Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit 

hervorgeht, ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut 

krankmeldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und 

Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese 

Angaben, verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu 

versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 
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(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang teilnehmen. 

Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht 

kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der Technischen 

Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Masterprüfung wird 

eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Masterprüfung im Fall des Double Degrees bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von 13 Wochen, 

ein Zeugnis in englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form 

von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist 

spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies im 

Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Im Fall des Double Degrees trägt das Zeugnis das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder 

Prüfungsleistung erbracht wurde und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des 

Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Masterprüfung im Fall des Double Degrees wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 

eine Masterurkunde in englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 5 aus und 

trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des 

Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent im Fall des Double Degrees ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache 

entsprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist 

von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma 

Supplement enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die 

Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des 

nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu 

verwenden. 

(7)  Ist die Masterprüfung im Fall des Joint Degrees bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von 13Wochen, ein 

Zeugnis in englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form 
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von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist 

spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die oder den EMECS 

Programme Coordinator zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung angerechnet, wird dies 

im Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(8) Im Fall des Joint Degrees trägt das Zeugnis das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder 

Prüfungsleistung erbracht wurde und ist für die Technische Universität Kaiserslautern von der oder dem EMECS Programme Coordinator zu 

unterzeichnen. 

(9) Nach bestandener Masterprüfung im Fall des Joint Degrees wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis 

eine Masterurkunde in englischer Sprache ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und 

trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird für die Technische Universität Kaiserslautern von der Präsidentin oder dem Präsidenten sowie von 

den Vertreterinnen oder Vertretern der University of Southampton und der Norwegian University of Science and Technology in Trondheim 

unterzeichnet. 

(10) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent im Fall des Joint Degrees ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache 

entsprechend dem „Diploma Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und wird 

für die Technische Universität Kaiserslautern von der oder dem EMECS Programme Coordinator unterzeichnet. Das Diploma Supplement 

enthält insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die 

Studienanforderungen und den Studienverlauf sowie über das deutsche, britische und norwegische Studiensystem. Als Darstellung des 

nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist für das deutsche Studiensystem der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der 

jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(11) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im 

Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 

sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen 

Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 
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(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in 

Kraft und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang „European Master in 

Embedded Computing Systems" eingeschrieben werden.  

(2) Darüber hinaus gilt diese Prüfungsordnung für Studierende, die nach der Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Europäischen 

Masterstudiengang Embedded Computing Systems an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 10. März 2011 (Staatsanzeiger Nr. 11 

vom 04.04.2011, S. 549) in den jeweiligen Fassungen studieren, ab dem Prüfungsverfahren des Wintersemesters 2021/2022. 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. rer. nat. Marco Rahm 

 

 

 

 

Anhang 1: Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule im Masterstudiengang European Master in Embedded Computing Systems, zu erbringende 

Studien- und Prüfungsleistungen 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag5“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung6“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Masterarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens vier 

Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise bekannt 

geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht und weisen 

bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt. 

 

 

Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule im Masterstudiengang European Master in Embedded Computing Systems 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan (§ 11 Absatz 3 Satz 1 Nr. 3), der der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss 

bedarf. Dabei sind Wahlpflicht- und Wahlmodule gemäß den nachstehenden Tabellen vorzusehen. 

Der Prüfungsausschuss kann die Genehmigung des Prüfungsplanes an die oder den EMECS Programme Coordinator sowie an 

Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrer des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität 

Kaiserslautern übertragen. 

 

 
5 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 
6 Landesverordnung vom 28.06.2018 
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Wahlpflichtmodule und Wahlmodule 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP Import-

modul 

Gewichtung Studienleist-

ung gem. § 5 

Abs. 4 und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und -dauer4 

Teilleist

-ung3  

Bemerkungen 

Abschnitt: Core Programme 

(Wahlpflichtmodule) 
 

 Wahl von Modulen 

im Umfang von 45 

LP aus den 

Bereichen 

Embedded Systems 

Hardware 

Architectures, 

System Software, 

System-On-Chip 

Design 

Methodology 

45 
je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl Je nach 

Wahl 

Es sind Module 

im Umfang von 

insgesamt 45 

LP zu wählen.  

Abschnitt: Elective Programme 

(Wahlmodule) 

 

 

 Wahl von Modulen 

im Umfang von 45 

LP aus den 

Bereichen 

Advanced topics in 

Embedded Systems, 

Communication and 

Signal Processing, 

Automation and 

Control, 

Microelectro-

nics/Microsystems, 

Artifical 

Intelligence, 

Nichttechnische 

Module 

45 
je nach 

Wahl 

je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl je nach 

Wahl 

Es sind Module 

im Umfang von 

insgesamt 45 

LP zu wählen; 

davon können 

nichttechnisch

e Module im 

Umfang von 

max. 6 LP 

belegt werden 

 

Pflichtmodul Masterarbeit (MA) 

 

Modul-Nr. Modulname/-

teile 

LP Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ung gem. § 5 

Abs. 4 und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungs-

form und -

dauer 

Teilleist

-ung3 

Bemerkungen 

EIT-DEK-

009-M-7 

Masterarbeit 30 nein 30 erforderlich - schriftlich  - Voraussetzung zur 

Zulassung 

zur Masterarbeit  

siehe § 16 Absatz 3 

 

 
3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
4 Die Prüfungsform und -dauer der gewählten Module sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
 
 
 
 



Nr. 4/ Seite 118 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 118 

 

 

118/270 

 

Anhang 2: Notenumrechnung Joint Degree, Berechnung der Gesamtnote Joint Degree 

 

 

Note nach ECTS-Schema 

(NTNU, UoS) 

 

A B C D E F 1. Zeile 

 

Deutsches Notensystem (TUK) 

 

1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.0 5.0 2. Zeile 

 

Bezugswert für 

die Berechnung 

des Werts der Ge-

samtnote 

 

 

NTNU UoS 

 

1.5 3.5 5.5 7.5 9.5 

 

3. Zeile 

 

 

TUK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
  4. 

Zeile 

Wert der Gesamtnote  ≤ 2.5 <2.5,4.5] <4.5,6.5] <6.5,8.5] > 8.5  5. Zeile 

 

Die Partneruniversitäten (University of Southampton (UoS), Norwegian University of Science and Technology in Trondheim (NTNU)) liefern 

Noten nach dem ECTS-Schema (Zeile 1, vorgenannte Tabelle). Diesen Noten wird ein Wert entsprechend Zeile 3 in vorgenannter Tabelle 

zugewiesen. Den Noten der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK) (Zeile 2) werden dem ECTS-Schema (Zeile 1) entsprechend 

vorgenannter Tabelle zugeordnet. Für die Berechnung der Durchschnittsnote werden die Noten der Technischen Universität Kaiserslautern 

(Zeile 2) in die Werte nach Zeile 4 in vorgenannter Tabelle abgebildet. Mit den Werten aus Zeile 3 und Zeile 4 in vorgenannter Tabelle wird 

unter Berücksichtigung der Gewichtung nach Leistungspunkten der Wert der Gesamtnote berechnet. Der Wert der Gesamtnote (Zeile 5) wird 

entsprechend vorgenannter Tabelle in das ECTS-Schema (Zeile 1) als Gesamtnote abgebildet. Die numerische Gesamtnote wird aus dem 

Wert der Gesamtnote (Zeile 5) in vorgenannter Tabelle nach folgender Formel berechnet: 

Numerische Gesamtnote = 1+ ((Wert der Gesamtnote – 1,25) ● (3/8,5)). 

 

 

 

 

 

Anhang 3: Notenumrechnung Double Degree 

 

Italienisches 

Notensystem 

(POLITO) 

30 lode/ 

30 
29/28 27 26 25/24 23 22 21/20 19 18 < 18 

Deutsches 

Notensystem 

(TUK) 

1,0 1,3 1,7 2,0 2,3 2,7 3,0 3,3 3,7 4,0 5,0 
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Embedded Computing Systems an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Embedded Computing Systems“ an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. Der 

Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen Universität 

Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-25-07, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 3 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 3 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 3 

§ 2a Zulassung unter Auflagen 5 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 6 

§ 4 Masterprüfung 6 

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 6 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 8 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 10 

§ 8 Prüfungsausschuss 10 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 12 
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§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 26 
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§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 27 

§ 23 Zusatzleistungen 27 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 28 

§ 24 Informationsrecht 28 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 28 

Anhang 1 30 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Masterstudiengang 

Embedded Computing Systems (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil eines 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-

analytische Fähigkeiten zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im 

Berufsleben einzustellen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer 

Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Master of Science“ (M.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend englischsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. die Bachelorprüfung in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens 

gleichwertige Studien- und Prüfungsleistungen, die einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich 

abgelegt hat, 

3. die besonderen Zugangsvoraussetzungen nachweist (Absatz 3) und 

4. die sprachliche Eignung nachweist (Absatz 6). 

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den 

gewählten Studiengang vorzunehmen; im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für die Bachelorprüfung 

in Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  

(2) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder Studienbewerber 

zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des berufsqualifizierenden 

Hochschulabschlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 Satz 1 Nr. 2) nur noch 

Leistungen im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten zu erbringen haben, deren sprachliche Eignung (Absatz 6) festgestellt wird und 

die durch die bereits erbrachten sowie die für den Abschluss des Bachelorstudiums noch zu erbringenden Leistungen nachgewiesen werden 

können. Werden die Zugangsvoraussetzungen für das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor dem Ablauf des zehnten 

Monats der Doppeleinschreibung nachgewiesen, so ist die Einschreibung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 

HochSchG zu versagen; ist diese bereits erfolgt, so erlischt sie. 

(3)  Die formale Zugangsvoraussetzung für den Masterstudiengang ist ein abgeschlossenes Bachelorstudium der Elektrotechnik, der 

Informationstechnik oder einer verwandten Fachrichtung. Das Bachelorstudium soll mit einem CGPA von mindestens 3,5 (von maximal 4,0) 

oder einer vergleichbaren Gesamtnote abgeschlossen worden sein. 

(4)  Entfällt. 

(5)  Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst nicht 

das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache, sofern in dieser Ordnung nichts 

Anderes geregelt ist. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, müssen innerhalb des ersten Studienjahres hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der 
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Verwaltungsvorschrift des Präsidenten „Deutscher Sprachnachweis für Studierende in internationalen Studiengängen an der Technischen 

Universität Kaiserslautern (DSI)“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(6)  Ausreichende Kenntnisse der englischen Sprache liegen nur vor, wenn 

1. die Hochschulzugangsberechtigung gemäß § 65 Absatz 1 Hochschulgesetz (im Weiteren HochSchG) in Deutschland erworben wurde 

oder hinsichtlich der Ausbildung in englischer Sprache einer in Deutschland erworbenen mindestens gleichwertig ist, 

2. ein Ergebnis im IELTS mit mindestens 6,5, 

3. ein Testresultat gemäß TOEFL mit mindestens 600 Punkten paper-based, 250 Punkten computer-based oder 95 Punkte internet-

based oder ein mindestens gleichwertiges Prüfungsresultat nachgewiesen wird, 

4.  Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen mit B 2 oder 

5. sie durch den Prüfungsausschuss festgestellt werden. 

(7) Entfällt.  

(8) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Masterstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Masterstudiengang noch 

nicht verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(9) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss auf Antrag der Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungsleiters den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich 

innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte 

zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

(10) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a). 

§ 2a Zulassung unter Auflagen  

(1) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber 

nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 oder beinhaltet sie nicht die besonderen Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3, so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen von Absatz 2 Satz 1 unter Auflagen zugelassen 

werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des Prüfungsausschusses noch fehlenden Studien- und Prüfungsleistungen, die 

zusammen mit der Hochschulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und die besonderen 

Zugangsvoraussetzungen gemäß § 2 Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 ergeben, nachgewiesen werden. 

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat, 

3. nach Feststellung des Prüfungsausschusses zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 20 LP aus den 

Modulen gemäß der jeweils gültigen Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik am 

Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen muss. 

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des Prüfungsausschusses mehr als 20 LP gemäß der jeweils 

gültigen Bachelorprüfungsordnung am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern zur 

Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwerben sind.  

(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Alle Auflagen, einschließlich 

gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb der ersten vier Prüfungszeiträume zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Elektrotechnik und Informationstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden. 
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§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und Sommersemester erfolgen.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des vierten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Studiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

Abschnitt  

Embedded Systems Hardware and 

Software Architectures 

Wahlpflichtmodule (20-30 LP) 

System-On-Chip Design Wahlpflichtmodule (15-25 LP) 

Wahlfächer Wahlmodule (35-55) LP 

Abschlussarbeit Masterarbeit (30 LP) 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 120 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP. Die Masterprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Entfällt, 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 35-55 Leistungspunkten, 

3. Wahlmodule im Umfang von 35-55 Leistungspunkten, 

4. Entfällt, 

5. Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten. 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan, der der Genehmigung des Prüfungsausschusses bedarf. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbeiten sowie die Abschlussarbeit, ggf. mit dem anschließenden Kolloquium. Die 

Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden 

können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt drei 

Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlpflichtmodule: Die Studierenden können innerhalb thematisch eingegrenzter Bereiche Module im Umfang von 20-30 LP 

(Embedded Systems Hardware and Software Architectures) und 15-25 LP (System-on-Chip-Design) auswählen und müssen diese 

Module bestehen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls gilt dies entsprechend auch für auswahlpflichtige Lehrveranstaltungen. 

Verpflichtend zu belegende Module, bei denen eine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen besteht, gelten 

ebenfalls als Wahlpflichtmodule. Ein Wahlpflichtmodul gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur Modul- oder ersten Modulteilprüfung oder 

der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden Studienleistung als gewählt.  

3. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 

Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden. 
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(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung, 

und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer Leistung, die einen Arbeitsaufwand 

(Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5)  Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden 

wurden. Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden.  

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Masterprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Masterstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte 

Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen 

und Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Entfällt.  

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 

mit der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 

11) ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich 

bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und 

Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener 
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gleichwertiger Prüfungen für Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen 

Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 
Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 

der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 
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vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf die Modellberaterinnen und Modellberater übertragen oder im Umlaufverfahren 

durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht 

Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1)  Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 
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Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 

erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 

auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder 

der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht 

verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet, 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat und 

3. einen Prüfungsplan für sämtliche im Rahmen der Masterprüfung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen (gemäß den 

Anforderungen aus Anhang 1) zur Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Der Prüfungsplan kann im Rahmen des 

Masterstudiums jederzeit vorbehaltlich der Genehmigung des Prüfungsausschusses für noch nicht begonnene Modulprüfungen 

angepasst werden. § 18 Absatz 6 und 7 belieben unberührt. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist,  

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 
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Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteil-prüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist das 

Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt. 

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit wird das Ende des sechsten Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des achten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die 

Masterarbeit als erstmals nicht bestanden. 

(14) Alle Modulprüfungen sind bis zum Ende fünften Fachsemesters erstmals anzumelden, Erfolgt dies nicht, gilt Absatz 12 Satz 2 

entsprechend. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen, sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 
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§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7) oder als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei 

zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens 60 Minuten und höchstens 180 Minuten Stunden. Das Nähere regelt 

kann der Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 
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(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden.  

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln. 

(4) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die erbrachten Leistungen werden protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise 

bekannt gemacht. 

(5) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(6) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.  

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Masterarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich, planerisch oder 

gestalterisch darzustellen. Sinn und Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur 

verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann. 

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 60 LP erworben hat; in 

besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 
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wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload für die oder den Studierenden von 900 Stunden innerhalb des Bearbeitungszeitraumes 

erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 

1 entsprechen. 

(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben.  

(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt werden. 

Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person betreut wird, 

die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung 

in gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht 

fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin 

oder Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit (schriftliche Masterarbeitsnote). 

Differieren die Bewertungen, sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 

Absatz 1 angepasst, wobei der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei 

Noten der Skala ist auf die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der 

Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung 

herzustellen. Gelingt dies nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die 

Note entspricht in diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens 

zwei Prüferinnen oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies der 

oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende innerhalb 

von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt wird oder zum 

Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. 

Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der ersten 

Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Masterarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Masterarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen.  

(15) Zum Bestehen des Moduls Masterarbeit muss die schriftliche Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Masterarbeit. 

  



Nr. 4/ Seite 131 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 131 

 

 

131/270 

 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut =   eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend =   eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Masterprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Masterprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Masterprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 
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(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 

Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens mit der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche 

Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können nur einmal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest 

unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest kann zur 

Fristwahrung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original ist in diesen Fällen unverzüglich nachzureichen. 

Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit 

hervorgeht, ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut 

krankmeldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und 

Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese 

Angaben, verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu 

versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 
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(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang teilnehmen. 

Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht 

kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der Technischen 

Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Masterprüfung wird 

eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form 

von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist 

spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung für 
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Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies im 

Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Masterurkunde, beides 

in deutscher und englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt 

das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des 

Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im 

Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 

sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen 

Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 
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(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft 

und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 im Masterstudiengang „Embedded Computing 

Systems" an der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden.  

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

(Prof. Dr. rer. nat. Marco Rahm) 
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Anhang 1  

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag1“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung2“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Masterarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens vier 

Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise bekannt 

geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht und weisen 

bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt. 

 

1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 

2 Landesverordnung vom 28.06.2018 

 

 

Wahlpflicht- und Wahlmodule im Masterstudiengang Embedded Computing Systems 

Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengang Embedded Computing Systems sollen in mindestens zwei Gebieten der 

Embedded Systems den Stand der Forschung kennenlernen und dabei die Kompetenz erwerben, diesen Stand der Technik selbstständig 

weiterentwickeln zu können. In einer frei definierbaren Ergänzung können nach individueller Planung der Studierenden unter anderem 

Module aus der Elektrotechnik und Informationstechnik oder aber Module anderer Studiengänge gewählt werden. 

Das Studium erfolgt nach einem individuellen Prüfungsplan (§ 11 Absatz 3 Nr. 3), der der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss bedarf. 

Dabei sind Wahlpflicht- und Wahlmodule gemäß den nachstehenden Tabellen vorzusehen. 

Der Prüfungsausschuss kann die Genehmigung des Prüfungsplanes an eine Studienmodellbeauftragte oder einen 

Studienmodellbeauftragten, Hochschullehrerin oder Hochschullehrer des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik übertragen. 

 

 

 

 

Zu erbringende Leistungen: 

Der Masterstudiengang Elektrotechnik und Informationstechnik besteht aus den folgenden Abschnitten mit insgesamt 120 LP: 

Wahlpflichtmodule: 

Im Abschnitt „Embedded Systems Hardware and Software Architectures“ sind 20-30 LP und im Abschnitt „System-on-Chip Design“ 15-25 LP 

zu erbringen.  

Wahlmodule: 

Es sind je nach Wahl der Wahlpflichtmodule Wahlmodule im Umfang von 35-55 LP einzubringen. 

Abschlussarbeit: 

Masterarbeit (30 LP) 
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Modul-

Nr. 
Modulname/-teile LP 

Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleist-

ungen gem. § 

5 Abs. 4 und 

6³ 

Prüfungsvor-

leistung³ 

Prüfungsform 

und -dauer 
Teilleistung³ 

Bemerkungen 

 

Wahlpflichtmodule 

Embedded Systems Hardware and Software Architectures 

 

Wahlpflichtmodule 

im Umfang von 20-

30 LP 

 

je 

nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl  je nach Wahl  je nach Wahl 

 je nach 

Wahl 

Es sind 

Module im 

Umfang von 

20-30 LP zu 

wählen 

System-On-Chip Design 

 

Wahlpflichtmodule 

im Umfang von 15-

25 LP 

 je 

nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl  je nach Wahl  je nach Wahl 

 je nach 

Wahl 

 Es sind 

Module im 

Umfang von 

15-25 LP zu 

wählen 

Wahlmodule 

Wahl 

 

Wahlmodule im 

Umfang von 35-55 

LP 

 je 

nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 

 je nach 

Wahl 
 je nach Wahl  je nach Wahl  je nach Wahl 

 je nach 

Wahl 

 Es sind 

Module im 

Umfang von 

35-55 LP zu 

wählen 

Abschlussarbeit 

EIT-

DEK-

008-

M-7 

Masterarbeit 30  nein 30 erforderlich - schriftlich - 

mindestens 

60 LP gem. § 

16 Abs. 3 
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Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Medien- und Kommunikationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Medien- und Kommunikationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. 

Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen Universität 

Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-26-07, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 3 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 3 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 3 
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§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 5 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Masterstudiengang Medien- 

und Kommunikationstechnik (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem weiteren berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil eines 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms und hat zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-

analytische Fähigkeiten zu vermitteln und die Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im 

Berufsleben einzustellen und dabei wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer 

Aufgaben einsetzen kann. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Master of Science“ (M.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Masterstudiengang ist ein vorwiegend deutschsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht- und Wahlanteile.  Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt und 

2. die Bachelorprüfung in Medien- und Kommunikationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern, oder gleichwertige 

Studien- und Prüfungsleistungen im Umfang von mindestens 210 Leistungspunkten, die einen berufsqualifizierenden 

Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich abgelegt hat. 

Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit in Nummer 2 ist kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den 

gewählten Studiengang vorzunehmen; im Übrigen gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang in Medien- und Kommunikationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  

(2) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder Studienbewerber 

zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des berufsqualifizierenden 

Hochschulabschlusses gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung (Absatz 1 Satz 1 Nummer 

2) nur noch Leistungen im Umfang von maximal 30 Leistungspunkten (LP) zu erbringen haben. Werden die Zugangsvoraussetzungen für 

das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor dem Ablauf des zehnten Monats der Doppeleinschreibung nachgewiesen, so 

ist die Einschreibung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 HochSchG zu versagen; ist diese bereits erfolgt, 

so erlischt sie. 

(3) Entfällt. 

(4) Entfällt. 

(5) Für Studienbewerberinnen und Studienbewerber, die nicht oder nur unter Auflagen zugelassen werden können, gilt § 19 Absatz 4 

entsprechend. 

(6) Entfällt. 

(7) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst nicht 

das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache, sofern in dieser Ordnung nichts 

Anderes geregelt ist. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen 

Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift 

des Präsidenten „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität 

Kaiserslautern“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 
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(8) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Masterstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht 

verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(9) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

oder Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt der 

Prüfungsausschuss den Zugang. Dabei sind die Studierenden, die sich innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, 

dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur Vermeidung unbilliger Härte zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den 

Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem Zeitpunkt angewiesen sind. 

(10) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a).  

§ 2a Zulassung unter Auflagen 

(1) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber 

nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen von 

Absatz 2 Satz 1 unter Auflagen zugelassen werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des Prüfungsausschusses noch 

fehlenden Studien- und Prüfungsleistungen, die zusammen mit der Hochschulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 1 

Satz 1 Nummer 2 ergeben, nachgewiesen werden. 

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat und 

3. nach Feststellung des Prüfungsausschusses zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 20 LP gemäß 

der jeweils gültigen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationstechnik am Fachbereich 

Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern nachweisen muss. 

(3) Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des Prüfungsausschusses mehr als 20 LP gemäß der jeweils 

gültigen Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationstechnik am Fachbereich Elektrotechnik und 

Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu erwerben sind.  

(4) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Alle Auflagen, einschließlich 

gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb des ersten Studienjahres zu erfüllen. 

(5) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt, ist die oder der Studierende von der Erbringung weiterer Studien- und Prüfungsleistungen 

auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Hierüber erhält die oder der Studierende einen Bescheid; § 19 Absatz 4 gilt 

entsprechend. Die im Rahmen der Auflagen erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzunehmen. 

(6) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils Prüfungsordnung für 

den Bachelorstudiengang Medien- und Kommunikationstechnik am Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen 

Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden.  

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und Sommersemester erfolgen.  

(2) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des dritten Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Studiengang ist in folgende Abschnitte gegliedert: 
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Abschnitt Module 

Theorie der Medien- und 

Kommunikationstechnik  

Pflichtmodule; u.a. aus den Bereichen 

Nachrichtentheorie, Informations- und 

Codierungstheorie, Echtzeitsysteme 

Vertiefungsfächer Pflichtmodule und Wahlmodule;  

Pflichtmodule u. a. aus den Bereichen 

Videosignalverarbeitung, 

Medientechnische Anwendungen, Labor 

Medien- und Kommunikationstechnik  

Wahlmodule; technische Wahlmodule 

vorzugsweise aus dem Angebot des 

Fachbereichs Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

Abschlussarbeit Masterarbeit 

 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen 90 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in der Regel 30 

LP. Die Masterprüfung besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 41 Leistungspunkten. 

2. Entfällt. 

3. Wahlmodule im Umfang von 19 Leistungspunkten. 

4. Entfällt.  

5. Masterarbeit im Umfang von 30 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Praktika, Entwürfe, Seminare, Laborpraktika, Exkursionen, Übungen etc.) und schließen 

Selbstlernzeiten ein. Zu den Modulen zählen auch Projektarbeiten sowie die Abschlussarbeit. Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, 

dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden können. Der Fachbereich sowie die 

kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt zwei Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Entfällt. 

3. Wahlmodule: Die Wahl von Wahlmodulen muss vom Prüfungsausschuss individuell genehmigt werden. Modellberaterinnen und 

Modellberater sind Professorinnen und Professoren des Fachbereichs. Sie werden vom Fachbereichsrat gewählt und vom 

Prüfungsausschuss beauftragt. Wahlmodule können bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzt werden.  

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung, 

der berufsfeldbezogenen Praktika und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von 

Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer 

Leistung, die einen Arbeitsaufwand (Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 

900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5) Entfällt. 

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 
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der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers oder der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Masterprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Masterstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 

und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3)  Entfällt. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 

mit der oder dem Vorsitzenden des zuständigen Prüfungsausschusses oder einer oder einem von dieser oder diesem Beauftragten (Absatz 

11) ein Gespräch über die Anerkennungsfähigkeit der Studien- und Prüfungsleistungen zu führen und in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich 

bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und 

Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener 

gleichwertiger Prüfungen für Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen 

Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 
Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 
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(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 

der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und den damit verbundenen 

Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
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(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf die Modellberaterinnen und Modellberater übertragen oder im Umlaufverfahren 

durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht 

Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden.  

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1)  Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System 

erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann 

auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder 

der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht 

verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet 

und 
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2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem die 

Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität Kaiserslautern 

grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich.  

(6) Die Zulassung zu einer Modul-oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteil-prüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist das 

Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt 

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung des 

Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit wird das Ende des fünften Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des siebten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die 

Masterarbeit als erstmals nicht bestanden. 
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(14) Alle Modulprüfungen sind bis zum Ende des Anmeldezeitraumes des fünften Fachsemesters erstmals anzumelden, erfolgt dies nicht, 

gilt Absatz 12 Satz 2 entsprechend. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum erfolgen. 

Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 45 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 
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Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 

6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7) oder als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei 

zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens drei Stunden. Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Der Prüfungsausschuss kann Fristen für die Abgabe der 

Hausarbeiten festlegen. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In 

diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, 

Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung multimedial 

gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und 

dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person 

(Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen 

der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 
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(3) Laborpraktika sind experimentelle Arbeiten in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und 

fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende 

Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Entfällt. 

(5) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(6) Entfällt. 

(7) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung wird von zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-

Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an 

die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(8) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend. 

(9) Prüfungsleistungen können auch in Form einer Präsentation oder eines Referates abgenommen werden. Dabei werden 

wissenschaftliche Inhalte universitätsöffentlich präsentiert. Die Präsentation und das Referat dauern jeweils ca. 20 Minuten mit 

anschließender Diskussion, soweit im Anhang 1 nicht anderes geregelt wurde. Die Präsentation oder das Referat werden von mindestens 

einer Prüferin oder einem Prüfer abgenommen. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. 

Die Note wird durch die Prüferin oder den Prüfer im Anschluss an die Präsentation oder dem Referat bekannt gegeben. Die Öffentlichkeit 

ist von der Notenbekanntgabe ausgeschlossen. § 13 Absatz 2 Satz 7 und 8 gelten entsprechend. § 13 Absatz 4 Satz 4 und 5 gelten 

entsprechend, 

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Masterarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und in eine Studienleistung in Form eines 

Kolloquiums. Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich darzustellen. Sinn und 

Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische Fragen zur verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann.  

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern ausgegeben und betreut (Betreuerin oder Betreuer). Zu 

Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der 

Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der 

Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin 

oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und 

gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 30 LP erworben hat. In 

besonders begründeten Ausnahmefällen kann der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden hiervon abweichen. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs 

Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin oder 

dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload von 900 Stunden für die Studierende oder den Studierenden innerhalb des 

Bearbeitungszeitraumes erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In 

besonderen Fällen kann der Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu drei Monate verlängert werden. Der 

Antrag soll spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die 

Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 
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(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der als 

Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen 

objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 

1 entsprechen. 

(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben. 

(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb des Fachbereichs durchgeführt werden. 

Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied des Fachbereichs, von einer Person betreut wird, 

die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in einfacher Ausfertigung 

in gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Das Abgabedatum ist aktenkundig 

zu machen und ist gleichzeitig das Datum der Modulprüfung. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu 

versichern, dass sie ihre oder er seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der 

Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. 

Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" 

(Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin 

oder Hochschullehrer des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit. Differieren die Bewertungen, sind 

aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 Absatz 1 angepasst, wobei der 

Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei Noten der Skala ist auf die 

nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung herzustellen. Gelingt dies 

nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die Note entspricht in diesem 

Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfer 

vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies der 

oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende innerhalb 

von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt wird oder zum 

Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig nicht bestanden. 

Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende bei der ersten 

Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium besteht aus einem Vortragsteil (20 Minuten) und einer fachwissenschaftlichen Diskussion (bis zu 20 Minuten) zum 

Thema der Masterarbeit. Es kann erst nach bestandener schriftlicher Masterarbeit abgenommen werden und hat zeitnah nach der 

Bekanntgabe des Bestehens zu erfolgen. 

(15) Zum Bestehen des Moduls Masterarbeit muss die schriftliche Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Masterarbeit.  

§ 17 Bewertung, und Notenbildung  

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut =  eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 
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Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus gemäß § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Masterprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Masterprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Masterprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 

Die Prüfungstermine und die Anmeldefrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens mit der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen sich bis zu der genannten Frist für die mündliche 

Ergänzungsprüfung anmelden, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen können nur einmal wiederholt werden. Sonstige nicht bestandene Modulprüfungen gem. § 

15 können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 
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(6) Entfällt. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt, sei es durch ein 

Learning Agreement oder in anderer geeigneter Form. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest 

unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest kann zur 

Fristwahrung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original ist in diesen Fällen unverzüglich nachzureichen. 

Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit 

hervorgeht, ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut 

krankmeldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und 

Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese 

Angaben, verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu 

versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 
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(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang teilnehmen. 

Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. Der Verzicht 

kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der Technischen 

Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Masterprüfung wird 

eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und auf Antrag in englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend 

zu erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form 

von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist 

spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies im 

Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen gleichzeitig mit dem Zeugnis eine Masterurkunde, beides 

in deutscher und auf Antrag in englischer Sprache, ausgehändigt. Die Urkunde weist den verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 

aus und trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem 

Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 
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(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Masterprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im 

Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren (Absatz 3), und die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer 

sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende 

des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren wird den Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen 

Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in 

Kraft und findet auf alle Studierenden Anwendung, die ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang „Medien- und 

Kommunikationstechnik“ an der Technischen Universität Kaiserslautern eingeschrieben werden. 

(2) Darüber hinaus gilt diese Prüfungsordnung für Studierende, die nach der Fachprüfungsordnung für den Masterstudiengang Medien- und 

Kommunikationstechnik im Fachbereich Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 20. Juli 

2011 (Staatsanzeiger Nr. 28 vom 08.08.2011, S. 1316) in den jeweiligen Fassungen studieren, ab dem Prüfungsverfahren des 

Wintersemesters 2021/2022. 
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Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informationstechnik 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

(Prof. Dr. rer. Marco Rahm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1 

 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag1“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung2“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Masterarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens vier 

Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise bekannt 

geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht und weisen 

bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform zu Beginn der 

Lehrveranstaltung bekannt. 

 
1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 
2 Landesverordnung vom 28.06.2018 
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3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

Modul-

Nr. 
Modulname/-teile LP 

Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienleistungen 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungsvor-

leistung3 

Prüfungsform 

und -dauer 

Teilleist-

ung3 

Bemerkungen 

 

Theorie der Medien- und Kommunikationstechnik 

EIT-

NAT-

313-

M-7 

Einführung in das 

digitale Fernsehen 
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-

NAT-

535-

M-7 

Einführung in die 

Informations- und 

Codierungstheorie 

3 nein 3 - - 
Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-

FUN-

405-

M-4 

Wireless and 

Multimedia Systems 
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-

DSV-

529-

M-7 

Audiosignalverarbeitun

g II 
3 nein 3 - - 

mündlich, 30 

min 
- - 

EIT-

RTS-

540-

M-4 

Echtzeitsysteme I 4 nein 4 - - 
Klausur, 120 

min 
- - 

EIT-

NAT-

302-

M-4 

Nachrichtentheorie 5 nein 5 - - 
Klausur, 90 

min 
- - 

EIT-

NAT-

303-

M-4 

Übertragung digitaler 

Signale 
4 nein 4 - - 

Klausur, 90 

min 
- - 

Vertiefungsfächer 

EIT-

NAT-

925-

M-7 

Vertiefungslabor 

Medien- und 

Kommunikationstechnik 

5 nein 5 - - 
laborpraktisch

e Prüfung 
- - 

EIT-

NAT-

934-

M-7 

Seminar 

Medientechnische 

Anwendungen 

3 nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-

NAT-

308-

M-7 

Seminar 

Videosignalverarbeitung 

II 

3 nein 0 erforderlich - - - - 

EIT-

NAT-

933-

M-7 

Projektseminar MKT 5 nein 0 erforderlich - - - - 

 

technische Wahlmodule 

mit Genehmigung des 

Modellberaters oder der 

Modellberaterin 

1

9 

je nach 

Wahl 

je nach 

Wahl 
je nach Wahl je nach Wahl je nach Wahl 

je nach 

Wahl 

Es sind Module im 

Umfang von 19 LP zu 

wählen 

Abschlussarbeit 

EIT-

DEK-

006-

M-7 

Masterarbeit MKT 
3

0 
nein 30 erforderlich - schriftlich - 

30 LP, gem. § 16 Abs. 

3 
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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Produktentwicklung im Maschinenbau, 

Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, 

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL, 

Maschinenbau mit angewandter Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des 

Fachbereichs Maschinenbau und Verfahrenstechnik der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende Änderung 

der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Produktentwicklung im Maschinenbau, Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, 

Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Materialwissenschaften und Werkstofftechnik,  

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL, Maschinenbau mit angewandter Informatik an der Technischen Universität 

Kaiserslautern erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident 

der Technischen Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-27-06 genehmigt. Sie wird 

hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Produktentwicklung im Maschinenbau, Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, 

Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Materialwissenschaften und Werkstofftechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit 

BWL, Maschinenbau mit angewandter Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 30. März 2009 (Staatsanzeiger Nr. 13 

vom 14.04.2009, S. 649), zuletzt geändert durch Ordnung vom 19.05.2021 (Verkündungsblatt Nr. 3 vom 07.06.2021, S. 5), wird wie folgt 

geändert: 

 

In Anhang 1 für Energie- und Verfahrenstechnik wird in der Tabelle in Abschnitt Pflichtmodule bei der Modul-Nr. „MV-SAM-M137-M-4“ in 

der Spalte „Prüfungsform und Dauer“ nach dem Wort „Klausur“ die Angabe „(180“ durch die Angabe „(90-120“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge  

Produktentwicklung im Maschinenbau, Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, 

Materialwissenschaften und Werkstofftechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL, Maschinenbau mit angewandter 

Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der TU 

Kaiserslautern in Kraft und gilt erstmals für Prüfungsverfahren, die dem Wintersemester 2021/2022 zugeordnet sind.  

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Maschinenbau und Verfahrenstechnik 

Prof. Dr. Tilmann Beck 

  

Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Produktentwicklung im  
Maschinenbau, Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik,  
Materialwissenschaften und Werkstofftechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit 
BWL, Maschinenbau mit angewandter Informatik an der Technischen Universität Kaiserslautern  
vom 15.06.2021
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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft und Gesundheit 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat des 

Fachbereichs Sozialwissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende Änderung der 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft und Gesundheit an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. 

Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen Universität 

Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4MF-MG-2021-28-02, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 

 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft und Gesundheit an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 

15. Juni 2018 (Verkündungsblatt Nr. 6 vom 09.07.2018, S. 73), zuletzt geändert durch Ordnung vom 29.07.2019 (Verkündungsblatt Nr. 5 vom 

11.09.2019, S. 77), wird wie folgt geändert: 

 

1. In § 16 Abs. 8 werden nach den Wörtern „der Titel ist in“ die Wörter „letzterem Fall“ gestrichen. 

2. In § 16 Absatz 10 Satz 1 wird vor dem Wort „Ausfertigung“ das Wort „dreifacher“ durch das Wort „zweifacher“ ersetzt. 

3. Anhang 1 wird wie folgt geändert: 

a) In der Tabelle Pflichtmodule wird bei der Modulnummer SO-10-3113-M-3 in der Spalte „Prüfungsform und-dauer“ das Wort 

„Hausarbeit“ durch die Wörter und Zahlen „Präsentation oder Lehrprobe (45 – 60 Minuten)“ ersetzt. 

b) In der Tabelle Wahlpflichtmodule werden bei der Modulnummer SO-10-3114-M-3 in der Spalte „Prüfungsform und-dauer“ die 

Wörter „gesundheitspraktische Prüfung“ gestrichen. 

c) In der Tabelle Praktikum wird bei der Modulnummer SO-10-3115-M-3 in der Spalte „Prüfungsform und-dauer“ das Wort 

„Praktikumsbericht“ durch das Wort „Poster“ ersetzt. 

 

Artikel 2 

Diese Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft und Gesundheit an der Technischen 

Universität Kaiserslautern tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der TU Kaiserslautern in Kraft und gilt erstmals 

für Prüfungsverfahren, die dem Sommersemester 2021 zugeordnet sind. 

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Sozialwissenschaften 

Prof. Dr. Michael Fröhlich 

  

Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Sportwissenschaft und  
Gesundheit an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021
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Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 

15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern 

hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 

11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-29-10, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Bachelorstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation (im Weiteren mit 

Bachelorstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Bachelorstudiengang ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden 

akademischen Abschluss führt. Er hat zum Ziel den Erwerb wissenschaftlicher Grundlagen und die Entwicklung von Fach- und 

Methodenkompetenz, von personaler und sozialer Kompetenz sowie von berufsfeldbezogenen Qualifikationen der Studierenden zu fördern 

und stellt eine breite wissenschaftliche Qualifikation sicher. Er ist Teil eines aufeinander aufbauenden Studienprogramms. 

(3) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse 

und Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann. Die oder der Studierende soll durch 

die Bachelorprüfung in die Lage versetzt werden, aus der Analyse eigene Hypothesen und Pläne zur Erreichung eines Zieles zu entwickeln 

und Kriterien zu entwickeln anhand derer diese evaluiert werden können.  

Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre kennen die Absolventinnen und Absolventen 

ökonomische und strukturelle Zusammenhänge in Märkten und Organisationen, die zur Entwicklung eigener Strategien der Problemlösung 

in der Arbeitswelt relevant sind. Sie besitzen betriebswirtschaftliche Grundkenntnisse für eine Tätigkeit in Unternehmen, weiteren 

Institutionen oder in der Selbstständigkeit. Sie verfügen u. a. über betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen, dass sie in die Lage versetzt, 

selbständig Lösungsansätze für grundlegende Problemstellungen in den Bereichen Betriebliche Informationssysteme, des internen wie des 

externen Rechnungswesens, Investitions-und Finanzmanagement, Logistik, Produktion, Operations Research, Marketing, Personalführung 

und Organisation sowie internationales und strategisches Management zu erarbeiten. In den gewählten Profilbereichen erwerben die 

Absolventinnen und Absolventen vertiefende Kenntnisse, die sie in die Lage versetzen, die erarbeiteten Lösungsansätze auch zu analysieren 

und zu reflektieren. 

Sie kennen grundlegende mathematische und statistische Methoden, verfügen über Schlüsselqualifikationen, sie sind befähigt 

grundlegende rechtliche Fragen im Fach einzuordnen und zu beurteilen und mit Kundinnen und Kunden zielgruppengerecht zu 

kommunizieren. Sie können in beruflichen Einsatzfeldern verantwortlich und selbständig auf wissenschaftlich fundierter Basis arbeiten. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation verfügen die 

Absolventinnen und Absolventen zusätzlich über ein grundlegendes betriebswirtschaftlich-technisches Wissen, das sie befähigt, 

traditionelle und neuartige wissenschaftliche Problemstellungen technischer Fragestellungen zu verstehen und kritisch einzuschätzen 

sowie dieses Wissen auf multidisziplinäre Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften und ausgewählte Ingenieurswissenschaften 

anzuwenden. Sie können mit Spezialistinnen und Spezialisten verschiedener Disziplinen kommunizieren und zusammenarbeiten und 

können mit Expertinnen und Experten aus technischen Kompetenzfeldern fachliche Problemstellungen erörtern und lösen. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Bachelor of Science“ (abgekürzt: „B.Sc.“). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt 

werden. 

(5) Der Bachelorstudiengang ist ein vorwiegend deutschsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält unter anderem detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, 

der vorgeschriebenen Prüfungen, der Lehr- und Lernformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in 

Semesterwochenstunden [SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil 

dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Bachelorstudiengang erhält Zugang, wer über eine Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des rheinland-pfälzischen 

Hochschulgesetzes (im weiteren Text mit HochSchG abgekürzt) verfügt. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen 

Universität Kaiserslautern. Im Falle von beruflich Qualifizierten hat dem Studium eine Beratung gemäß § 23 HochSchG durch die Technische 

Universität Kaiserslautern vorauszugehen. 

(2) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die zur 

Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst auch das 

Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache. Studienbewerberinnen oder 

Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des 

Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift des Präsidenten „Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität Kaiserslautern“ nachweisen. Das Nähere regelt die 

Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 



Nr. 4/ Seite 160 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 160 

 

 

160/270 

 

(3) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Bachelorstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch nicht 

verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(4) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt die 

Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter den Zugang, in Zweifelsfällen ist der Prüfungsausschuss anzurufen. Dabei sind die 

Studierenden, die sich innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur 

Vermeidung unbilliger Härte zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem 

Zeitpunkt angewiesen sind. 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann nur zum Wintersemester erfolgen. Eine Aufnahme des Studiums in einem höheren Fachsemester ist 

sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester möglich, sofern es ein entsprechendes Lehrangebot gibt. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum Ende 

des 6. Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Bachelorabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Bachelorarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. 

Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre besteht aus folgenden Abschnitten und deren Unterabschnitten: 

A. Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden (Pflichtmodule) 

B. Wirtschaftswissenschaften 

B.1. Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (Pflichtmodule) 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 

Grundlagen der Rechtswissenschaft 

B.2. Wirtschaftswissenschaftliche Profilbereiche (Wahlpflichtmodule) 

Management 

Accounting and Finance 

Intelligence, Logistics and Operations 

Economics and Sustainability 

B.3. Bachelorseminar (Wahlpflichtmodul) 

B.4. Unternehmensplanspiel (Pflichtmodul) 

C. Mobilitätsfenster und freier Wahlbereich (Wahlmodule) 

D. Bachelorarbeit und Kolloquium 

 

Der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation besteht aus folgenden Abschnitten und deren 

Unterabschnitten: 

A. Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden (Pflichtmodule) 

B. Wirtschaftswissenschaften 
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B.1. Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften (Pflichtmodule) 

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre 

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre 

Grundlagen der Rechtswissenschaft 

B.2. Wirtschaftswissenschaftliche Profilbereiche (Wahlpflichtmodule) 

Management 

Accounting and Finance 

Intelligence, Logistics and Operations 

Economcis and Sustainability 

B.3. Bachelorseminar (Wahlpflichtmodul) 

C. Ingenieurwissenschaften/Informatik (Pflicht- und Wahlpflichtmodule) 

C.1. Studienrichtung Bauingenieurwesen 

C.2. Studienrichtung Elektrotechnik 

C.3. Studienrichtung Informatik 

C.4. Studienrichtung Maschinenbau 

C.5. Studienrichtung Verfahrenstechnik 

D. Mobilitätsfenster und freier Wahlbereich (Wahlmodule) 

E. Bachelorarbeit und Kolloquium 

 

Die Studienrichtung wird mit der Zulassung zur ersten Modulprüfung einer Studienrichtung gewählt. Ein Wechsel der Studienrichtung ist 

durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten möglich. Sämtliche in der bisherigen 

Studienrichtung erbrachten bestandenen Prüfungs- und Studienleistungen werden auf Antrag der oder des Studierenden als Zusatzleistung 

gem. § 23 Absatz 1 ausgewiesen. § 6 Absatz 7 gilt entsprechend.   

(2) Im Rahmen der Bachelorstudiengänge müssen mindestens 180 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP.  

Die Bachelorprüfung des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 75 Leistungspunkten, 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 60 Leistungspunkten, 

3. Wahlmodule im Umfang von 30 Leistungspunkten, 

4. Entfällt, 

5. Bachelorarbeit im Umfang von 12 Leistungspunkten und einem Kolloquium im Umfang von 3 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

Die Bachelorprüfung des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 105 Leistungspunkten in der Studienrichtung Bauingenieurwesen, 100 Leistungspunkten in der 

Studienrichtung Elektrotechnik, 95 Leistungspunkten in der Studienrichtung Informatik, 100 Leistungspunkten in der 

Studienrichtung Maschinenbau oder 105 Leistungspunkten in der Studienrichtung Verfahrenstechnik, 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 42 Leistungspunkten in der Studienrichtung Bauingenieurwesen, 47 Leistungspunkten in der 

Studienrichtung Elektrotechnik, 52 Leistungspunkten in der Studienrichtung Informatik, 47 Leistungspunkten in der Studienrichtung 

Maschinenbau oder 42 Leistungspunkten in der Studienrichtung Verfahrenstechnik, 

3. Wahlmodule im Umfang von 18 Leistungspunkten, 

4. Entfällt, 

5. Bachelorarbeit im Umfang von 12 Leistungspunkten und einem Kolloquium im Umfang von 3 Leistungspunkten. 
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Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika, Laborpraktika, Exkursionen, etc.) und schließen Selbstlernzeiten ein. 

Zu den Modulen zählen auch das Studienprojekt sowie die Abschlussarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium. Die Inhalte eines Moduls sind 

so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden können. Der Fachbereich sowie 

die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt drei Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlpflichtmodule: Die Studierenden können innerhalb eines thematisch eingegrenzten Bereichs ein oder mehrere Module 

auswählen und jeweils bestehen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls gilt dies entsprechend auch für auswahlpflichtige 

Lehrveranstaltungen. Verpflichtend zu belegende Module, bei denen eine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen 

besteht, gelten ebenfalls als Wahlpflichtmodule. Ein Wahlpflichtmodul gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur Modul- oder ersten 

Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden Studienleistung als gewählt. Bestandene Wahlpflichtmodule 

können zum Zwecke der Notenverbesserung durch bestandene Wahlpflichtmodule desselben Wahlpflichtbereichs ersetzt werden, 

die im Rahmen einer Zusatzleistung (gemäß § 23 Absatz 1) erbracht wurden. Die ersetzten Wahlpflichtmodule werden dann zu 

Zusatzleistungen gemäß § 23 Absatz 1. 

3. Wahlmodule: Die Studierenden haben freie Auswahl – in der Regel innerhalb eines definierten Modul- oder 

Lehrveranstaltungskatalogs – und können das Modul bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzen. Ein Wahlmodul gilt mit 

der Anmeldung (§ 11) zur Modul- oder ersten Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden Studienleistung 

als gewählt.  

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, der 

in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung 

und der Bachelorarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von Leistungspunkten entsprechen dem 

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer Leistung, die einen Arbeitsaufwand 

(Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden wurden. 

Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht werden.  

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden“ oder mit „ausreichend“ (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der 

Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

(8) Ein wirtschaftswissenschaftliches Praktikum im Umfang von mindestens 12 Wochen wird empfohlen. 

(9) Im Rahmen des Studiums soll ein ordnungsgemäßes, einschlägiges Auslandsstudium von einem Semester in der zweiten Hälfte der 

Regelstudienzeit durchgeführt werden. Hierzu ist das International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften zu kontaktieren, das 

u.a. Hinweise zur Anerkennbarkeit von im Ausland erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen über das Mobilitätsfenster hinaus gibt sowie 

über die internationalen Kooperationsabkommen informiert.  

(10) Studierenden, die nach dem 2. Fachsemester weniger als 30 Leistungspunkte erreicht haben, wird ein Beratungsgespräch mit der 

Fachstudienberatung dringend empfohlen. Dabei werden u.a. Möglichkeiten diskutiert, wie der folgende Studienverlauf geplant werden 

kann. 
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§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil, von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Bachelorprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens eine 

Prüfungsleistung in diesem Bachelorstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte Studien- 

und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen und 

Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Für von Frühstudierenden erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen Studienaufenthaltes 

über das International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in der Regel ein Learning Agreement abzuschließen. Nach 

Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen unverzüglich beim Fachbereich 

Wirtschaftswissenschaften einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen für bereits 

an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit möglich, 

anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, innerhalb 

welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf die 

zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Dies gilt nicht für Prüfungen, die von Frühstudierenden gemäß § 67 Absatz 

5HochSchG erbracht wurden. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener gleichwertiger Prüfungen für 

Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen Prüfungsleistungen nicht mehr 

möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung für 

Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. 

Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern 

abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte, International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften) delegieren. Der 

Prüfungsausschuss ist über die Anerkennung oder Anrechnung zu informieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 
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chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des Prüflings 

verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom Erfordernis 

des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer dem Workload 

der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der Veranstaltungsleiterin 

oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, entscheidet der 

Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der Prüfungsausschuss 

achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung des 

Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er berichtet dem 

Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszeiten 

für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt darüber hinaus dem 

zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Bachelorstudiengangs und den damit 

verbundenen Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt. Der Prüfungsausschuss bestellt weiterhin im Benehmen mit dem für 

die technische Studienrichtung jeweils zuständigen Fachbereichsrat je ein beratendes Mitglied. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie 

durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer 

Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie 

die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten übertragen 

oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von 

außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte 

bestellen, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten und dem Dekanat unterstützt, sofern es sich nicht um prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend 

teilnehmen. 
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§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber hinaus 

bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, Gastprofessorinnen 

und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, außerplanmäßige Professorinnen 

und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder 

Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des Fachbereichsrats können außerdem 

Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt 

werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 

gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein 

hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren vorsieht, gefördert werden, bestellt 

werden. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die Absätze 

2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1) Die Prüferin oder der Prüfer bestellt die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen.  Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Diese sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Bachelorprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Bachelorprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. Die 

Anmeldung zu den Modulprüfungen, dem Bachelorseminar und zur Bachelorarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu 

richten und bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für das Bachelorseminar gilt ferner § 15 Absatz 6 und für die 

Bachelorarbeit § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur 

Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt 

gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine 

Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder der Studierende Gründe gegenüber dem 

Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht verursacht oder verschuldet hat und die 

es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich in 

einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland befindet 

und 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums eines 

weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 
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(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gem. Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach Satz 

1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. Das 

Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der oder 

dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich, per E-Mail über den RHRK-Account oder über das Campus Management System zu erfolgen. 

Bei schriftlicher Mitteilung ist das Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt.  

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung 

des Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung gilt 

§ 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Bachelorarbeit wird das Ende des zehnten Fachsemesters 

festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des zwölften Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, gilt die 

Bachelorarbeit als erstmals nicht bestanden. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, die 

Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 
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(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. Das 

Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich oder einmalig stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben 

Prüfungszeitraum erfolgen. Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin oder 

einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. Außerdem 

hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die Niederschrift 

wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder diesem 

unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios (Absatz 
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6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7), digitalen Open Book Klausuren oder Take Home Exams (Absatz 10) oder als andere 

schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse 

stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens vier Stunden. Das Nähere regelt der Anhang 1.  

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass der 

zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von § 5 

Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig und 

teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der Prüferinnen 

und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen 

Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung 

deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und Begründen 

der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne von 

§ 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei Prüferinnen 

und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen in Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Multiple Choice-Fragen sind unter den 

Voraussetzungen gemäß Absatz 9 zulässig. Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die 

elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die 

Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder –führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf 

ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, 

Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den 

Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis 

zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die 

Niederschrift sind zu archivieren. 

(8) Entfällt. 

(9) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) liegt vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens 

erforderliche Leistung der Studierenden ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten erreicht werden kann. 

Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis über das Erreichen des Prüfungsziels 

gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 zu erbringen. Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzubereiten. 

Die Prüferinnen oder Prüfer wählen den Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen und legen die Antwortmöglichkeiten fest. Ferner erstellen 

sie das Bewertungsschema gemäß den Sätzen 11 bis 15 und wenden es im Anschluss an die Prüfung an. Die Prüfungsfragen müssen 

zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissensstand der 

Studierenden eindeutig festzustellen. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind vorab festzulegen. Vor der erstmaligen 

Durchführung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist dem Prüfungsausschuss von den Prüferinnen und Prüfern eine Beschreibung 

der Prüfung vorzulegen, aus der sich die Eignung gemäß Satz 2 ergibt. Jede Antwort-Wahl-Prüfung ist vom Prüfungsausschuss zu 

genehmigen. Ferner sind für jede Prüfung 

• die ausgewählten Fragen, 

• die Musterlösung und 

• das Bewertungsschema 

beim Prüfungsausschuss zu hinterlegen. Die Prüfung ist bestanden, wenn die oder der Studierende mindestens 50 Prozent (Bestehensgrenze) 

der Punkte erlangt hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte unter 50 Prozent, so ist die Klausur auch 

bestanden, wenn die von der oder dem Studierenden erreichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleistung aller 
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Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 15 Prozent (Gleitklausel) unterschreitet. Alternativ kann die 

Bestehensgrenze auf mindestens 60 Prozent der zu erreichenden Punkte festgelegt werden; in diesem Fall beträgt die Gleitklausel 22 

Prozent. Ein Bewertungsschema, das ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig. Die Leistungen sind wie folgt zu 

bewerten: 

Wurde die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl der Punkte erreicht, so lautet die Note 

sehr gut,   wenn mindestens 75 Prozent, 

gut,     wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent, 

befriedigend,  wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent, 

ausreichend,  wenn keine oder weniger als 25 Prozent 

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden. 

(10) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer digitalen Open Book Klausur oder eines Take Home Exams sind eine oder mehrere 

von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben ex-situ zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit einer digitalen Open Book Klausur beträgt 

mindestens eine und höchstens vier Stunden. Zusätzlich ist eine mindestens zwanzigminütige Zeit zum Hochladen der Prüfungsleistung zu 

berücksichtigen. Bei einem Take Home Exam beträgt die Bearbeitungszeit sechs bis 48 Stunden als Ersatz für eine zweistündige Klausur, 

somit maximal 96 Stunden als Ersatz für eine vierstündige Klausur. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für 

sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter Weise 

bekannt. 

(3) Laborpraktische Prüfungen in Form von Laborpraktika sind, sofern in dieser Ordnung nicht anders geregelt, experimentelle Arbeiten in 

Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer 

und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

(4) Entfällt. 

(5) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder dem 

Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von einer 

Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(6) Bachelorseminare dienen der exemplarischen Einarbeitung in Theorien und Methoden der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 

anhand überschaubarer Themenbereiche. Sie setzen in der Regel eine aktive Mitarbeit der oder des Studierenden an der Erarbeitung eines 

Themengebietes – häufig in Form von Referaten über einen Teilbereich des Themengebietes – voraus. In Bachelorseminaren werden 

zugleich die Aufarbeitung, das schriftliche Referieren und der mündliche Vortrag wirtschafts- und rechtswissenschaftlicher Fragestellungen 

geübt. Die Anzahl an Studierenden pro Bachelorseminar soll nicht mehr als 26 betragen. Eine Bachelorseminarleistung besteht mindestens 

aus einer schriftlichen Hausarbeit gemäß § 14 Absatz 5 mit einer in der Regel einmonatigen Bearbeitungsdauer, einem in der Regel 30-60 

minütigem Vortrag und der Beteiligung an der Diskussion während der Bachelorseminarveranstaltung. Im Falle einer Gruppenarbeit gilt § 

16 Absatz 7 entsprechend. Die Bewertung erfolgt gemäß § 17 Absatz 1.  

(6a) Das Unternehmensplanspiel ist eine studienbegleitende Lehrveranstaltungsform, die in besonderem Maße die selbstständige und 

koordinierte Arbeit an zusammenhängenden Themen bzw. Problemzusammenhängen als Gruppenarbeit (in der Regel bis maximal sechs 

Studierende) ermöglicht. Ein Unternehmensplanspiel sollte die Laufzeit von einem Semester nicht überschreiten. 

(7) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung, einer Bachelorseminararbeit oder eines Unternehmensplanspiels wird von zwei 

Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das 

Ergebnis der Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an die praktische Prüfung bekannt zu geben. 

(8) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.  
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§ 16 Bachelorarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Bachelorarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Bachelorarbeit) und eine mündliche Prüfungsleistung 

(Kolloquium). Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich darzustellen. Das 

Kolloquium kann a) begleitend zur Phase der Bachelorarbeit oder im Anschluss an die Abgabe in Seminarform oder b) als Verteidigung vor 

den Betreuerinnen oder Betreuern stattfinden. In dem Kolloquium werden die Zwischenergebnisse bzw. Ergebnisse vorgestellt und 

diskutiert.  

(2) Die Bachelorarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften ausgegeben und 

betreut (Betreuerin oder Betreuer) und muss im Bereich der Wirtschaftswissenschaften absolviert werden. Zu Betreuerinnen oder Betreuern 

können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der Maßgabe, dass sie in dem von der 

oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der Studierende keine Betreuerin und 

keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin oder einen Betreuer. Der 

entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und gilt als Anmeldung im 

Sinne von § 11. Auf Antrag kann eine interdisziplinäre Bachelorarbeit genehmigt werden; hierüber sowie über die fachliche Einordnung der 

Bachelorarbeit entscheidet der Prüfungsausschuss im Rahmen der Antragstellung. 

(3) Zur Bachelorarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 135 Leistungspunkte 

aus dem Bachelorstudiengang nachweisen kann. 

(4) Vor der Ausgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die Bescheinigung 

wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Bachelorarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und 

unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt 

drei Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der Betreuerin 

oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload von 450 Stunden eingehalten und innerhalb des Bearbeitungszeitraums erbracht 

werden kann. Für das Thema der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung 

der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 

In diesem Fall gilt die Bachelorarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der 

als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 

anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach 

Absatz 1 entsprechen. 

(8) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben. 

(9) Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb der beteiligten Fachbereiche 

durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied der beteiligten 

Fachbereiche, von einer Person betreut wird, die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Bachelorarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in zweifacher Ausfertigung 

in gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Bachelorarbeit nach Absatz 5 

nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Bachelorarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll Hochschullehrerin 

oder Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Bachelorarbeit. Differieren die Bewertungen, sind 

aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 Absatz 1 angepasst, wobei der 
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Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei Noten der Skala ist auf die 

nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung herzustellen. Gelingt dies 

nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die Note entspricht in diesem 

Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfer 

vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Bachelorarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Bachelorarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies 

der oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende 

innerhalb von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt wird 

oder zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Bachelorarbeit als endgültig 

nicht bestanden. Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Bachelorarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende 

bei der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Bachelorarbeit 

ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium ist eine mündliche Prüfungsleistung gemäß § 13, die nicht in die Note des Moduls Bachelorarbeit eingeht. Wird das 

Kolloquium mit „nicht bestanden“ bewertet, kann das Kolloquium einmal wiederholt werden. Wird das Kolloquium im Wiederholungsversuch 

nicht bestanden, gilt das Modul Bachelorarbeit als nicht bestanden und wird mit der Note 5,0 bewertet.  

(15) Zum Bestehen des Moduls Bachelorarbeit muss die schriftliche Bachelorarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Bachelorarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu verwenden. 

Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Bachelorarbeit und Prüfungen, die das Zwei-

Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut =   eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend =   eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen 

nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11–15. 

(4) Die Note der Bachelorprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Unterabschnitte (§ 5 Absatz 1) gemäß Anhang 1. Die Note der 

Unterabschnitte ergibt aus dem gewichteten Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang. Unbenotete oder mit dem 

Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der Bachelorprüfung 

wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Die Note der 

Bachelorprüfung lautet bei einem Mittel: 
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bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen des 

ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) nur 

nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber entschieden, 

ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche Einzelprüfung von 

mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah durchzuführen. Den 

Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche Prüfungsarbeit zu gewähren. 
Die Prüfungstermine und die Bestätigungsfrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens unverzüglich nach der Bekanntgabe 

der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen bis zu der genannten Frist den Termin für die 

mündliche Ergänzungsprüfung bestätigen, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist 

ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert 

hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen, Laborpraktika und die Bachelorseminare können nur einmal wiederholt werden, wobei die 

Wiederholung innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen ist. Für nichtbestandene 

laborpraktische Prüfungen der Studienrichtungen Maschinenbau sowie Umwelt- und Verfahrenstechnik gilt abweichend von Satz 1 Absatz 

2. Sonstige nicht bestandene praktische Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden, Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen werden. 

Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit geeigneten 

Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich gestellte 

Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht bestanden wurde, 

in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Bachelorarbeit gilt § 16 Absatz 13. 
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§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester versäumt 

hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss diese Erkrankung durch ein ärztliches Attest bzw. durch das Formular zur Prüfungsunfähigkeit glaubhaft belegt 

werden. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausreichend. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest unverzüglich nach 

Ausstellung, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest bzw. das Formular 

zur Prüfungsunfähigkeit kann zur rechtzeitigen Glaubhaftmachung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das 

Original kann gegebenenfalls von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unverzüglich nachgefordert werden. Bei einer erstmalig 

vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, 

ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut krankmeldet) kann 

die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und Dauer der Erkrankung 

sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese Angaben, verlangt werden. 

Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder 

pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Bachelorstudiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer geeigneten 

elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, welche 

Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Bachelorprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Bachelorstudiengang 

teilnehmen. Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende führen. 

Der Verzicht kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang an der 

Technischen Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 
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§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Bachelorprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Bachelorprüfung 

wird eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Bachelorstudiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu 

erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Bachelorarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 Absatz 

1 in Form von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche 

Antrag ist spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung 

für Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies 

im Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen das Zeugnis in deutscher und englischer Sprache, 

ausgehändigt. Die Urkunde wird im Rahmen einer akademischen Feier überreicht. Auf formlosen Antrag an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten wird die Urkunde mit dem Zeugnis ausgehändigt. Die Urkunde in deutscher und englischer Sprache weist den 

verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen. 

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält insbesondere 

Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die Studienanforderungen und 

den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems (DS-Abschnitt 8) ist der 

zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Bachelorprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Bachelorurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
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geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

(1) Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Bachelorprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelorstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). 

Im Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

(2) Entfällt.  

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht, Archivierung von Prüfungsunterlagen 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Bachelorprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Bachelorprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams (Absatz 3), und 

die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt 

werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und 

Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams wird den 

Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit 

gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Bachelorarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

(6) Schriftliche Prüfungen gemäß § 14 samt den diesen Prüfungen beigefügten Anlagen und Modellen und die auf die vorgenannten 

Prüfungen bezogenen Gutachten sowie die Protokolle über mündliche Prüfungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren; die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der oder dem Studierenden das Ergebnis der jeweiligen Prüfung 

mitgeteilt worden ist. Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet werden, wenn und solange gegen eine 

Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage erhoben und das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft und 

gilt erstmals für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre oder den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation erst- oder wiedereinschreiben. 

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Betriebswirtschatslehre oder den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation eingeschrieben worden sind, gilt die Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2073) in der jeweils geltenden 

Fassung weiter, es sei denn, sie beantragen die Anwendung dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung oder sie waren aus 

dem Bachelorstudium exmatrikuliert und nach dem Inkrafttreten dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung wieder 

eingeschrieben worden. Der Antrag auf Anwendung der ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung ist schriftlich bei der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen; er ist unwiderruflich. 

(3) Eine Einschreibung in den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre oder den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 
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technischer Qualifikation nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger 

vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2073) in der jeweils geltenden Fassung ist nicht mehr möglich. 

(4) Ab dem Wintersemester 2025/2026 findet die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

(Verkündungsblatt Nr. 4 vom 14.07.2021, S. 158) in der jeweils geltenden Fassung auf alle Studierenden Anwendung, die noch nach der 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 

2073) in der jeweils geltenden Fassung eingeschrieben wurden. 

(5) Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 

2073) in der jeweils geltenden Fassung tritt zum Ende des Sommersemesters 2025 außer Kraft. 

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. Jan Wenzelburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1: Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule der Bachelorprüfung in Betriebswirtschaftslehre und der Bachelorprüfung in 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation, zu erbringende Studien- und Prüfungsleistungen 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag7“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung8“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Bachelorarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt.  

  

 
7 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 
8 Landesverordnung vom 28.06.2018 
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technischer Qualifikation nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger 

vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2073) in der jeweils geltenden Fassung ist nicht mehr möglich. 

(4) Ab dem Wintersemester 2025/2026 findet die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

(Verkündungsblatt Nr. 4 vom 14.07.2021, S. 158) in der jeweils geltenden Fassung auf alle Studierenden Anwendung, die noch nach der 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 

2073) in der jeweils geltenden Fassung eingeschrieben wurden. 

(5) Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 

2073) in der jeweils geltenden Fassung tritt zum Ende des Sommersemesters 2025 außer Kraft. 

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. Jan Wenzelburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1: Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule der Bachelorprüfung in Betriebswirtschaftslehre und der Bachelorprüfung in 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation, zu erbringende Studien- und Prüfungsleistungen 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag7“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung8“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Bachelorarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt.  
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geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

(1) Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Bachelorprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelorstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). 

Im Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig 

über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen 

nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

(2) Entfällt.  

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht, Archivierung von Prüfungsunterlagen 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Bachelorprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Bachelorprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams (Absatz 3), und 

die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt 

werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe 

des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den Prüferinnen und 

Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams wird den 

Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit 

gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Bachelorarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

(6) Schriftliche Prüfungen gemäß § 14 samt den diesen Prüfungen beigefügten Anlagen und Modellen und die auf die vorgenannten 

Prüfungen bezogenen Gutachten sowie die Protokolle über mündliche Prüfungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren; die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der oder dem Studierenden das Ergebnis der jeweiligen Prüfung 

mitgeteilt worden ist. Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet werden, wenn und solange gegen eine 

Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage erhoben und das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft und 

gilt erstmals für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre oder den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation erst- oder wiedereinschreiben. 

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Betriebswirtschatslehre oder den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation eingeschrieben worden sind, gilt die Prüfungsordnung für den 

Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2073) in der jeweils geltenden 

Fassung weiter, es sei denn, sie beantragen die Anwendung dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung oder sie waren aus 

dem Bachelorstudium exmatrikuliert und nach dem Inkrafttreten dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung wieder 

eingeschrieben worden. Der Antrag auf Anwendung der ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung ist schriftlich bei der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen; er ist unwiderruflich. 

(3) Eine Einschreibung in den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre oder den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 
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Bachelor - Betriebswirtschaftslehre 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

A. Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden (Pflichtmodule) 

A.1. Quantitative Methoden  22   8 v.H.             

WIW-QMT-

MAT8-M-1 

Mathematik für 

Wirtschaftswissensch

aftler 

8 nein 1 erforderlich Ja 
Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches Bearbeiten 

von Hausübungen. 

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

MAT-00-

22-M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich   

WIW-BWL-

DS-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

A.2. Integrativer Bereich  8   2 v.H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 60 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

Praktische 

Prüfung im 

Rahmen 

der Lehr-

veranstaltu

ng 

- 
semester-

begleitend 
  

B. Wirtschaftswissenschaften                   

B.1. Grundlagen der 

Wirtschaftswissenschaften 

(Pflichtmodule) 

39   17 v.H.             

Grundlagen der 

Betriebswirtschaftslehre (18LP) 
    8 v.H.             

WIW-BWL-

GBWLI-M-1 

BWL I: Accounting 

and Finance 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
-   

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

GBWLII-M-

1 

BWL II: Management 6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min 
-   

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

GBWLIII-M-

1 

BWL III: Intelligence, 

Logistics and 

Operations 

6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min 
-   

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Grundlagen der 

Volkswirtschaftslehre (12 LP) 
    5 v.H.             

WIW-VWL-

MIK-M-1 
Mikroökonomik 6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

beschrieben 

WIW-VWL-

MAK-M-1 
Makroökonomik 6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Grundlagen der 

Rechtswissenschaft (9 LP) 
    4 v. H             

WIW-JUR-

ZGR-M-1 

Zivil- und 

Gesellschaftsrecht 
9 nein 1 - - 

Klausur 

180 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

B.2. Wirtschaftswissenschaftliche 

Profilbereiche (Wahlpflichtmodule) 
54   25 v.H.            

Aus den 4 Profilbereichen (Management, Accounting und Finance, Intelligence, Logistics and Operations, Economics and Sustainability) sind 3 Profilbereiche mit jeweils 

18 LP in Form von Modulen auszuwählen. 

Management                   

WIW-BWL-

MAR-M-1 

Marketingmanageme

nt 
6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

STM-M-1 

Strategy and 

Technology 
6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

GLF-M-1 

Grundlagen der 

Führung 
6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

ORG-M-1 

Organisation und 

Management 
6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

WGV-M-1 

Wirtschaften in 

gesellschaftlicher 

Verantwortung  

6 nein 1 - - 
Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

RES-M-1 

Entrepreneurship 

und Digitales 

Management 

6 nein 1 - - 
Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Lehrstuhl wird im 

Sommersemester 2021 

neu besetzt 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

                      

Accounting and Finance                   

WIW-BWL-

KER6-M-1 

Kosten- und 

Erlösrechnung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

FBES6-M-1 

Finanzberichterstatt

ung und Steuern 
6 nein 1 erforderlich - 

Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

beschrieben 

WIW-BWL-

INV-M-1 

Investition und 

Finanzierung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

                      

Intelligence, Logistics and 

Operations 
                  

WIW-BWL-

LM1-M-1 

Logistics 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 60 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

LM2-M-1 

Logistics 

Management II 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

MS1-M-1 

Management Science 

I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 80 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

MS2-M-1 

Management Science 

II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 90 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

OM1-M-1 

Operations 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 60 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

OM2-M-1 

Operations 

Management II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 60 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

IS1-M-1 

Information Systems 

I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 60 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

IS2-M-1 

Information Systems 

II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 60 

Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Economics and Sustainability                   

WIW-VWL-

SPT-M-1 
Spieltheorie 6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-VWL-

WPO-M-1 
Wirtschaftspolitik 6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-VWL-

ODN-M-1 

Ökonomik der 

Nachhaltigkeit 
6 nein 1 - - 

Klausur 90 

Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

beschrieben 

B.3. Bachelorseminar 

(Wahlpflichtmodul) 
6   6 v.H.             

WIW-

BSEM-M-4 
Bachelorseminar 6     - - 

Seminararb

eit 
- laufend   

B.4. Unternehmensplanspiel 

(Pflichtmodul) 
6   5 v.H.             

WIW-BWL-

UPS6-M-2 

Unternehmensplans

piel 
6     - - 

Kombinatio

n aus 

Vortrag und 

schriftliche

r 

Ausarbeitu

ng 

(Strategiep

apier) 

- laufend   

C. Mobilitätsfenster und freier 

Wahlbereich (Wahlmodule) 
30   12 v.H.             

        
1 je 

Modul 
          

Im Ausland erbrachte 

Leistungen per Learning 

Agreement 

        
1 je 

Modul 
          

Geeignete Module aus 

dem Lehrangebot der 

TUK, z. B. 

Sozialwissenschaften für 

Wirtschaftswissenschaftle

r 

D. Bachelorarbeit und Kolloquium 15   25 v.H.             

WIW-

BAR12-M-4  
Bachelorarbeit 12     - - 

Bachelorar

beit 
- laufend   

WIW-

KOLL3-M-4 

Kolloquium zur 

Bachelorarbeit 
3     - - 

a) 

Vortrag/Prä

sentation 

mit 

Diskussion 

im Umfang 

von 15-30 

Minuten 

oder 

b) 

Mündliche 

Prüfung in 

Form einer 

Verteidigun

g der 

Bachelorar

beit (20-30 

Minuten) 

- laufend   
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Bachelor - Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfung-

sform 

und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

A. Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden (Pflichtmodule) 

A.1. Quantitative Methoden  22   10 v. H.             

WIW-QMT-

MAT8-M-1 

Mathematik für 

Wirtschaftswissensch

aftler 

8 nein 1 erforderlich Ja 
Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Prüfungsvorleistung: Erwerb 

eines Übungs- scheins durch 

erfolgreiches Bearbeiten von 

Hausübungen. 

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

MAT-00-22-

M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich   

WIW-BWL-

DS-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

A.2. Integrativer Bereich  8   10 v. H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

Praktisch

e 

Prüfung 

im 

Rahmen 

der Lehr-

veranstal

tung 

- 
semester-

begleitend 
  

B. Wirtschaftswissenschaften                   

B.1. Grundlagen der 

Wirtschaftswissenschaften 

(Pflichtmodule) 

39   17 v. H.             

Grundlagen der 

Betriebswirtschaftslehre (18 LP) 
    8 v. H.             

WIW-BWL-

GBWLI-M-1 

BWL I: Accouting and 

Finance 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
-   

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

GBWLII-M-1 
BWL II: Management 6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min 
-   

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

GBWLIII-M-1 

BWL III: Intelligence, 

Logistics and 

Operations 

6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min 
-   

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

Grundlagen der  

Volkswirtschaftslehre (12 LP) 
    5 v. H.             

WIW-VWL-

MIK-M-1 
Mikroökonomik 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfung-

sform 

und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

WIW-VWL-

MAK-M-1 
Makroökonomik 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

Grundlagen der Rechtswissenschaft 

(9 LP) 
    4 v. H             

WIW-JUR-

ZGR-M-1 

Zivil- und 

Gesellschaftsrecht 
9 nein 1 - - 

Klausur 

180 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

B.2. Wirtschaftswissenschaftliche 

Profilbereiche (Wahlpflichtmodule) 
36   18 v. H.            

Aus den 4 Profilbereichen (Management, Accounting und Finance, Intelligence, Logistics and Operations, Economics and Sustainability) sind 2 Profilbereiche mit jeweils 18 

LP in Form von Modulen auszuwählen. 

Management                   

WIW-BWL-

MAR-M-1 

Marketingmanageme

nt 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

STM-M-1 

Strategy and 

Technology 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

GLF-M-1 

Grundlagen der 

Führung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

ORG-M-1 

Organisation und 

Management 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

WGV-M-1 

Wirtschaften in 

gesellschaftlicher 

Verantwortung  

6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

RES-M-1 

Entrepreneurship 

und Digitales 

Management 

6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Lehrstuhl wird im 

Sommersemester 2021 neu 

besetzt 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

                      

Accounting and Finance                   

WIW-BWL-

KER6-M-1 

Kosten- und 

Erlösrechnung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

FBE6-M-1 

Finanzberichterstatt

ung und Steuern 
6 nein 1 erforderlich - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

INV-M-1 

Investition und 

Finanzierung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

                      

Intelligence, Logistics and                   
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfung-

sform 

und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

Operations 

WIW-BWL-

LM1-M-1 

Logistics 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

LM2-M-1 

Logistics 

Management II 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

MS1-M-1 

Management Science 

I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

80 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

MS2-M-1 

Management Science 

II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

OM1-M-1 

Operations 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

OM2-M-1 

Operations 

Management II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

IS1-M-1 

Information Systems 

I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

IS2-M-1 

Information Systems 

II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

Economics and Sustainability                   

WIW-VWL-

SPT-M-1 
Spieltheorie 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-VWL-

WPO-M-1 
Wirtschaftspolitik 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

WIW-VWL-

ODN-M-1 

Ökonomik der 

Nachhaltigkeit 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je Semester- 

Prüfungszeitr

aum 

Optional Sammlung von 

Bonuspunkten, wenn im 

Modulhandbuch beschrieben 

B.3. Bachelorseminar 

(Wahlpflichtmodul) 
6   6 v. H.             

WIW-BSEM-

M-4 
Bachelorseminar 6     - - 

Seminara

rbeit 
- laufend   

C. 

Ingenieurwissenschaften/Informatik 

(Pflicht- und Wahlpflichtmodule) 

36   16 v. H.             

D. Mobilitätsfenster und freier 

Wahlbereich (Wahlmodule) 
18   8 v. H.             
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfung-

sform 

und 

Dauer 

Teilleis-

tung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

        
1 je 

Modul 
          

Im Ausland erbrachte 

Leistungen per Learning 

Agreement 

        
1 je 

Modul 
          

Geeignete Module aus dem 

Lehrangebot der TUK, z. B. 

Sozialwissenschaften für 

Wirtschaftswissenschaftler 

E. Bachelorarbeit und Kolloquium 15   25 v. H.             

WIW-BAR12-

M-4  
Bachelorarbeit 12     - - 

Bachelor

arbeit 
- laufend   

WIW-KOLL3-

M-4 

Kolloquium zur 

Bachelorarbeit 
3     - - 

a) 

Vortrag/

Präsentat

ion mit 

Diskussio

n im 

Umfang 

von 15-

30 

Minuten 

oder 

b) 

Mündlich

e 

Prüfung 

in Form 

einer 

Verteidig

ung der 

Bachelor

arbeit 

(20-30 

Minuten) 

- laufend   
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C. Ingenieurwissenschaften/Informatik (Pflicht- und Wahlpflichtmodule) 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C.1. Studienrichtung 

Bauingenieurwesen 
                

Pflichtbereich 36   16 v. H.           

MV-TM-7-M-1  
Technische Mechanik 

I 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

Auf Antrag ist auch ETM I 

(MV-TM-54-M-4) möglich. 

MV-TM-8-M-4 
Technische Mechanik 

II 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

Auf Antrag ist auch ETM II 

(MV-TM-55-M-4) möglich. 

BI-BSCBI-

008-M-3 

Grundlagen des 

Konstruktiven In- 

genieurbaus 

10 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punktezahl 

vom Originalmodul 

BI-BSCIFMT-

003-M-2 

Werkstoffe im 

Bauwesen 
8 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

BI-BSCBI-

006-M-3 
Bauphysik 8 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punktezahl 

vom Originalmodul 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-

stung gem. 

§ 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungsform und 

Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C.2. Studienrichtung Elektrotechnik 36   16 v. H.           

Pflichtbereich 31               

EIT-DSV-101-

M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik I 
7 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punktezahl 

vom Originalmodul 

EIT-FUN-102-

M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik II 
7 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punktezahl 

vom Originalmodul 

EIT-ISE-105-

M-2 

Elektrische 

Messtechnik I 
4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

EIT-MEA-

181-M-2 

Grundlagen der 

elektrischen 

Energietechnik 

4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punktezahl 

vom Originalmodul 

EIT-EMS-324-

M-2 
Labor Digitaltechnik I 4 ja 0 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

EIT-DSV-120-

M-2 

Elektrotechnisches 

Grundlagenlabor I 
5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

Wahlpflichtbereich 5               

EIT-EIS-314-

M-2 

Grundlagen der 

Informationsverarbei

tung 

5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punktezahl 

vom Originalmodul 

EIT-NAT-315-

M-2 

Einführung in Signale 

und Systeme 
5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 6. November 2007 in der 

aktuellsten Fassung. 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewicht-

ung 

Studienlei-stung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C.3. Studienrichtung Informatik 36   16 v. H.           

Pflichtbereich 26               

INF-80-10-M-

2 

Webbasierte 

Einführung in die 

Programmierung 

5 ja 1 
Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-80-11-M-

2 

Objektorientierte 

Programmierung 
5 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-02-21-M-

2 

Programmierpraktiku

m 
4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-02-13-M-

2 

Kommunikationssyst

eme 
4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-00-12-M-

2 
Informationssysteme 8 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

Wahlpflichtbereich 10               

INF-19-31-M-

5 
Data Visualization 4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-02-02-M-

2 

Modellierung von 

Software-Systemen 
4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-16-52-M-

5 

Human Computer 

Interaction 
4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-02-16-M-

2 
Projektmanagement 6 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-00-31-M-

3 

Web 2.0 

Technologien 1 

(Grundlagen und 

Techniken) 

4 ja 1 
Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-00-32-M-

3 

Web 2.0 

Technologien 2 (Dien 

ste, sicherheit und 

Datenschutz) 

4 ja 1 
Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik 

und Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import-

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistu

ng gem. § 5 

Abs. 4 und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungsform und 

Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C.4. Studienrichtung Maschinenbau 36   16 v. H.           

Pflichtbereich 31               

MV-TM-54-M-

4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik I 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-TM-55-M-

4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik II 

5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-AWP-253-

M-4 

Werkstoffkunde I für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen  

3 nein 1 - - Klausur, 90 Min -   

MV-AWP-254-

M-4 

Werkstoffkunde II für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen 

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bio-und 

Chemieingenieurwissenschaften vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-IMAD-

247-M-4 

Darstellende 

Geometrie + 

Technisches 

Zeichnen für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen 

4 nein 0 

Klausur 120-

150 Min., 

unbenotet 

- - -   

MV-TD-18-M-

4 
Thermodynamik I 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-FBK-15-

M-4 

Einführung in die 

Fertigungstechnik 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

Wahlpflichtbereich 5               

MV-CCE-26-

M-4 

Einführung in die 

Kunststofftechnik 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-FBK-282-

M-4 

Werkstoffe und ihre 

spanende 

Bearbeitung 

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-SAM-24-

M-4 

Strömungsmechanik 

I 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-VPE-29-

M-4 

Virtuelle 

Produktentwicklung I 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-MEGT-

236-M-4 

Maschinenelemente 

für Hörer anderer 

Fachrichtungen 

4 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-VKM-

B107-M-4 
Kraftfahrzeugtechnik 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-WKK-39-

M-4 

Konstruktionswerkst

offe I 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-AWOK-

37-M-4 
Fügetechnik I 3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

 

  



Nr. 4/ Seite 189 Verkündungsblatt 14.07.2021

 Verkündungsblatt xx.06.2020  Nr. 4 / Seite 189 
 

 

 

 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleis

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung
3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C.5. Studienrichtung 

Verfahrenstechnik 
36   16 v. H.           

Pflichtbereich 36               

MV-TD-18-M-

4 
Thermodynamik I 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-IMAD-

247-M-4 

Darstellende 

Geometrie + 

Technisches 

Zeichnen (für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen) 

4 nein 0 

Klausur 

120 - 150 

Min., unbe-

notet 

- - -   

MV-BioVT-60-

M-4 

Grundlagen der 

Bioverfahrenstechnik 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-BioVT-61-

M-3 

Bioreaktor- und 

Bioprozesstechnik I 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-MVT-58-

M-4 

Mechanische 

Verfahrenstechnik I 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-LRF-59-

M-4 

Thermische 

Verfahrenstechnik I 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-MVT-67-

M-7 

Feststoffverfahrenste

chnik und Ab- 

fallbehandlung I 

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-LRF-43-

M-4 

Prozess- und 

Anlagentechnik 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. 

März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

 

________________________________________________ 

3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
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Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. Der 

Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung genommen und der Präsident der Technischen Universität 

Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-2021-30-10, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für den Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen (im Weiteren mit Bachelorstudiengang bezeichnet) an der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Bachelorstudiengang ist ein grundständiger wissenschaftlicher Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden 

akademischen Abschluss führt. Er hat zum Ziel den Erwerb wissenschaftlicher Grundlagen und die Entwicklung von Fach- und 

Methodenkompetenz, von personaler und sozialer Kompetenz sowie von berufsfeldbezogenen Qualifikationen der Studierenden zu 

fördern und stellt eine breite wissenschaftliche Qualifikation sicher. Er ist Teil eines aufeinander aufbauenden Studienprogramms.  

Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse 

und Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann. Die oder der Studierende soll durch 

die Bachelorprüfung in die Lage versetzt werden, aus der Analyse eigene Hypothesen und Pläne zur Erreichung eines Zieles zu entwickeln 

und Kriterien zu entwickeln, anhand derer diese evaluiert werden können.  

Das Studienziel im Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen ist die Heranführung an den Masterstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen sowie eine erste Berufsbefähigung basierend auf einer umfassenden wissenschaftlichen Grundausbildung. 

Dies dient auch der Fähigkeit, sich schnell und selbständig in neue Gebiete einarbeiten zu können und der Vorbereitung auf ein 

lebenslanges Lernen. 

Nach erfolgreichem Abschluss des Bachelorstudiengangs Wirtschaftsingenieurwesen kennen die Absolventinnen und Absolventen 

ökonomische und strukturelle Zusammenhänge in Märkten und Organisationen und die technischen Gegebenheiten, die zur Entwicklung 

eigener Strategien der Problemlösung in der Arbeitswelt relevant sind. Sie besitzen betriebswirtschaftliche und 

ingenieurwissenschaftliche Grundkenntnisse für eine Tätigkeit in Unternehmen, weiteren Institutionen oder in der Selbstständigkeit. Sie 

verfügen u. a. über betriebswirtschaftliches Grundlagenwissen, dass sie in die Lage versetzt, selbstständig Lösungsansätze für 

grundlegende Problemstellungen in den Bereichen Betriebliche Informationssysteme, des internen wie des externen Rechnungswesens, 

Investitions- und Finanzmanagement, Logistik, Produktion, Operations Research, Marketing, Personalführung und Organisation sowie 

internationales und strategisches Management zu erarbeiten. In den gewählten Profilbereichen erwerben die Absolventinnen und 

Absolventen vertiefende wirtschaftliche Kenntnisse, die sie in die Lage versetzen, die erarbeiteten Lösungsansätze auch zu analysieren 

und zu reflektieren. 

Sie kennen grundlegende mathematische und statistische Methoden, verfügen über Schlüsselqualifikationen, sie sind befähigt 

grundlegende rechtliche Fragen im Fach einzuordnen und zu beurteilen sowie mit Kundinnen und Kunden zielgruppengerecht zu 

kommunizieren. Sie können in beruflichen Einsatzfeldern verantwortlich und selbständig auf wissenschaftlich fundierter Basis arbeiten. 

Zudem verfügen die Absolventinnen und Absolventen zusätzlich über ein grundlegendes technisches Wissen, das sie befähigt, traditionelle 

und neuartige wissenschaftliche Problemstellungen technischer Fragestellungen zu verstehen und kritisch einzuschätzen sowie dieses 

Wissen auf multidisziplinäre Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften und ausgewählte Ingenieurswissenschaften anzuwenden.  

Sie verfügen über Fähigkeiten wie selbstständiges Arbeiten, Abstraktionsvermögen und Kreativität. Sie sind in der Lage mittels 

Kooperations- und Kommunikationsvermögen im Team zu arbeiten. Sie verfügen über die Fähigkeit, Arbeitsergebnisse in strukturierter 

Form schriftlich darlegen und überzeugend vertreten und präsentieren zu können.  

In der Fachrichtung Chemie 

Absolventinnen und Absolventen des Bachelorstudienganges sind befähigt, technische und naturwissenschaftliche Problemstellungen 

chemischer Natur mit modernen theoretischen und experimentellen Methoden zu bearbeiten und zu lösen. Sie sind geübt in der 

weitgehend selbstständigen Bearbeitung von Aufgabenstellungen aus den Bereichen Allgemeine Chemie, Anorganische Chemie, 

Organische Chemie, Physikalische Chemie, Technische Chemie, und bei Wahl des entsprechenden Wahlpflichtfaches auch der Biochemie. 

Die fachspezifischen Forschungs- und beruflichen Handlungskompetenzen werden durch die vermittelten Grundkenntnisse in den 

naturwissenschaftlichen und chemischen Grundlagenfächern erlangt. Sie sind in der Lage, ausgewählte Fragestellungen aus der aktuellen 

Forschung und dem beruflichen Umfeld in einem betreuten Team exemplarisch zu bearbeiten, zu projektieren und konzeptionelle 

Lösungen zu entwickeln. Sie können ein Problem aus der Chemie nach wissenschaftlichen Methoden unter Anleitung experimentell 

bearbeiten und sind in der Lage, ein Literaturstudium mit modernen Methoden zu betreiben und ihre Arbeiten wissenschaftlich zu 

dokumentieren und öffentlich zu vertreten. 

In der Fachrichtung Elektrotechnik 

Die Absolventinnen und Absolventen erwerben Kenntnisse in den Gebieten der Automatisierung und Regelung von Prozessen, 

Übertragung und Verarbeitung von Nachrichten und Informationen, Erzeugung und Verteilung von elektrischer Energie sowie deren 

Anwendung und Umwandlung. 
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Den Absolventinnen und Absolventen eröffnet sich durch das fundierte wirtschaftliche Wissen die Möglichkeit der beruflichen Umsetzung 

in Tätigkeitsfeldern der Entwicklung, Planung und Projektierung aber auch im Vertrieb und in der Produktion, sowie in der Inbetriebnahme 

und für den Betrieb von Anlagen und Systemen.  

In der Fachrichtung Energie- und Verfahrenstechnik 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen die wichtigsten physikalischen und chemischen Grundlagen des Maschinenbaus und der 

Verfahrenstechnik und die wichtigsten Methoden der Ingenieurmathematik. Sie sind befähigt Prozesse zu planen, zu steuern, zu 

überwachen sowie Anlagen und Ausrüstungen zu entwickeln und zu betreiben. Sie verfügen über ein fundiertes Wissen, Fertigkeiten und 

Kompetenzen in der Anwendung verfahrenstechnischer Prozesse.  

In der Fachrichtung Informatik 

Absolventinnen und Absolventen besitzen Kompetenzen in betrieblichen Informationssystemen, Organisationskonzepten sowie in 

Entwicklung und Einführung von Anwendungssoftware für betriebliche Aufgabenbereiche, können mit Spezialistinnen und Spezialisten 

aus wirtschaftlichen Anwendungsgebieten interdisziplinär zusammenzuarbeiten, erzeugen durch den Einsatz von Informationstechnologie 

Mehrwert im Unternehmen, sind in der Lage, informatische Methoden, Vorgehensmodelle, Werkzeuge und Systeme zur Lösung 

praxisrelevanter Probleme anzuwenden, besitzen vertiefte Kenntnisse über Implementierung und Validierung komplexer informatischer 

Systeme und sind befähigt, Algorithmen zu realisieren, einzuschätzen und zu bewerten. 

In der Fachrichtung Maschinenbau 

Die Absolventinnen und Absolventen kennen die wichtigsten physikalischen und chemischen Grundlagen des Maschinenbaus und die 

wichtigsten Methoden der Ingenieurmathematik. Sie kennen die wesentlichen Methoden und Verfahren der Grundlagen des 

Maschinenbaus, verfügen über entsprechendes Fachvokabular und kennen Anwendungsbeispiele.  

(3) Durch die Bachelorprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende grundlegende theoretische und praktische Kenntnisse 

und Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann. Die oder der Studierende soll durch 

die Bachelorprüfung in die Lage versetzt werden, aus der Analyse eigene Hypothesen und Pläne zur Erreichung eines Zieles zu entwickeln 

und Kriterien zu entwickeln anhand derer diese evaluiert werden können. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Bachelorprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Bachelor of Science“ (B.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Bachelorstudiengang ist ein vorwiegend deutschsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält unter anderem detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden 

Kompetenzen, der vorgeschriebenen Prüfungen, der Lehr- und Lernformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in 

Semesterwochenstunden [SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile. Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil 

dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Bachelorstudiengang erhält Zugang, wer über eine Hochschulzugangsberechtigung im Sinne des rheinland-pfälzischen 

Hochschulgesetzes (im weiteren Text mit HochSchG abgekürzt) verfügt. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen 

Universität Kaiserslautern. Weitere Zugangsvoraussetzung für die Studienrichtungen (§ 5 Absatz 1) Elektrotechnik, Maschinenbau sowie 

Energie- und Verfahrenstechnik ist der Nachweis (Anhang 2) eines sechswöchigen Grundpraktikums bis zum Ende des 4. Fachsemesters. 

Ohne den Nachweis des Grundpraktikums ist eine Fortsetzung des Studiums in diesem Studiengang nicht möglich. Im Falle von beruflich 

Qualifizierten hat dem Studium eine Beratung gemäß § 23 HochSchG durch die Technische Universität Kaiserslautern vorauszugehen. 

(2) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive englische Sprachkenntnisse verfügt, die 

zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer Sprache befähigen; dies umfasst 

auch das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer Sprache. Studienbewerberinnen oder 

Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben haben, müssen vor Beginn des 

Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift des Präsidenten „Deutsche Sprachprüfung für den 

Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität Kaiserslautern“ nachweisen. Das Nähere regelt 

die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(3) Weitere Voraussetzung für die Zulassung zu dem Bachelorstudiengang ist, dass der Prüfungsanspruch für diesen Studiengang noch 

nicht verloren ist. Zur diesbezüglichen Überprüfung sind im Zuge der Einschreibung, spätestens zur ersten Anmeldung zu Prüfungen, eine 

entsprechende Erklärung und ggf. Nachweise vorzulegen. Näheres regeln §§ 6 und 11. 

(4) Die abweichenden Zugangsvoraussetzungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des deutsch-französischen integrierten 

Studiengangs als Teil des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen regelt Anhang 3. 
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(5) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt die 

Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter den Zugang, in Zweifelsfällen ist der Prüfungsausschuss anzurufen. Dabei sind die 

Studierenden, die sich innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur 

Vermeidung unbilliger Härte zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem 

Zeitpunkt angewiesen sind. 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann nur zum Wintersemester erfolgen. Eine Aufnahme des Studiums in einem höheren Fachsemester 

ist sowohl zum Winter- als auch zum Sommersemester möglich, sofern es ein entsprechendes Lehrangebot gibt. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 6 Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum 

Ende des 6. Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Bachelorprüfung 

Die Bachelorprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Bachelorabschlusses notwendigen Studien- und 

Prüfungsleistungen. Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet.  

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich des Studienprojekts und der 

Bachelorarbeit zu thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen. Dieser Bachelorstudiengang besteht aus folgenden wirtschafts- 

und ingenieurwissenschaftlichen, entsprechend den technischen Studienrichtungen, Abschnitten und Unterabschnitten sowie dem 

Abschnitt „Wissenschaftliche Arbeiten“: 

A. Wissenschaftliche Grundlagen und Methoden 

A.1. Studienrichtung Chemie 

A.2. Studienrichtung Elektrotechnik 

A.3. Studienrichtung Informatik 

A.4. Studienrichtung Maschinenbau 

A.5. Studienrichtung Energie- und Verfahrenstechnik 

B. Wirtschaftswissenschaftlicher Abschnitt 

B.1. Grundlagen der Wirtschaftswissenschaften  

B.2. Wirtschaftswissenschaftliche Profilbereiche 

B.3. Bachelorseminar  

C. Ingenieurwissenschaftlicher Abschnitt 

C.1. Studienrichtung Chemie 

Chemische Grundlagen 

C.2. Studienrichtung Elektrotechnik 

Naturwissenschaftliche Grundlagen 

Grundlagen der Elektro- und Informationstechnik 

Kernmodule der Elektro- und Informationstechnik 

C.3. Studienrichtung Informatik 

Grundlagen der Informatik 

Grundlagen der Softwareentwicklung 

Vertiefung Informatik 

Informatikseminar 
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C.4. Studienrichtung Maschinenbau 

Grundlagen des Maschinenbaus 

Vertiefung des Maschinenbaus 

C.5. Studienrichtung Energie- und Verfahrenstechnik 

Grundlagen der Energie- und Verfahrenstechnik 

Vertiefung der Energie- und Verfahrenstechnik 

D. Wissenschaftliche Arbeiten 

Studienprojekt 

Bachelorarbeit mit Kolloquium 

Die Studienrichtung wird mit der Einschreibung gewählt. Ein Wechsel der Studienrichtung ist unter der Voraussetzung des § 2 Absatz 1 

durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten möglich. Sämtliche in der bisherigen 

Studienrichtung erbrachten bestandenen Prüfungs- und Studienleistungen werden auf Antrag der oder des Studierenden als 

Zusatzleistung gemäß § 23 Absatz 1 ausgewiesen. § 6 Absatz 7 gilt entsprechend. Ein zweiter Wechsel der Studienrichtung ist nicht 

möglich.  

(2) Im Rahmen des Bachelorstudiengangs müssen mindestens 180 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Die Bachelorprüfung besteht 

aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 123 Leistungspunkten in der Studienrichtung Chemie, 120 Leistungspunkten in der Studienrichtung 

Elektrotechnik, 127 Leistungspunkten in der Studienrichtung Informatik, 125 Leistungspunkten in der Studienrichtung 

Maschinenbau, 128 Leistungspunkten in der Studienrichtung Energie- und Verfahrenstechnik. 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 42 Leistungspunkten in der Studienrichtung Chemie, 45 Leistungspunkten in der 

Studienrichtung Elektrotechnik, 38 Leistungspunkten in der Studienrichtung Informatik, 40 Leistungspunkten in der 

Studienrichtung Maschinenbau, 37 Leistungspunkten in der Studienrichtung Energie- und Verfahrenstechnik. 

3. Entfällt.  

4. Entfällt. 

5. Bachelorarbeit im Umfang von 12 Leistungspunkten und einem Kolloquium im Umfang von 3 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Übungen, Seminare, Praktika, Laborpraktika, Exkursionen, etc.) und schließen Selbstlernzeiten ein. 

Zu den Modulen zählen auch das Studienprojekt sowie die Abschlussarbeit mit dem zugehörigen Kolloquium. Die Inhalte eines Moduls 

sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei Semestern vermittelt werden können. Der Fachbereich 

sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche Lehrangebot sicher. Es gibt zwei Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlpflichtmodule: Die Studierenden können innerhalb eines thematisch eingegrenzten Bereichs ein oder mehrere Module 

auswählen und müssen diese Module bestehen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls gilt dies entsprechend auch für 

auswahlpflichtige Lehrveranstaltungen. Verpflichtend zu belegende Module, bei denen eine Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der 

Lehrveranstaltungen besteht, gelten ebenfalls als Wahlpflichtmodule. Ein Wahlpflichtmodul gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur 

Modul- oder ersten Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden Studienleistung als gewählt. 

Bestandene Wahlpflichtmodule können zum Zwecke der Notenverbesserung durch bestandene Wahlpflichtmodule desselben 

Wahlpflichtbereichs ersetzt werden, die im Rahmen einer Zusatzleistung (gemäß § 23 Absatz 1) erbracht wurden. Die ersetzten 

Wahlpflichtmodule werden dann zu Zusatzleistungen gemäß § 23 Absatz 1. 

3. Entfällt. 

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, 

der in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung, 

des Studienprojekts und der Bachelorarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von 

Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer 
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Leistung, die einen Arbeitsaufwand (Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von 

durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden 

wurden. Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht 

werden. 

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden“ oder mit „ausreichend“ (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter 

Einzelfall gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers, der Beantragung von Ausbildungsleistungen oder zur Studienberatung. Der 

Leistungsnachweis enthält in diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung 

der Lehrveranstaltung und des Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der 

Leistungspunkte und das Ergebnis der Leistungsüberprüfung. 

(8) Ein wirtschaftswissenschaftliches Praktikum im Umfang von mindestens 12 Wochen wird empfohlen. 

(9) Im Rahmen des Studiums soll ein ordnungsgemäßes, einschlägiges Auslandsstudium von einem Semester in der zweiten Hälfte der 

Regelstudienzeit durchgeführt werden. Hierzu ist das International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften zu kontaktieren. 

(10) Studierenden, die nach dem 2. Fachsemester weniger als 30 Leistungspunkte erreicht haben, wird ein Beratungsgespräch mit der 

Fachstudienberatung dringend empfohlen. Dabei werden u.a. Möglichkeiten diskutiert, wie der folgende Studienverlauf geplant werden 

kann. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil, von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Bachelorprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens 

eine Prüfungsleistung in diesem Bachelorstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte 

Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen 

und Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Für von Frühstudierenden erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. 

(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen 

Studienaufenthaltes über das International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

unverzüglich beim Fachbereich Wirtschaftswissenschaften einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- 

und Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht 

möglich. 
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(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit 

möglich, anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, 

innerhalb welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf 

die zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Dies gilt nicht für Prüfungen, die von Frühstudierenden gemäß § 67 Absatz 

5 HochSchG erbracht wurden. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht bestandener gleichwertiger Prüfungen 

für Wahlpflichtmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht bestandenen Prüfungsleistungen nicht mehr 

möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung 

für Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten 

einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche 

Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen 

Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte, International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften) delegieren. Der 

Prüfungsausschuss ist über die Anerkennung oder Anrechnung zu informieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des 

Prüflings verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom 

Erfordernis des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer 

dem Workload der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der 

Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, 

entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der 

Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er 

berichtet dem Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen 

Bearbeitungszeiten für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt 

darüber hinaus dem zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Studiengangs und 

den damit verbundenen Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 
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Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt. Der Prüfungsausschuss bestellt weiterhin im Benehmen mit dem für 

die technische Studienrichtung jeweils zuständigen Fachbereichsrat je ein beratendes Mitglied. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind 

sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden 

den Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten zu organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 

einer Bestellung bedürfen, und setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer 

sowie die Prüfungstermine werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden, auf andere seiner Mitglieder oder auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten 

übertragen oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen sowie der 

Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen kann er Anerkennungs- und 

Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. Der Prüfungsausschuss wird bei der 

Erledigung seiner Aufgaben von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten und dem Dekanat unterstützt, sofern es sich nicht um 

prüfungsrechtliche Bewertungsfragen handelt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an 

den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber 

hinaus bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, 

Gastprofessorinnen und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, 

außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben 

gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des 

Fachbereichsrats können außerdem Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen 

zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine 

dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und 

Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren 

vorsieht, gefördert werden, bestellt werden. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die 

Absätze 2 und 3 entsprechend. 

§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1) Die Prüferin oder der Prüfer bestellt die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Diese müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende 

oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen Prüfungen. Sie sind im 

Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung der Prüfung 

auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Diese sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der 

Fortsetzung der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 
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Abschnitt II: Durchführung der Bachelorprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Bachelorprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. 

Die Anmeldung zu den Modulprüfungen, dem Studienprojekt, dem Bachelorseminar und zur Bachelorarbeit ist in geeigneter Form an den 

Prüfungsausschuss zu richten und bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für das Bachelorseminar gilt ferner § 15 

Absatz 6 und für die Bachelorarbeit § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management System erfolgen, sofern die Hochschule 

diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb der von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten Ausnahmefällen kann auf Antrag an 

den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann möglich, wenn die oder der Studierende 

Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person liegen, die sie oder er nicht verursacht 

oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Bachelorprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich 

in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland 

befindet und 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums 

eines weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie 

das Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang gemäß der Einschreibeordnung an der Technischen Universität 

Kaiserslautern grundsätzlich immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gem. Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach 

Satz 1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. 

Das Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung 

verbindlich.  

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 

1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteilprüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 
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(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der 

oder dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich, per E-Mail über den RHRK-Account oder über das Campus Management System zu 

erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist das Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer 

Regelung in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt.  

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung 

des Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung 

gilt § 18. 

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Bachelorarbeit wird das Ende des zehnten 

Fachsemesters festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des zwölften Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt 

gilt, gilt die Bachelorarbeit als erstmals nicht bestanden. 

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, 

die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. 

Das Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich oder einmalig stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben 

Prüfungszeitraum erfolgen. Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. 

(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin 

oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 
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(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierender oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. 

Außerdem hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die 

Niederschrift wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder 

diesem unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios 

(Absatz 6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7), digitalen Open Book Klausuren oder Take Home Exams (Absatz 10) oder 

als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende 

die Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin 

oder einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 

1. Die Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht 

überschreiten. Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens vier Stunden. Das Nähere regelt der Anhang 1.  

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass 

der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von 

§ 5 Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig 

und teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der 

Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag 

der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle 

Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und 

Begründen der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne 

von § 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 
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(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei 

Prüferinnen und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen aus Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Multiple Choice-Fragen 

sind unter den Voraussetzungen gemäß Absatz 9 zulässig. Vor der Durchführung multimedial gestützter Prüfungsleistungen ist 

sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie unverwechselbar und dauerhaft den Studierenden zugeordnet 

werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin oder –führer) durchzuführen. Über 

den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers 

sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden 

ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen 

erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen 

Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

(8) Entfällt. 

(9) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren („Multiple-Choice-Prüfung“) liegt vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens 

erforderliche Leistung der Studierenden ausschließlich durch Markieren der richtigen oder der falschen Antworten erreicht werden kann. 

Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis über das Erreichen des Prüfungsziels 

gemäß § 12 Absatz 1 Satz 2 zu erbringen. Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern vorzubereiten. 

Die Prüferinnen oder Prüfer wählen den Prüfungsstoff aus, formulieren die Fragen und legen die Antwortmöglichkeiten fest. Ferner 

erstellen sie das Bewertungsschema gemäß den Sätzen 11 bis 15 und wenden es im Anschluss an die Prüfung an. Die Prüfungsfragen 

müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, den zu überprüfenden Kenntnis- und Wissensstand der 

Studierenden eindeutig festzustellen. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind vorab festzulegen. Vor der erstmaligen 

Durchführung einer Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist dem Prüfungsausschuss von den Prüferinnen und Prüfern eine Beschreibung 

der Prüfung vorzulegen, aus der sich die Eignung gemäß Satz 2 ergibt. Jede Antwort-Wahl-Prüfung ist vom Prüfungsausschuss zu 

genehmigen. Ferner sind für jede Prüfung 

• die ausgewählten Fragen, 

• die Musterlösung und 

• das Bewertungsschema 

beim Prüfungsausschuss zu hinterlegen. Die Prüfung ist bestanden, wenn die oder der Studierende mindestens 50 Prozent 

(Bestehensgrenze) der Punkte erlangt hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte unter 50 Prozent, so ist 

die Klausur auch bestanden, wenn die von der oder dem Studierenden erreichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleistung aller 

Prüfungsteilnehmerinnen und Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 15 Prozent (Gleitklausel) unterschreitet. Alternativ kann die 

Bestehensgrenze auf mindestens 60 Prozent der zu erreichenden Punkte festgelegt werden; in diesem Fall beträgt die Gleitklausel 22 

Prozent. Ein Bewertungsschema, das ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig. Die Leistungen sind wie folgt 

zu bewerten: 

Wurde die für das Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl der Punkte erreicht, so lautet die Note 

sehr gut,   wenn mindestens 75 Prozent, 

gut,     wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent, 

befriedigend,  wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent, 

ausreichend,  wenn keine oder weniger als 25 Prozent 

der darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden. 

(10) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer digitalen Open Book Klausur oder eines Take Home Exams sind eine oder mehrere 

von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben ex-situ zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit einer digitalen Open Book Klausur beträgt 

mindestens eine und höchstens vier Stunden. Zusätzlich ist eine mindestens zwanzigminütige Zeit zum Hochladen der Prüfungsleistung 

zu berücksichtigen. Bei einem Take Home Exam beträgt die Bearbeitungszeit sechs bis 48 Stunden als Ersatz für eine zweistündige Klausur, 

somit maximal 96 Stunden als Ersatz für eine vierstündige Klausur. 

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und 

für sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter 

Weise bekannt. 
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(3) Laborpraktische Prüfungen in Form von Laborpraktika sind, sofern in dieser Ordnung nicht anders geregelt, experimentelle Arbeiten 

in Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und fachspezifischen Experimenten, die nach 

didaktischer und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende Verfahren und Arbeitsweisen des Faches 

vermitteln.  

1. Durch die Laborpraktika in der Studienrichtung Chemie soll insbesondere festgestellt werden, ob die oder der Studierende die in 

der entsprechenden Lehrveranstaltung vermittelten Kompetenzen in chemischen Versuchen umsetzen kann. Die Versuche eines 

Laborpraktikums werden mit Punkten bewertet und gehen in die Bewertung ein. Die Note eines Laborpraktikums errechnet sich 

aus der Prozentsumme erreichter im Vergleich zu den möglichen Punkten anhand folgender Skala (kaufmännisch auf ganzzahlige 

Prozentzahlen gerundet):  

ab 90%     1,0 

von 85 bis 89%   1,3 

von 80 bis 84%   1,7 

von 75 bis 79%   2,0 

von 70 bis 74%   2,3 

von 65 bis 69%   2,7 

von 60 bis 64%   3,0 

von 55 bis 59%   3,3 

von 50 bis 54%   3,7 

von 45 bis 49%   4,0 

unter 45 %    5,0. 

2. Die Laborpraktika in der Studienrichtung Informatik bestehen aus der Entwicklung eines Informatiksystems durch ein 

studentisches Projektteam. Bewertet werden das erarbeitete Ergebnis und dessen Präsentation. Die Prüferin oder der Prüfer kann 

darüber hinaus auch Meilensteine, Programmdokumentationen, eine Mindestanwesenheit und Kurztests verlangen. Die 

Bewertungskriterien und deren Gewichtung sowie die Unterteilung in Gruppen- und Einzelleistungen sind zum 

Veranstaltungsbeginn bekannt zu geben. 

(4) Entfällt. 

(5) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder 

dem Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von 

einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(6) Bachelorseminare dienen der exemplarischen Einarbeitung in Theorien und Methoden der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften 

anhand überschaubarer Themenbereiche. Sie setzen in der Regel eine aktive Mitarbeit der oder des Studierenden an der Erarbeitung eines 

Themengebietes – häufig in Form von Referaten über ein Teilbereich des Themengebietes – voraus. In Bachelorseminaren werden 

zugleich die Aufarbeitung, das schriftliche Referieren und der mündliche Vortrag wirtschafts- und rechtswissenschaftlicher 

Fragestellungen geübt. Die Anzahl an Studierenden pro Bachelorseminar soll nicht mehr als 26 betragen. Eine Bachelorseminarleistung 

besteht mindestens aus einer schriftlichen Hausarbeit gemäß § 14 Absatz 5 mit einer in der Regel einmonatigen Bearbeitungsdauer, einem 

in der Regel 30-60 minütigem Vortrag und der Beteiligung an der Diskussion während der Bachelorseminarveranstaltung. Im Falle einer 

Gruppenarbeit gilt § 16 Absatz 7 entsprechend. Die Bewertung erfolgt gemäß § 17 Absatz 1. Mit der erstmaligen Anmeldung zum Modul 

Bachelorseminar gilt dies als gewählt und kann nicht mehr ersetzt werden. 

(6a) Das Studienprojekt ist eine studienbegleitende Lehrveranstaltungsform, die in besonderem Maße die selbstständige und koordinierte 

Arbeit an zusammenhängenden Themen bzw. Problemzusammenhängen wahlweise aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften, der 

technischen Studienrichtung oder interdisziplinär, einzeln oder auch als Gruppenarbeit (in der Regel bis maximal vier Studierende) 

ermöglicht. Ein Studienprojekt sollte die Laufzeit von zwei Semestern nicht überschreiten. Wird das Studienprojekt in einer technischen 

Studienrichtung gemäß § 5 Absatz 1 Abschnitt C absolviert, so ist die Bachelorarbeit im Bereich der Wirtschaftswissenschaften abzulegen. 

Wird das Studienprojekt in den Wirtschaftswissenschaften gemäß § 5 Absatz 1 Abschnitt B absolviert, so ist die Bachelorarbeit in der 

gewählten technischen Studienrichtung abzulegen. Auf Antrag kann ein interdisziplinäres Studienprojekt genehmigt werden; in diesem 

Fall kann die Bachelorarbeit sowohl im Bereich der Ingenieurwissenschaften als auch im Bereich der Wirtschaftswissenschaften absolviert 

werden. Über die Zulassung und fachliche Einordnung des Studienprojekts entscheidet der Prüfungsausschuss im Rahmen der 

Antragstellung. Vor der Ausgabe des Studienprojekts hat die oder der Studierende der Prüferin oder dem Prüfer nach § 9 eine von der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen. Die Bescheinigung wird von der Prüferin oder dem Prüfer 

nach § 9 um das Thema des Studienprojekts und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und unverzüglich der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten mitgeteilt. 

(7) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung, einer Bachelorseminararbeit oder eines Studienprojekts wird von zwei Prüferinnen 

oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der 

Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an die praktische Prüfung bekannt zu geben. 
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(8) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend.  

§ 16 Bachelorarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Bachelorarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Bachelorarbeit) und eine mündliche Prüfungsleistung 

(Kolloquium). Die schriftliche Prüfungsleistung soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage ist, eine Aufgabenstellung mit den 

geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und schriftlich darzustellen. Das 

Kolloquium kann a) begleitend zur Phase der Bachelorarbeit oder im Anschluss an die Abgabe in Seminarform oder b) als Verteidigung 

vor den Betreuerinnen oder Betreuern stattfinden. In dem Kolloquium werden die Zwischenergebnisse bzw. Ergebnisse vorgestellt und 

diskutiert.   

(2) Die Bachelorarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften oder den am 

Studiengang beteiligten Fachbereichen unter Berücksichtigung von § 15 Absatz 6a Sätze 3 bis 5 ausgegeben und betreut (Betreuerin oder 

Betreuer). Zu Betreuerinnen oder Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt 

werden, mit der Maßgabe, dass sie in dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. 

Findet die oder der Studierende keine Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden 

für eine Betreuerin oder einen Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 

genannten Frist erfolgen und gilt als Anmeldung im Sinne von § 11. Auf Antrag kann eine interdisziplinäre Bachelorarbeit genehmigt 

werden; hierüber sowie über die fachliche Einordnung der Bachelorarbeit entscheidet der Prüfungsausschuss im Rahmen der 

Antragstellung. 

(3) Zur Bachelorarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 135 Leistungspunkte 

aus dem Bachelorstudiengang nachweisen kann. 

(4) Vor der Ausgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die 

Bescheinigung wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Bachelorarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, 

unterschrieben und unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Bachelorarbeit beträgt 

drei Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Bachelorarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der 

Betreuerin oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload von 450 Stunden eingehalten und innerhalb des Bearbeitungszeitraums 

erbracht werden kann. Für das Thema der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In besonderen Fällen kann der 

Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu einen Monat verlängert werden. Der Antrag soll 

spätestens zwei Wochen vor Ende der Bearbeitungsfrist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die 

Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers soll dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Bachelorarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben 

werden. In diesem Fall gilt die Bachelorarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach 

Rückgabe des Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, 

dass zeitnah ein neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Bachelorarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. 

Der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen 

oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den 

Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen. 

(8) Die Bachelorarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben. 

(9) Die Bachelorarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb der beteiligten Fachbereiche 

durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied der beteiligten 

Fachbereiche, von einer Person betreut wird, die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Bachelorarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in zweifacher Ausfertigung 

in gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Bachelorarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er 

seine Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und 

keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Bachelorarbeit nach 

Absatz 5 nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Bachelorarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 
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bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll 

Hochschullehrerin oder Hochschullehrer des zuständigen Fachbereichs der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Bachelorarbeit. Differieren die Bewertungen, 

sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 Absatz 1 angepasst, wobei 

der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei Noten der Skala ist auf 

die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung herzustellen. Gelingt dies 

nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die Note entspricht in 

diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens zwei Prüferinnen 

oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel vier Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Bachelorarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Bachelorarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird 

dies der oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende 

innerhalb von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt 

wird oder zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Bachelorarbeit als 

endgültig nicht bestanden. Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Bachelorarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der 

Studierende bei der ersten Bachelorarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls 

Bachelorarbeit ist ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium ist eine mündliche Prüfungsleistung gemäß § 13, die nicht in die Note des Moduls Bachelorarbeit eingeht. Wird das 

Kolloquium mit „nicht bestanden“ bewertet, kann das Kolloquium einmal wiederholt werden. Wird das Kolloquium im 

Wiederholungsversuch nicht bestanden, gilt das Modul Bachelorarbeit als nicht bestanden und wird mit der Note 5,0 bewertet.  

(15) Zum Bestehen des Moduls Bachelorarbeit muss die schriftliche Bachelorarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Bachelorarbeit. 

§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu 

verwenden. Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Bachelorarbeit und Prüfungen, 

die das Zwei-Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut =   eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend =   eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden.  

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung 

aus mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden 

und gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Bachelorarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 
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(4) Die Note der Bachelorprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Unterabschnitte (§ 5 Absatz 1) gemäß Anhang 1. Die Note 

der Unterabschnitte ergibt aus dem gewichteten Mittel der Noten für die Module mit den Gewichten gemäß Anhang. Unbenotete oder mit 

dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Bachelorprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 

gestrichen. Die Note der Bachelorprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen 

des ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 

Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

nur nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber 

entschieden, ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche 

Einzelprüfung von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah 

durchzuführen. Den Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche 

Prüfungsarbeit zu gewähren. Die Prüfungstermine und die Bestätigungsfrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens 

unverzüglich nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen bis zu der 

genannten Frist den Termin für die mündliche Ergänzungsprüfung bestätigen, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. 

Eine mündliche Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht 

teilgenommen hat, vor dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin 

der mündlichen Ergänzungsprüfung exmatrikuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen, Laborpraktika, das Bachelorseminar und das Studienprojekt können nur einmal 

wiederholt werden, wobei die Wiederholung innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen ist. 

Für nichtbestandene laborpraktische Prüfungen der Studienrichtungen Maschinenbau sowie Energie- und Verfahrenstechnik gilt 

abweichend von Satz 1 Absatz 2. Sonstige nicht bestandene praktische Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden, Absatz 2 gilt 

entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Entfällt. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen 

werden. Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit 

geeigneten Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich 

gestellte Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht 

bestanden wurde, in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht 

unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt 
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(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Bachelorarbeit gilt § 16 Absatz 13. 

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester 

versäumt hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss diese Erkrankung durch ein ärztliches Attest bzw. durch das Formular zur Prüfungsunfähigkeit glaubhaft belegt 

werden. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist nicht ausreichend. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest unverzüglich 

nach Ausstellung, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest bzw. das 

Formular zur Prüfungsunfähigkeit kann zur rechtzeitigen Glaubhaftmachung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. 

Das Original kann gegebenenfalls von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten unverzüglich nachgefordert werden. Bei einer erstmalig 

vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, 

ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben Prüfung erneut krankmeldet) kann 

die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, Art, Umfang und Dauer der 

Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests ohne diese Angaben, 

verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend allein zu versorgenden 

Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Bachelorstudiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer 

geeigneten elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, 

welche Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Bachelorprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Bachelorstudiengang 

teilnehmen. Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende 

führen. Der Verzicht kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang 

an der Technischen Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 
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§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Bachelorprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen bestanden sind. Für die bestandene Bachelorprüfung 

wird eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Bachelorstudiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend 

zu erbringenden Module mit den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Bachelorarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 

Absatz 1 in Form von abgeschlossenen Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der 

schriftliche Antrag ist spätestens bis zum Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an 

die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung 

anerkannt, wird dies im Zeugnis durch Angabe der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht 

wurde und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Bachelorprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen das Zeugnis in deutscher und englischer Sprache, 

ausgehändigt. Die Urkunde wird im Rahmen einer akademischen Feier überreicht. Auf formlosen Antrag an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten wird die Urkunde mit dem Zeugnis ausgehändigt. Die Urkunde in deutscher und englischer Sprache weist den 

verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen.  

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält 

insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die 

Studienanforderungen und den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems 

(DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Bachelorprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor 

Beendigung der Bachelorprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Bachelorurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 
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geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen  

(1) Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Prüfungszeitraums des Semesters, in dem sie die 

Bachelorprüfung bestanden haben, zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelorstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). 

Im Fall zusätzlicher Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist 

rechtzeitig über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden 

Zusatzleistungen nicht bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

(2) Entfällt.  

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht, Archivierung von Prüfungsunterlagen 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Bachelorprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Bachelorprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams (Absatz 3), und 

die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt 

werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den 

Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams wird den 

Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit 

gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 

(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Bachelorarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

(6) Schriftliche Prüfungen gemäß § 14 samt den diesen Prüfungen beigefügten Anlagen und Modellen und die auf die vorgenannten 

Prüfungen bezogenen Gutachten sowie die Protokolle über mündliche Prüfungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren; die 

Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem der oder dem Studierenden das Ergebnis der jeweiligen Prüfung 

mitgeteilt worden ist. Prüfungsunterlagen dürfen nicht ausgesondert oder vernichtet werden, wenn und solange gegen eine 

Prüfungsentscheidung Widerspruch oder Klage erhoben und das Verfahren nicht rechtskräftig abgeschlossen wurde. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft und 

gilt erstmals für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen erst- 

oder wiedereinschreiben. 

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen eingeschrieben 

worden sind, gilt die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2056) in der jeweils geltenden Fassung weiter, es sei 

denn, sie beantragen die Anwendung dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung oder sie waren aus dem 

Bachelorstudium exmatrikuliert und nach dem Inkrafttreten dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung wieder 

eingeschrieben worden. Der Antrag auf Anwendung der ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung ist schriftlich bei der oder 

dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen; er ist unwiderruflich. 

(3) Eine Einschreibung in den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, 

S. 2056) in der jeweils geltenden Fassung ist nicht mehr möglich. 
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(4) Ab dem Sommersemester 2026 findet die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021(Verkündungsblatt Nr. 4 vom 14.07.2021, S. 190) in der jeweils geltenden Fassung 

auf alle Studierenden Anwendung, die noch nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2056) in der jeweils geltenden 

Fassung eingeschrieben wurden. 

(5) Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. 

Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2056) in der jeweils geltenden Fassung tritt zum Ende des Wintersemesters 

2025/2026 außer Kraft. 

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. Jan Wenzelburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1: Pflicht- und Wahlpflichtmodule der Bachelorprüfung in Wirtschaftsingenieurwesen, zu erbringende Studien- und 

Prüfungsleistungen 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag9“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung10“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Bachelorarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt.  

 

  

 
9 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 
10 Landesverordnung vom 28.06.2018 

 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 209 
 

 

209/270 

 

(4) Ab dem Sommersemester 2026 findet die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021(Verkündungsblatt Nr. 4 vom 14.07.2021, S. 190) in der jeweils geltenden Fassung 

auf alle Studierenden Anwendung, die noch nach der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2056) in der jeweils geltenden 

Fassung eingeschrieben wurden. 

(5) Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. 

Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2056) in der jeweils geltenden Fassung tritt zum Ende des Wintersemesters 

2025/2026 außer Kraft. 

 

 

 

Kaiserslautern, den 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. Jan Wenzelburger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anhang 1: Pflicht- und Wahlpflichtmodule der Bachelorprüfung in Wirtschaftsingenieurwesen, zu erbringende Studien- und 

Prüfungsleistungen 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag9“ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung10“ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Bachelorarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt.  

 

  

 
9 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 
10 Landesverordnung vom 28.06.2018 
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Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienlei-stung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungs

form und 

Dauer 

Teillei-

stung3 

Prüfungs

-intervall 
Bemerkung 

A. Wissenschaftliche Grundlagen 

und Methoden (Pflichtmodule) 
                  

A.1. Studienrichtung Chemie 32                 

Quantitative Methoden  24   12 v. H.             

CHE-BaCh-

011-M-1  

(MAT-00-

31-M-1) 

Mathematik I (für 

Chemiker/innen) 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 

07.05.2012 in der aktuellsten Fassung. 

    

CHE-BaCh-

012-M-1  

(MAT-00-

32-M-1) 

Mathematik II (für 

Chemiker/innen) 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 

07.05.2012 in der aktuellsten Fassung. 

    

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

MAT-00-

22-M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 
  

WIW-BWL-

DS-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Integrativer Bereich 8   2 v. H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

Praktisch

e 

Prüfung 

im 

Rahmen 

der 

Lehrvera

nstaltun

g 

- 

semester

begleiten

d 

  

A.2. Studienrichtung Elektrotechnik 46                 

Quantitative Methoden  38   12 v. H.             

MAT-00-

01-M-1 
Höhere Mathematik I 8 ja 1 ja erforderlich 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-00-

02-M-1 

Höhere Mathematik 

II 
8 ja 1 ja erforderlich 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 
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MAT-00-

03A-M-1 

Höhere Mathematik: 

Vektoranalysis und 

Differentialgleichung

en (für Ingenieure) 

8 ja 1 ja erforderlich 
Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

MAT-00-

22-M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 
  

WIW-QMT-

DSC-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Integrativer Bereich 8   2 v. H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

Praktisch

e 

Prüfung 

im 

Rahmen 

der 

Lehrvera

nstaltun

g 

- 

semester

begleiten

d 

  

A.3. Studienrichtung Informatik 38                 

Quantitative Methoden  30   12 v. H.             

MAT-00-

01-M-1 
Höhere Mathematik I 8 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-00-

02-M-1 

Höhere Mathematik 

II 
8 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

MAT-00-

22-M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 
  

WIW-QMT-

DSC-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 
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beschrieben 

Integrativer Bereich 8   2 v. H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

praktisch

e 

Prüfung 

im 

Rahmen 

der 

Lehrvera

nstaltun

g 

- 

semester

begleiten

d 

  

A.4. Studienrichtung Maschinenbau 46                 

Quantitative Methoden  38   12 v. H.             

MAT-00-

01-M-1 
Höhere Mathematik I 8 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-00-

02-M-1 

Höhere Mathematik 

II 
8 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-00-

03A-M-1 

Höhere Mathematik: 

Vektoranalysis und 

Differentialgleichung

en (für Ingenieure) 

8 nein 1 erforderlich ja 
Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines 

Übungsscheins durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
-   

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

MAT-00-

22-M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
-     

WIW-QMT-

DSC-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
-   

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

Integrativer Bereich 8   2 v. H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

Praktisch

e Prüf-

ung im 

Rahmen 

der Lehr-

veranstal

- 

semester

begleiten

d 
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tung 

A.5. Studienrichtung Energie- und 

Verfahrenstechnik 
46                 

Quantitative Methoden  38   12 v. H.             

MAT-00-

01-M-1 
Höhere Mathematik I 8 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines Übungs-

scheins durch erfolg-

reiches Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-00-

02-M-1 

Höhere Mathematik 

II 
8 nein 1 erforderlich ja 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines Übungs-

scheins durch erfolg-

reiches Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-00-

03A-M-1 

Höhere Mathematik: 

Vektoranalysis und 

Differentialgleichung

en (für Ingenieure) 

8 nein 1 erforderlich ja 
Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistung: 

Erwerb eines Übungs-

scheins durch erfol-

greiches Bearbeiten 

von Hausübungen 

WIW-QMT-

DST-M-1 
Statistik I 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

MAT-00-

22-M-1 
Statistik II 4 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 
  

WIW-QMT-

DSC-M-1 

Grundlagen Data 

Science 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

Integrativer Bereich 8   2 v. H.             

WIW-INT-

WTH4-M-1 
Wissenschaftstheorie 4 nein 1 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-INT-

SSK-M-1 
Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

praktisch

e 

Prüfung 

im 

Rahmen 

der 

Lehrvera

nstaltun

g 

- 

semester

begleiten

d 

  

B. Wirtschaftswissenschaftlicher 

Abschnitt 
63                 

B.1. Grundlagen der 

Wirtschaftswissenschaften 

(Pflichtmodule) 

39                 

Grundlagen der 

Betriebswirtschaftslehre (18 LP) 
    7 v. H.             

WIW-BWL-

GBWLI-M-1 

BWL I: Accounting 

and Finance 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
-   

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 
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WIW-BWL-

GBWLII-M-

1 

BWL II: Management 6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min 
-   

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

GBWLIII-M-

1 

BWL III: Intelligence, 

Logistics and 

Operations 

6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min 
-   

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

Grundlagen der 

Volkswirtschaftslehre (12 LP) 
    4 v. H.             

WIW-VWL-

MIK-M-1 
Mikroökonomik 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-VWL-

MAK-M-1 
Makroökonomik 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

Grundlagen der Rechtswissenschaft 

(9 LP) 
    3 v. H.             

WIW-JUR-

ZGR-M-1 

Zivil- und 

Gesellschaftsrecht 
9 nein 1 - - 

Klausur 

180 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

B.2. Wirtschaftswissenschaftliche 

Profilbereiche (Wahlpflichtmodule) 
18   9 v.H.           

Aus den Profilbereichen 
ist 1 Schwerpunkt-
bereich mit insgesamt je 
18 LP wählbar. 

Management                   

WIW-BWL-

MAR-M-1 

Marketingmanageme

nt 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

STM-M-1 

Strategy and 

Technology 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

GLF-M-1 

Grundlagen der 

Führung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modu-

lhandbuch beschrieben 

WIW-BWL-

ORG-M-1 

Organisation und 

Management 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

WGV-M-1 

Wirtschaften in 

gesellschaftlicher 

Verantwortung  

6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

RES-M-1 

Entrepreneurship 

und Digitales 

Management 

6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Lehrstuhl wird im 

Sommersemester 2021 

neu besetzt 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 
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Accounting and Finance                   

WIW-BWL-

KER6-M-1 

Kosten- und 

Erlösrechnung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

FBES6-M-1 

Finanzberichterstatt

ung und Steuern 
6 nein 1 erforderlich - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

INV-M-1 

Investition und 

Finanzierung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

Intelligence, Logistics and 

Operations 
                  

WIW-BWL-

LM1-M-1 

Logistics 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

LM2-M-1 

Logistics 

Management II 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-BWL-

MS1-M-1 

Management Science 

I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

80 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

MS2-M-1 

Management Science 

II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

OM1-M-1 

Operations 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

OM2-M-1 

Operations 

Management II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

IS1-M-1 

Information Systems 

I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

WIW-BWL-

IS2-M-1 

Information Systems 

II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

halbjährl

ich 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

Economics and Sustainability                   

WIW-VWL-

SPT-M-1 
Spieltheorie 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-VWL-

WPO-M-1 
Wirtschaftspolitik 6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-
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prüfungs

zeitraum 

handbuch beschrieben 

WIW-VWL-

ODN-M-1 

Ökonomik der 

Nachhaltigkeit 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester

- 

prüfungs

zeitraum 

Optional Sammlung 

von Bonuspunkten, 

wenn im Modul-

handbuch beschrieben 

B.3. Bachelorseminar 

(Wahlpflichtmodul) 
6   6 v. H.         

WIW-

BSEM-M-4 
Bachelorseminar 6     - - 

Seminara

rbeit 
- laufend   

C. Ingenieurwissenschaftlicher 

Abschnitt 
                  

C.1. Studienrichtung Chemie                   

Chemie (Pflicht- und 

Wahlpflichtmodule) 
64   26 v. H.             

Chemische Grundlagen 

(Pflichtbereich) 
52                 

PHY-EXP-

010-K-1 

Einf. in die Physik für 

Biologie und Chemie 

I 

4 ja 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- -  

PHY-EXP-

012-K-1 

Einf. in die Physik für 

Biologie und Chemie 

II (ohne Praktikum) 

4 ja 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
-     

CHE-BaLC-

06-M-1 

Allgemeine und 

Anorganische 

Experimentalchemie 

8 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lebensmittelchemie 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

WIW-CHE-

ACP-M-1 

Anorganisch-

Chemisches 

Praktikum für WI 

(Teil 1) 

4 nein 1 - - praktisch -   

Teilnahmevoraussetzu

ngen: 

Sicherheitsunterweisun

g4 sowie Teilnahme an 

der Vorbesprechung 

CHE-BaCh-

20-M-1 
Technische Chemie  8 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

WIW-CHE-

PTC-M-1 

Praktikum 

Technische Chemie 

für WI 

6 nein 1 - - praktisch -   

Teilnahmevoraussetzu

ngen: 

Sicherheitsunterweisun

g4 sowie Teilnahme an 

der Vorbesprechung 

CHE-BaCh-

13-M-1 

Physikalische 

Chemie I 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

CHE-BaCh-

05-M-1 
Analytische Chemie 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

CHE-BaCh-

061-M-1 

Anorganische 

Chemie I 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

CHE-BaCh-

09-M-1 
Organische Chemie I 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

Chemische Grundlagen 

(Wahlpflichtbereich) 
12                 

Biochemie und AC II 13                 

CHE-BaCh-

191-M-1 
Biochemie I 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 
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CHE-BaCh-

192-M-1 
Biochemie II 3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

CHE-BaCh-

07-M-1 

Anorganische 

Chemie II 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

Physikalische Chemie 12         

CHE-BaCh-

14-M-1 

Physikalische 

Chemie II 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie an der 

Technischen Universität Kaiserslautern vom 07.05.2012 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

WIW-CHE-

PPC-M-1 

Praktikum 

Physikalische 

Chemie für WI 

7 ja 1 - - praktisch -   

Teilnahmevoraussetzu

ngen: Sicherheits-

unterweisung4 sowie 

Teilnahme an der 

Vorbesprechung und 

Grundmodul 

Physikalische Chemie I 

Organische Chemie 12                 

CHE-BaCh-

10-M-1 
Organische Chemie II 6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Chemie 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 

07.05.2012 in der aktuellsten Fassung. 

    

WIW-CHE-

OCP-M-1 

Organisch-

Chemisches 

Praktikum für 

Ingenieurswissensch

aften 

6 nein 1   - praktisch -   

Teilnahmevoraussetzu

ngen: Sicherheitsunter-

weisung4 sowie Teil-

nahme an der Vorbesp-

rechung und bestand-

enes Grundmodul 

Organische Chemie I 

C.2. Studienrichtung Elektrotechnik                   

Elektro- und Informationstechnik 

(Pflicht- und Wahlpflichtmodule) 
50   26 v. H.             

Naturwissenschaftliche Grundlagen 

(Pflichtbereich) 
5                 

PHY-EXP-

018-M-1 

Experimentalphysik I 

für Ingenieure/innen 
5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

wird vom Fachbereich 

Physik speziell für 

Ingenieurswissenschaft

en angeboten 

Grundlagen der Elektro- und 

Informationstechnik 

(Pflichtbereich) 

30                 

EIT-DSV-

101-M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik I 
7 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

Abweichende 

Punktezahl vom 

Originalmodul 

EIT-FUN-

102-M-2 

Grundlagen der 

Elektrotechnik II 
6 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

  

EIT-ISE-

105-M-2 

Elektrische 

Messtechnik I 
4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

  

EIT-EIS-

314-M-2 

Grundlagen der 

Informationsverarbei

tung 

5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punkte-

zahl vom Original-

modul 

EIT-NAT-

315-M-2 

Einführung in Signale 

und Systeme 
4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

Abweichende 

Punktezahl vom Origi-

nalmodul 

EIT-MEA-

181-M-2 

Grundlagen der 

elektrischen 

Energietechnik 

4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

Abweichende Punkte-

zahl vom 

Originalmodul 
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Kernmodule der Elektro- und 

Informationstechnik 

(Wahlpflichtbereich) 

15                 

PHY-EXP-

019-M-1 

Experimentalphysik 

II für 

Ingenieure/innen 

4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung. 

wird vom Fachbereich 

Physik speziell für 

Ingenieurswissenschaft

en angeboten 

INF-80-10-

M-2 

Webbasierte 

Einführung in die 

Programmierung 

5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung 

wird vom Fachbereich 

Informatik speziell für 

Studiengänge anderer 

Fachbereiche 

angeboten 

EIT-ISE-

701-M-2 
Elektronik I 6 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung 

  

EIT-ISE-

702-M-3 
Elektronik II 4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung 

  

EIT-EMS-

324-M-2 
Labor Digitaltechnik I 4 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung 

  

EIT-LEL-

121-M-2 

Elektrotechnisches 

Grundlagenlabor II 
5 ja 1 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Elektrotechnik 

und Informationstechnik an der Technischen Universität Kaiserslautern 

vom 6. November 2007 in der aktuellsten Fassung 

  

C.3. Studienrichtung Informatik                   

Informatik (Pflicht- und 

Wahlpflichtmodule) 
58   26 v. H.             

Grundlagen der Informatik 

(Pflichtbereich) 
20                 

INF-02-09-

M-2 

Digitaltechnik und 

Rechnerarchitektur 
8 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-00-12-

M-2 
Informationssysteme 8 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-02-13-

M-2 

Kommunikationssyst

eme  
4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

Grundlagen der 

Softwareentwicklung 

(Pflichtbereich) 

26                 

INF-02-01-

M-2 

Grundlagen der 

Programmierung 
10 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-02-06-

M-2 

Algorithmen und 

Datenstrukturen 
8 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-00-31-

M-3 

Web 2.0 

Technologien 1 

(Grundlagen und 

Techniken) 

4 ja 1 
Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

INF-00-32-

M-3 

Web 2.0 

Technologien 2 

(Dienste, Sicherheit 

und Datenschutz) 

4 ja 1 
Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
  

Vertiefung Informatik 

(Wahlpflichtbereich) 
8                 

Es sind Module im Umfang von 8 LP 

aus den Bachelormodulen der 

Pflichtabschnitte 

"Informatiksysteme" sowie 

"Softwareentwicklung" und/oder 

aus dem Bachelorangebot der 

folgenden Lehrgebiete der 

8 ja 
1 je 

Modul 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom 16.07.2018 in der aktuellsten Fassung. 
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Informatik zu wählen: 

1. Eingebettete Systeme und 

Robotik 

2. Informationssysteme 

3. Intelligente Systeme 

4. Software-Engineering 

5. Verteilte und vernetzte Systeme 

Informatikseminar (Pflichtmodul) 4                 

INF-01-11-

M-4 
Bachelorseminar 4 ja 1 

Siehe Bachelorprüfungsordnung für den Studiengang Informatik und 

Sozioinformatik vom16.07.2018in der aktuellsten Fassung. 
  

C.4. Studienrichtung Maschinenbau                   

Maschinenbau (Pflicht- und 

Wahlpflichtmodule) 
50   26 v. H.             

Grundlagen des Maschinenbaus 

(Pflichtbereich) 
40                 

MV-TM-54-

M-4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik I 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-TM-55-

M-4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik II 

5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-TD-18-

M-4 
Thermodynamik I 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-AWP-

253-M-4 

Werkstoffkunde I für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen  

3 nein 1 - - 
Klausur 

90 min. 
-     

MV-AWP-

254-M-4 

Werkstoffkunde II für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen  

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bio-und 

Chemieingenieurwissenschaften vom 2. August 2011 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

MV-MEGT-

13-M-4 
Maschinenelemente I 9 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-IMAD-

247-M-4 

Darstellende 

Geometrie + 

Technisches 

Zeichnen (für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen) 

4 nein 0 

Klausur 120 - 

150 Min., 

unbenotet 

- - -     

MV-FBK-

15-M-4 

Einführung in die 

Fertigungstechnik 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

Vertiefung des Maschinenbaus 

(Wahlpflichtbereich) 
10                 

MV-MTS-

B102-M-4 

Elektrotechnik für 

Maschinenbau 
7 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-TD-19-

M-4 
Thermodynamik II 4 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-IMAD-

30-M-4 
Konstruktionslehre I 4 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-SAM-

24-M-4 

Strömungsmechanik 

I 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-VPE-

29-M-4 

Virtuelle 

Produktentwicklung I 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 
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2009 in der aktuellsten Fassung. 

C.5. Studienrichtung Energie- und 

Verfahrenstechnik 
                  

Energie- und Verfahrenstechnik 

(Pflicht- und Wahlpflichtmodule) 
50   26 v. H.             

Grundlagen der Energie- und 

Verfahrenstechnik (Pflichtbereich) 
43                 

BIO-GM1A-

M-1 

Grundmodul 1A: 

Chemie – 

Allgemeine und 

anorganische Chemie 

5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Molekulare Biologie 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 02.03.2007 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-TM-54-

M-4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik I 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-TD-18-

M-4 
Thermodynamik I 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-IMAD-

247-M-4 

Darstellende 

Geometrie + 

Technisches 

Zeichnen (für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen) 

4 nein 0 

Klausur 120 - 

150 Min., 

unbenotet 

- - -     

MV-BioVT-

60-M-4 

Grundlagen der 

Bioverfahrenstechnik 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-SAM-

24-M-4 

Strömungsmechanik 

I 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-MVT-

58-M-4 

Mechanische 

Verfahrenstechnik I 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-LRF-

59-M-4 

Thermische 

Verfahrenstechnik I 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-AWP-

253-M-4 

Werkstoffkunde I für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen  

3 nein 1 - - 
Klausur, 

90 min. 
-     

Vertiefung der Energie- und 

Verfahrenstechnik 

(Wahlpflichtbereich) 

7                 

MV-LTD-

B130-M-4 

Energieverfahrenstec

hnik  
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-LRF-

43-M-4 

Prozess- und 

Anlagentechnik 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-MVT-

67-M-7 

Feststoffverfahrenste

chnik und 

Abfallbehandlung I 

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-SAM-

31-M-4 

Strömungsmaschine

n I  
4 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-MVT-

B110-M-4 

Apparatebau- und 

Technik 
6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-BioVT-

61-M-3 

Bioreaktor- und 

Bioprozesstechnik I 
3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bio-und 

Chemieingenieurwissenschaften vom 2. August 2011 in der aktuellsten 
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Fassung. 

MV-TD-57-

M-4 
Wärmeübertragung 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinen-bau, 

Energie-und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

MV-AWP-

254-M-4 

Werkstoffkunde II für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen  

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bio-und 

Chemieingenieurwissenschaften vom 2. August 2011 in der aktuellsten 

Fassung. 

  

D. Wissenschaftliche Arbeiten 21             

WIW-SPRJ-

M-1 

Studienprojekt 

(Wahlpflichtmodul) 
6   6 v. H. - - 

Projektar

beit 
- laufend 

Wird das Studienprojekt 

im technischen Bereich 

absolviert, so ist die 

Bachelorarbeit im 

wirtschaftlichen 

Bereich zu absolvieren 

und umgekehrt. Bei 

interdisziplinären 

Arbeiten gibt es keine 

Einschränkungen. 

WIW-

BAR12-M-4 
Bachelorarbeit  12   25 v. H. - - 

Bachelor

arbeit 
- laufend 

WIW-

KOLL3-M-4 

Kolloquium zur 

Bachelorarbeit 
3     - - 

a) 

Vortrag/ 

Präsentat

ion mit 

Diskussio

n im 

Umfang 

von 15-

30 Min-

uten 

oder 

b) Münd-

liche 

Prüfung 

in Form 

einer 

Verteidig

ung der 

Bachelor

arbeit 

(20-30 

Minuten) 

- laufend 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 

4. Die nachgewiesene Teilnahme an einer Sicherheitsunterweisung (SU) nach Gefahrstoffrecht, die nicht länger als ein Jahr zurückliegt, ist Voraussetzung für 

die Teilnahme am Praktikum. Solche Unter-weisungen werden vom Fachbereich Chemie in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Ort und Zeit werden 

rechtzeitig durch Aushang und auf der Homepage des Fachbereichs bekannt gegeben. 
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Anhang 2: Praktikumsnachweis 
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Anhang 3 Integrierter deutsch-französischer Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen 

Sonderregelungen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des integrierten Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen (Kooperation des 

Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der TU Kaiserslautern mit der Université de Lorraine/ Ecole Nationale Supérieure en Génie des 

Systèmes et de l‘Innovation (ENSGSI) in Nancy.  

 

1. Für die teilnehmenden Studierenden am integrierten Studiengang werden über die Anforderungen des § 2 Abs. 2 hinaus gute 

Sprachkenntnisse in der Sprache des Partnerlandes vorausgesetzt. Darüber hinaus haben die Studierenden überdurchschnittliche 

Studienleistungen vorzuweisen und sollen sich durch eine hohe Leistungsmotivation auszeichnen. Ferner wird vorausgesetzt, 

dass die Studierenden gegenüber der Kultur des Partnerlandes aufgeschlossen sind. Die Auswahl der Studierenden erfolgt durch 

eine – nach Möglichkeit binationale – Jury unter Leitung von dem durch den Fachbereichsrat benannten 

Programmverantwortlichen. Sollte sich kein Vertreter der Partnerhochschule an der Sitzung der Jury zur Teilnehmerauswahl 

beteiligen können, so ist eine Dozentin oder ein Dozent heranzuziehen, die oder der über eine entsprechende Eignung verfügt, 

die Sprachkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber in der Sprache des Partnerlandes als angemessen zu beurteilen.  

2. Das unter § 5 Abs. 1 genannte und unter § 15 Abs. 6a charakterisierte Studienprojekt entspricht dem an der Partnerhochschule 

absolvierten „Projet Industriel“, welches in Kooperation mit Unternehmen an der Partnerhochschule bearbeitet wird. Jegliche 

Nennung des Studienprojekts in dieser Ordnung entspricht folglich dem „Projet Industriel“. Die Gewichtung des „Projet Industriel“ 

für die Gesamtnote der Bachelorprüfung erfolgt analog zu jener für das Studienprojekt in Anhang 1 vorgesehenen.  

3. Die Festlegung der Termine und Art der Modulprüfungen an der Partnerhochschule ist durch die ENSGSI zu regeln.  

4. Für die Studienphase, welche die Studierenden an der Partnerhochschule verbringen, besteht abweichend zu § 8 Abs. 1 eine 

Zuständigkeit der entsprechenden Gremien der Partnerhochschule für die Studierenden des integrierten Studiengangs.  

5. Die Bestimmung der Prüfenden und der Beisitzenden erfolgt für die im Partnerland zu erbringende Leistungen abweichend zu § 

9 und zu § 10 durch die ENSGSI.  

6. Für die Anerkennung der Studien- und Prüfungsleistungen, die an der Partnerhochschule erbracht werden, ist abweichend von § 

6 die oder der Programmverantwortliche hinzuzuziehen. Die Noten sind dabei in der in § 17 Abs. 1 dargestellten Form zur 

Bewertung von Prüfungsleistungen darzustellen.  

7. Für die an der ENSGSI erbrachten Modulprüfungen nach den in § 12 Abs. 3 dargestellten Formen gelten abweichend zu den 

jeweils in § 11–15 dargestellten, an der TU Kaiserslautern gültigen Modalitäten, die Bestimmungen der Partnerhochschule.  

9. Die Bachelorarbeit wird von den Studierenden an der ENSGSI erbracht, dementsprechend finden statt der Regelungen des § 16 

die Bestimmungen der ENSGSI Anwendung. Die Bachelorarbeit entspricht einem an der Partnerhochschule zu bearbeitenden 

Projekt und soll zeigen, dass die Studierenden in der vorgegebenen Zeit eine Aufgabenstellung ihrer Fachrichtung selbstständig 

lösen können. Die Fristen für die Bachelorarbeit sind von der ENSGSI zu setzen. Die Bachelorarbeit ist in französischer oder 

englischer Sprache anzufertigen.  

10. Für die Auslandsphase hat die Anmeldung zu den Modulprüfungen sowie der Bachelorarbeit abweichend zu § 11 Abs. 2 gemäß 

den Bestimmungen der ENSGSI zu erfolgen.  

11. Für die an der Partnerhochschule zu absolvierenden Leistungen des integrierten Studiengangs finden die an der 

Partnerhochschule gültigen Modalitäten der ENSGSI in Bezug auf die Wiederholung von Prüfungen und der Bachelorarbeit, 

Regelungen zu Freiversuchen und Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß Anwendung (abweichend zu § 18, § 

19).  

12. Die Zulassung zum Projet Industriel sowie zur Bachelorarbeit ist abweichend zu § 16 durch die Partnerhochschule zu regeln, an 

welcher diese Leistungen erbracht werden. Hat eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer des integrierten Studiengangs eine 

Studien- und Prüfungsleistung der Partnerhochschule endgültig nicht bestanden, so hat der Prüfungsausschuss zu prüfen, ob 

diese oder dieser ihr oder sein Studium an der TU Kaiserslautern fortsetzen darf.  

13. Kann ein an der ENSGSI zu erbringendes Modul aus Gründen, die die Studierenden nicht zu vertreten haben, nicht in vollem 

Umfang abgeschlossen werden, so ko ̈nnen in Absprache mit der oder dem Programmverantwortlichen und Genehmigung durch 

den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses die fehlenden Leistungspunkte (LP) durch die Erbringung weiterer Veranstaltungen 

samt zugehöriger Prüfungen in einem oder mehreren anderen an der ENSGSI zu erbringenden Modulen ausgeglichen werden. Die 

vorgenannten Regelungen finden auf das an der ENSGSI zu erbringende „Projet Industriel et stage ouvrier“ keine Anwendung.  

14. Einzubringende Module, die an der Ecole Nationale Supérieure en Génie des Systèmes Industriels (ENSGSI) in Nancy unbenotet 

sind, werden an der TU Kaiserslautern nach § 17 Abs. 1 bewertet.  

15. Das Bestehen der Bachelorprüfung setzt abweichend zu § 5 Abs. 2 den Nachweis folgender Mindestanforderungen an 

Leistungspunkten (LP) entsprechend den technischen Studienrichtungen voraus:  
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A) An der TU Kaiserslautern:  

Wirtschaftswissenschaftliche Module  

      1. Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre         18 LP 

      2. Grundlagen der Volkswirtschaftslehre         12 LP 

3. Grundlagen der Rechtswissenschaft           6 LP 

4. Wirtschaftswissenschaftliche Profilbereiche       12 LP 

5. Integrativer Bereich           10 LP 

 

Ingenieurwissenschaftliche Module: 

1.  Mathematik und Statistik         32 LP 

2.  a) Ingenieurwissenschaftliche Inhalte für WI-EVT      30 LP 

     b) Ingenieurwissenschaftliche Inhalte für WI-MB      30 LP  

 

B)   An der ENSGSI Nancy: 

      Umfang der an der ENSGSI Nancy erbrachten Leistungen     60 LP 

 

Zur Anerkennung der an der französischen Hochschule erworbenen Leistungen, ist die folgende Notenumrechnungstabelle zur 

Notenumrechnung zu verwenden, wobei nur die in § 17 Abs. 1 definierten absoluten Noten zu verwenden sind. Die Entscheidungsregel 

für die Klassenzuordnung ist größer gleich. Einzubringende Module, die an der französischen Hochschule unbenotet sind, werden an der 

TU Kaiserslautern nach § 17 Abs. 4 bewertet. 

 

 

 

Erläuterung: 

Auf der Grundlage der zurzeit gültigen Notenumrechnungstabelle wird eine lineare Interpolation angewendet, um eine genauere 

Umrechnung der Moduldurchschnittsnoten aus Frankreich zu sichern. 

(Gemäß KMK-Beschluss vom 09.08.96 und mithilfe der Bayerischen Formel zur Umrechnung von ausländischen Noten)  
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Pflicht- und Wahlpflichtmodule im integrierten Studiengang 

Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

Wirtschaftswissenschaften                  

Grundlagen der 

Wirtschaftswissenschaften 

(Pflicht) 

36   22 v.H.              

Grundlagen der 

Betriebswirtschaftslehre 

(18 LP) 

    12 v.H.             

WIW-

BWL-

GBWLI-

M-1 

BWL I: 

Accounting und 

Finance 

6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min. 
-   

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

GBWLII-

M-1 

BWL II: 

Management 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min 
-   

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

GBWLIII

-M-1 

BWL III: 

Intelligence, 

Logistics und 

Operations 

6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min 
-   

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Grundlagen der 

Volkswirtschaftslehre (12 

LP) 

    6 v.H.             

WIW-

VWL-

MIK-M-

1 

Mikroökonomik 6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

VWL-

MAK-

M-1 

Makroökonomik 6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Grundlagen der 

Rechtswissenschaft (6 LP) 
    4 v.H.             

WIW-

JUR-ZR-

M-1 

Zivilrecht 6 nein 1 - - 
Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Wirtschaftswissenschaftlic

he Profilbereiche 

(Wahlpflicht) 

12  6 v.H.            

Aus den Profilbereichen sind 2 Module mit insgesamt je 12 LP zu wählen. 

Profilbereich Management                   

WIW-

BWL-

MAR-M-

1 

Marketingmanag

ement 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

STM-M-

1 

Strategic 

Management 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

GLF-M-

1 

Grundlagen der 

Führung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

ORG-M-

1 

Organisation und 

Management 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

WGV-

M-1 

Wirtschaften in 

gesellschaftliche

r Verantwortung  

6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

RES-M-

1 

Entrepreneurship 

und Digitales 

Management 

6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Lehrstuhl wird im 

Sommersemester 

2021 neu besetzt 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Profilbereich Accounting                   
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

und Finance 

WIW-

BWL-

KER6-

M-1 

Kosten- und 

Erlösrechnung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

FBE6-

M-1 

Finanzberichters

tattung und 

Steuern 

6 nein 1 erforderlich - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

INV-M-

1 

Investition und 

Finanzierung 
6 nein 1 - - 

Klausur 

120 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Profilbereich Intelligence, 

Logistics und Operations 
                  

WIW-

BWL-

LM1-M-

1 

Logistics 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

LM2-M-

1 

Logistics 

Management II 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

MS1-M-

1 

Management 

Science I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

80 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

MS2-M-

1 

Management 

Science II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

OM1-

Operations 

Management I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

M-1 wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

OM2-

M-1 

Operations 

Management II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

IS1-M-1 

Information 

Systems I 
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

BWL-

IS2-M-1 

Information 

Systems II  
3 nein 0,5 - - 

Klausur 

60 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Profilbereich Economics 

und Sustainability 
                  

WIW-

VWL-

SPT-M-

1 

Spieltheorie 6 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

VWL-

WPO-

M-1 

Wirtschaftspoliti

k 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

WIW-

VWL-

ODN-

M-1 

Ökonomik der 

Nachhaltigkeit 
6 nein 1 - - 

Klausur 

90 Min. 
- 

2 je 

Semester- 

prüfungszei

traum 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

Integrativer Bereich 10   5 v.H.             

 

Interkulturelles 

Training I 

Interkulturelles 

Training II 

3 

3 

 

Nein 

Nein 

 

1 

1 

 

- - 

Klausur 

90 Min. 

Klausur 

90 Min. 

Schriftlich

e 

- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

Ausarbeit

ung und 

Präsentati

on 

WIW-

INT-

SSK-M-

1 

Soft Skills 4 nein 0 erforderlich - 

praktische 

Prüfung 

im 

Rahmen 

der 

Lehrveran

staltung  

- 
semesterbe

gleitend 
  

Ingenieurwissenschaftliche 

Abschnitte 
                  

Mathematik und Statistik 

(Pflicht) 
32   12 v.H.             

MAT-

00-01-

M-1 

Höhere 

Mathematik I 
8 ja 1 ja 

erforder

lich 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistun

g: Erwerb eines 

Übungsscheins 

durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-

00-02-

M-1 

Höhere 

Mathematik II 
8 ja 1 ja 

erforder

lich 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistun

g: Erwerb eines 

Übungsscheins 

durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

MAT-

00-03A-

M-1 

Höhere 

Mathematik: 

Vektoranalysis 

und 

Differentialgleic

hungen 

8 ja 1 ja 
erforder

lich 

Klausur 

90 Min. 
-   

Prüfungsvorleistun

g: Erwerb eines 

Übungsscheins 

durch 

erfolgreiches 

Bearbeiten von 

Hausübungen 

WIW-

QMT-

DST-M-

1 

Statistik I 4 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich 

Optional 

Sammlung von 

Bonuspunkten, 

wenn im 

Modulhandbuch 

beschrieben 

MAT-

00-22-

M-1 

Statistik II 4 nein 1 - - 
Klausur 

90 Min. 
- halbjährlich   

Studienrichtung Energie- 

und Verfahrenstechnik 
30   18 v.H              

Grundlagen der Energie- 30                 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

und Verfahrenstechnik 

(Pflicht) 

MV-TM-

54-M-4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik I 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinen-bau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-TD-

18-M-4 

Thermodynamik 

I 
5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinen-bau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

IMAD-

247-M-

4 

Darstellende 

Geometrie + 

Technisches 

Zeichnen (für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen) 

4 ja 0 Klausur 120-150 Min., unbenotet - 

MV-

BioVT-

60-M-4 

Grundlagen der 

Bioverfahrenstec

hnik 

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinen-bau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

AWP-

253-M-

4 

Werkstoffkunde I 

für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen  

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinen-bau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

AWP-

254-M-

4 

Werkstoffkunde 

II für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen  

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinen-bau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

MVT-

58-M-4 

Mechanische 

Verfahrenstechni

k I 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinen-bau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

Studienrichtung 

Maschinenbau 
30   18 v.H.  

 

  

Grundlagen des 

Maschinenbau (Pflicht) 
30       

MV-TM-

54-M-4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik I 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-TM-

55-M-4 

Elemente der 

Technischen 

Mechanik II 

5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

AWP-

253-M-

4 

Werkstoffkunde I 

für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen  

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Im-

port- 

mo-

dul 

Gewich-

tung 

Studienleis-

tung gem. § 

5 Abs. 4 

und 6 

Prüf-

ungs-

vorleis-

tung 

Prüfungs-

form und 

Dauer 

Teilleis-

tung 

Prüfungsint

ervall 
Bemerkung 

MV-

AWP-

254-M-

4 

Werkstoffkunde 

II für Hörer 

anderer 

Fachrichtungen  

3 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

MEGT-

13-M-4 

Maschineneleme

nte I 
9 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

MV-

IMAD-

247-M-

4 

Darstellende 

Geometrie + 

Technisches 

Zeichnen (für 

Hörer anderer 

Fachrichtungen) 

4 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge 

Maschinenbau, Energie- und Verfahrenstechnik, 

Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

Prüfungen an der 

französischen Hochschule 
50   17 v.H.     

 

Management et 

développement 

per-sonnel 

 10 0 Siehe aktueller Syllabus der ENSGSI.   

 
Langues  

vivantes 
 6 0 Siehe aktueller Syllabus der ENSGSI.  

 Wahlmodul  10 1 Siehe aktueller Syllabus der ENSGSI.  

 
Sciences de 

modélisation 
12  1 Siehe aktueller Syllabus der ENSGSI.  

 
Ingéniéres de 

spécialités 
12  1 Siehe aktueller Syllabus der ENSGSI.  

Projet industriel et stage 

ouvrier 
10  20 v.H.    
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Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 

Aufgrund des § 7 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und § 86 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 6 des Hochschulgesetzes (HochSchG) vom 23. September 

2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-41, hat der Fachbereichsrat 

des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Kaiserslautern am 26.05.2021 die nachfolgende 

Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der 

Technischen Universität Kaiserslautern erlassen. Der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern hat am 09.06.2021 Stellung 

genommen und der Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern hat die Ordnung mit Schreiben vom 11.06.2021, Az.: 4/MF-MG-

2021-31-10, genehmigt. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
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Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation, zu erbringende Studien- und Prüfungsleistungen 36 
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Abschnitt I: Allgemeines zum Studiengang 

§ 1 Geltungsbereich, Art des Studienganges, Zweck der Prüfung, akademischer Grad 

(1) Diese Ordnung regelt das Verfahren, die Anforderungen, den Zugang und den Abschluss der Prüfung für die Masterstudiengänge 

Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation (im Weiteren mit Masterstudiengang bezeichnet) an 

der Technischen Universität Kaiserslautern. 

(2) Der Masterstudiengang ist ein forschungsorientierter wissenschaftlicher Studiengang, der aufbauend auf einem ersten 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss zu einem zweiten berufsqualifizierenden akademischen Abschluss führt. Er ist Teil des 

aufeinander aufbauenden Studienprogramms Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation und hat 

zum Ziel, zur wissenschaftlichen Arbeit und Methodik zu befähigen, theoretisch-analytische Fähigkeiten zu entwickeln und die 

Studierenden in die Lage zu versetzen, sich offen und kreativ auf neue Bedingungen im Berufsleben einzustellen und dabei 

wissenschaftliche Erkenntnisse kritisch einzuordnen und zielgerichtet und eigenverantwortlich einzusetzen. 

(3) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob die oder der Studierende die zur Bearbeitung von neuen komplexen Aufgaben- 

und Problemstellungen sowie zur eigenverantwortlichen Arbeit in der Forschung oder in einem strategieorientierten beruflichen 

Tätigkeitsfeld notwendigen Fach-, Methoden- und fachübergreifenden Kompetenzen erworben hat und diese zur Erfüllung 

berufspraktischer Aufgaben einsetzen kann. 

Der Masterstudiengang knüpft an den jeweiligen Bachelorstudiengang an und bereitet durch den Erwerb spezialisierter 

Problemlösungsfertigkeiten auf künftige Leitungsaufgaben in Unternehmen vor. Zudem steht nach erfolgreichem Abschluss des 

Masterstudiums potenziell der Weg zu einer wissenschaftlichen Promotion offen. 

Die Studierenden können sich hinsichtlich der wirtschaftlichen Schwerpunkte breit aufstellen oder sich auf einen der Profilbereiche: 

Management, Accounting & Finance, Intelligence, Logistics & Operations sowie Economics & Sustainability konzentrieren.  

Im Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation wird der technische Schwerpunkt aus dem Bachelorstudium 

fortgeführt und ermöglicht eine generalistische wie auch eine fokussierte Profilbildung. Absolventinnen und Absolventen verfügen somit 

über eine Schnittstellenkompetenz in technischen Kompetenzfeldern, die es ermöglicht technische Aspekte in den 

betriebswirtschaftlichen Kalkülen mit einzubeziehen, zu analysieren und mit Ingenieurinnen und Ingenieuren bzw. Informatikerinnen und 

Informatikern lösungsorientiert zusammen zu arbeiten. 

(4) Nach erfolgreichem Abschluss und bestandener Masterprüfung verleiht die Technische Universität Kaiserslautern den akademischen 

Grad „Master of Science“ (M.Sc.). Dieser Hochschulgrad darf dem Namen der Absolventin oder des Absolventen beigefügt werden. 

(5) Der Masterstudiengang ist ein deutsch- und englischsprachiger Studiengang. 

(6) Neben dieser Ordnung gibt es zur Orientierung und zur Planung des Studiums das Modulhandbuch, dessen Kenntnis für das Studium 

unerlässlich ist. Das Modulhandbuch enthält detaillierte Beschreibungen der Lehrinhalte, der zu erwerbenden Kompetenzen, der 

vorgeschriebenen Prüfungen, der Vermittlungsformen, des zeitlichen Umfangs (in Leistungspunkten [LP] wie in Semesterwochenstunden 

[SWS]) sowie der Aufteilung auf Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlanteile.  Das Modulhandbuch ist nicht Bestandteil dieser Ordnung. 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen 

(1) Zum Masterstudiengang erhält Zugang, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. die masterprogrammspezifischen Zugangsvoraussetzungen nach Absatz 2 bzw. 2a erfüllt,   

3. die besonderen Zugangsvoraussetzungen nachweist (Absatz 5) 

4. die Kompetenzen gemäß Anhang 3 nachweisen kann und  

5. den Prüfungsanspruch für diesen Masterstudiengang noch nicht verloren hat. 

(2) Zum Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre erhält Zugang, wer die Bachelorprüfung in Betriebswirtschaftslehre oder in 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens gleichwertige 
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Prüfungsleistungen mit Studienleistungen im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten (ohne Praxisanteile), die einen 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich abgelegt hat. 

(2a) Zum Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation erhält Zugang, wer die Bachelorprüfung in 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern oder mindestens gleichwertige 

Prüfungsleistungen mit Studienleistungen im Umfang von mindestens 180 Leistungspunkten (ohne Praxisanteile), die einen 

berufsqualifizierenden Hochschulabschluss einschließen, erfolgreich abgelegt hat. 

(3) Gleichwertig nach Absatz 2 oder Absatz 2a ist ein erfolgreich abgeschlossener Bachelorstudiengang mit Leistungen im Umfang von 

180 Leistungspunkten im Bereich Betriebswirtschaftslehre. Bei der Feststellung der Gleichwertigkeit nach Absatz 2 oder Absatz 2a ist kein 

schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung in Bezug auf den gewählten Masterstudiengang vorzunehmen; im Übrigen 

gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Bachelorordnung Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer 

Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend.  Für die Gleichwertigkeitsprüfung sind folgende Unterlagen 

vorzulegen: 

1. Antrag auf Anerkennung der Gleichwertigkeit bzw. der Vergleichbarkeit 

2. Studien- und Prüfungsleistungsnachweis mit ECTS-Punkten  

3. Modulhandbuch auf Anforderung  

4. Diploma Supplement  

5. Prüfungszeugnis (beglaubigte Kopie) 

(4) Mit Zustimmung des Prüfungsausschusses können in begründeten Ausnahmefällen auch Studienbewerberinnen oder 

Studienbewerber zum Studium in dem Masterstudiengang zugelassen werden, die für den erfolgreichen Abschluss des 

berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses gemäß Absatz 2 oder Absatz 2a oder der an dessen Stelle tretenden Abschlussprüfung 

(Absatz 2 oder Absatz 2a) nur noch Leistungen im Umfang von maximal 21 Leistungspunkten zu erbringen haben. Werden die 

Zugangsvoraussetzungen für das Studium in dem Masterstudiengang nicht vollständig vor dem Ablauf des zehnten Monats der 

Doppeleinschreibung nachgewiesen, so ist die Einschreibung in das darauffolgende Semester gemäß § 68 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 HochSchG 

zu versagen; ist diese bereits erfolgt, so erlischt sie. 

(5) Für den Zugang zum jeweiligen Masterstudiengang müssen folgende erfolgreich abgelegte Prüfungsleistungen (ohne Seminare und 

Abschlussarbeiten) nachgewiesen werden, § 6 findet dabei entsprechend Anwendung: 

 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre   

Betriebswirtschaftslehre 70 Leistungspunkte 

(6) Kompetenznachweis in den Bereichen Kosten- und 

Erlösrechnung, Finanzberichterstattung, Produktion/Logistik, 

Marketing, Investition und Finanzierung, Personal, 

Organisation, Steuern und Operation Research, Strategisches 

Management  

Volkswirtschaftslehre 12 Leistungspunkte 

(7) Kompetenznachweis in den Bereichen Mikroökonomie, 

Makroökonomie  

Rechtswissenschaften 9 Leistungspunkte 

Kompetenznachweis in Zivilrecht und einer weiteren 

Rechtsspezialisierung 

Mathematik/Statistik/Data Science 20 Leistungspunkte 

Kompetenznachweis in den Bereichen Analysis, Lineare 

Algebra, beschreibende und schließende Statistik, Data Science 

Wissenschaftliche Grundlagen  8 Leistungspunkte 

Kompetenzen im Bereich der Wissenschaftstheorie 

 



Nr. 4/ Seite 236 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 236 

 

 

236/270 

 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation 

Betriebswirtschaftslehre 50 Leistungspunkte 

(8) Kompetenznachweis in den Bereichen Kosten- und 

Erlösrechnung, Finanzberichterstattung, Produktion/Logistik, 

Marketing, Investition und Finanzierung, Personal, Organisation 

und Operation Research, Strategisches Management 

Volkswirtschaftslehre 12 Leistungspunkte 

(9) Kompetenznachweis in den Bereichen Mikroökonomie, 

Makroökonomie  

Rechtswissenschaften 9 Leistungspunkte 

Kompetenznachweis in Zivilrecht und einer weiteren 

Rechtsspezialisierung 

Mathematik/Statistik/Data Science 20 Leistungspunkte 

Kompetenznachweis in den Bereichen Analysis, Lineare 

Algebra, beschreibende und schließende Statistik, Data Science 

Wissenschaftliche Grundlagen 8 Leistungspunkte 

Kompetenzen im Bereich der Wissenschaftstheorie 

Technische Fachrichtung 36 Leistungspunkte aus einem der folgenden Bereiche: 

o Bauingenieurwesen 

o Elektrotechnik 

o Informatik 

o Maschinenbau  

o Verfahrenstechnik 

 

(6) Es wird vorausgesetzt, dass die oder der Studierende über ausreichende aktive und passive Kenntnisse der deutschen und der 

englischen Sprache verfügt, die zur Lektüre englischsprachiger Fachliteratur und zur Teilnahme an Lehrveranstaltungen in englischer 

Sprache befähigen; dies umfasst auch das Anfertigen von schriftlichen Studienleistungen sowie von Prüfungsleistungen in englischer 

Sprache. Studienbewerberinnen oder Studienbewerber, die ihre Studienqualifikation nicht an einer deutschsprachigen Einrichtung 

erworben haben, müssen vor Beginn des Studiums hinreichende deutsche Sprachkenntnisse gemäß der Verwaltungsvorschrift des 

Präsidenten „Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH) an der Technischen Universität 

Kaiserslautern“ nachweisen. Das Nähere regelt die Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei 

Studienbewerberinnen oder Studienbewerbern, die Englisch nicht als Muttersprache erlernt haben, erfolgt der Nachweis über 

ausreichende Englischkenntnisse durch: 

1. Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen mit C 1, 

2. Cambridge Certificate of Proficiency (CPE) mit Grade C, 

3. IELTS (International English Language Testing System ) mit 6,0, 

4. TOEFL Computer mit 213 Punkten, 

5. TOEFL paper-based mit 550 Punkten,  

6. TOEFL internet based 79 Punkte oder  

7. vergleichbare Qualifikationen.  

 

(7) Über den Zugang zum Masterstudiengang entscheidet der Prüfungsausschuss. Bei dieser Entscheidung sind 

Äquivalenzvereinbarungen, einschlägige zwischenstaatliche Vereinbarungen, sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulpartnerschaften und Hochschulkooperationen zu beachten.  

(8) Die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen kann beschränkt werden, wenn wegen deren Art und Zweck oder aus sonstigen 

Gründen von Lehre und Forschung eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. Ist bei einer Lehrveranstaltung wegen deren Art 

und Zweck eine Beschränkung der Teilnehmerzahl erforderlich und übersteigt die Zahl der Interessierten die Kapazität, regelt die 
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Veranstaltungsleiterin oder des Veranstaltungsleiters den Zugang, in Zweifelsfällen ist der Prüfungsausschuss anzurufen. Dabei sind die 

Studierenden, die sich innerhalb einer zu setzenden Frist rechtzeitig angemeldet haben, dergestalt zu berücksichtigen, dass sie zur 

Vermeidung unbilliger Härte zu bevorzugen sind, sofern sie nach ihrem Studienverlauf auf den Besuch der Lehrveranstaltung zu diesem 

Zeitpunkt angewiesen sind. 

(9) Entfällt. 

(10) Die Zulassung kann unter Auflagen erfolgen (§ 2a). 

§ 2a Zulassung unter Auflagen 

(1) Hat eine Studienbewerberin oder ein Studienbewerber eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung abgelegt, ist diese aber 

nicht gleichwertig im Sinne von § 2 Absatz 2 oder § 2 Absatz 2a so kann die Bewerberin oder der Bewerber unter den Voraussetzungen 

von Absatz 2 Satz 1 unter Auflagen zugelassen werden. Durch die Auflagen sollen die nach Feststellung des Prüfungsausschusses noch 

fehlenden Studien- und Prüfungsleistungen, die zusammen mit der Hochschulabschlussprüfung die Gleichwertigkeit gemäß § 2 Absatz 2 

oder § 2 Absatz 2a ergeben, nachgewiesen werden. 

(2) Unter Auflagen zugelassen wird, wer 

1. die allgemeinen Voraussetzungen gemäß der Einschreibeordnung der Technischen Universität Kaiserslautern erfüllt, 

2. eine berufsqualifizierende Hochschulabschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat, 

3. nach Feststellung des Prüfungsausschusses zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) noch höchstens 30 LP gemäß 

Anhang 3 nachweisen muss und   

4. die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1 Nummer 3 und 4 erfüllt hat.  

Die Zulassung unter Auflagen ist unzulässig, wenn nach Feststellung des Prüfungsausschusses mehr als 30 LP gemäß der jeweils gültigen 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern zur Erfüllung des Zwecks der Auflagen (Absatz 1 Satz 2) zu 

erwerben sind. Die Zulassung unter Auflagen ist auch unzulässig, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber bereits für einen 

anderen Masterstudiengang am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften unter Auflagen zugelassen wurde und diese Auflagen nicht erfüllt 

hat.  

(3) Eine im Rahmen der Auflagen nicht bestandene Prüfungsleistung kann einmal wiederholt werden. Alle Auflagen, einschließlich 

gegebenenfalls abzulegender Wiederholungsprüfungen, sind innerhalb der ersten drei Prüfungszeiträume zu erfüllen.  

(4) Wird eine der Auflagen nicht erfüllt oder kann sie nicht mehr rechtzeitig erfüllt werden, ist die oder der Studierende von der Erbringung 

weiterer Studien- und Prüfungsleistungen auszuschließen und ihre oder seine Rückmeldung zu versagen. Die im Rahmen der Auflagen 

erbrachten Leistungen sind in den Bescheid gemäß § 21 Absatz 7 aufzunehmen. 

(5) Im Übrigen sind für die Studien- und Prüfungsleistungen im Rahmen der Auflagen die Bestimmungen der jeweils gültigen 

Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und den Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern entsprechend anzuwenden. 

§ 3 Studienbeginn und Regelstudienzeit 

(1) Die Aufnahme des Studiums kann zum Wintersemester und zum Sommersemester erfolgen. 

(2) Die Regelstudienzeit beträgt 4 Semester. 

(3) Im Interesse der Einhaltung der Regelstudienzeit ist das Studium so angelegt, dass alle Studien- und Prüfungsleistungen bis zum 

Ende des 4. Fachsemesters abgelegt werden können. 

§ 4 Masterprüfung 

Die Masterprüfung umfasst alle gemäß Anhang 1 zur Erlangung des Masterabschlusses notwendigen Studien- und Prüfungsleistungen. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind Modulen (§ 5) zugeordnet. 

§ 5 Modularisierter Studienaufbau, Leistungspunktesystem, Studienleistungen 

(1) Das Studium ist in Abschnitte und Module (Absatz 3) gegliedert. Abschnitte fassen Module einschließlich der Masterarbeit zu 

thematischen oder strukturellen Einheiten zusammen.   
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Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre ist in folgende Abschnitte gegliedert: 

A. Forschungsmethoden (Pflicht) 

B. Profilbereich Wirtschaftswissenschaften (Wahlpflicht) 

C. Wahlbereich/Forschungsprojekt (Wahl) 

D. Wirtschaftliches Praktikum (Pflicht) 

E. Masterarbeit inklusive Kolloquium 

 

Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation ist in folgende Abschnitte gegliedert:  

 

A. Forschungsmethoden (Pflicht) 

B. Profilbereich Wirtschaftswissenschaften (Wahlpflicht) 

C. Technische Studienrichtung (Wahlpflicht) 

C. 1. Bauingenieurwesen 

C. 2. Elektrotechnik 

C. 3. Informatik 

C. 4. Maschinenbau 

C. 5. Verfahrenstechnik 

D. Wahlbereich/Forschungsprojekt (Wahl) 

E. Wirtschaftliches Praktikum (Pflicht) 

F. Masterarbeit inklusive Kolloquium 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs müssen mindestens 120 Leistungspunkte (LP) erworben werden. Auf jedes Semester entfallen in 

der Regel 30 LP.  

Die Masterprüfung des Masterstudiengangs Betriebswirtschaftslehre besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 8 Leistungspunkten, 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 66 Leistungspunkten, 

3. Wahlbereich/Forschungsprojekt im Umfang von 12 Leistungspunkten, 

4. Praktikum im Umfang von 9 Leistungspunkten, 

5. Masterarbeit im Umfang von 22 Leistungspunkten und einem Kolloquium im Umfang von 3 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt der Anhang 1. 

Die Masterprüfung des Masterstudiengangs Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation besteht aus folgenden Teilen: 

1. Pflichtmodule im Umfang von 8 Leistungspunkten, 

2. Wahlpflichtmodule im Umfang von 66 Leistungspunkten, 

3. Wahlbereich/Forschungsprojekt im Umfang von 12 Leistungspunkten, 

4. Praktikum im Umfang von 9 Leistungspunkten, 

5. Masterarbeit im Umfang von 22 Leistungspunkten und einem Kolloquium im Umfang von 3 Leistungspunkten. 

Das Nähere regelt Anhang 1. 

(3) Module bestehen aus einer oder mehreren thematisch und zeitlich aufeinander abgestimmten, in sich geschlossenen 

Lehrveranstaltungen (z.B. Vorlesungen, Tutorien, Praktika, Projekte, Seminare, Labore, Übungen etc.) und schließen Selbstlernzeiten ein. 

Zu den Modulen zählen auch das Forschungsprojekt, das wirtschaftswissenschaftliche Praktikum sowie die Abschlussarbeit mit dem 

zugehörigen Kolloquium. Die Inhalte eines Moduls sind so zu bemessen, dass sie in der Regel innerhalb von einem Semester oder zwei 

Semestern vermittelt werden können. Der Fachbereich sowie die kooperierenden Einrichtungen stellen das für jedes Modul erforderliche 

Lehrangebot sicher. Es gibt drei Formen von Modulen: 

1. Pflichtmodule: Diese haben alle Studierenden eines Studienganges oder einer Studienrichtung zu belegen, ohne dass eine 

Wahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen innerhalb des Moduls besteht. Die dazugehörigen Studien- und 

Prüfungsleistungen müssen bestanden werden. 

2. Wahlpflichtmodule: Die Studierenden können innerhalb eines thematisch eingegrenzten Bereichs ein oder mehrere Module im 

Umfang einer vorgegebenen Anzahl an LP auswählen und müssen diese Module bestehen. Innerhalb eines Wahlpflichtmoduls 

gilt dies entsprechend auch für auswahlpflichtige Lehrveranstaltungen. Verpflichtend zu belegende Module, bei denen eine 
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Auswahlmöglichkeit hinsichtlich der Lehrveranstaltungen besteht, gelten ebenfalls als Wahlpflichtmodule. Ein Wahlpflichtmodul 

gilt mit der Anmeldung (§ 11) zur Modul- oder ersten Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden 

Studienleistung als gewählt. Bestandene Wahlpflichtmodule können durch andere Wahlpflichtmodule desselben 

Wahlpflichtbereichs ersetzt werden. Die ersetzten Wahlpflichtmodule werden dann zu Zusatzleistungen gemäß § 23. Die oder der 

Studierende teilt der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einmalig die abschließende Zusammensetzung der Module des 

Wahlpflichtbereichs mit. Sofern Leistungen aus dem Bachelorangebot gewählt werden können, ist dies nur möglich, soweit die 

Kompetenz/Leistung nicht bereits im Bachelor erbracht wurde. 

3. Wahlmodule: Die Studierenden haben freie Auswahl – in der Regel innerhalb eines definierten Modul- oder 

Lehrveranstaltungskatalogs – und können das Modul bei Nichtbestehen durch ein anderes Modul ersetzen. Ein Wahlmodul gilt 

mit der Anmeldung (§ 11) zur Modul- oder ersten Modulteilprüfung oder der Teilnahme an einer zum Modul gehörenden 

Studienleistung als gewählt. 

(4) Für jedes erfolgreich abgeschlossene Modul werden Leistungspunkte (LP) vergeben, die dem ungefähren Zeitaufwand entsprechen, 

der in der Regel den Studierenden für den Besuch aller Lehrveranstaltungen des Moduls, die Vor- und Nachbereitung des Lehrstoffes, den 

gegebenenfalls erforderlichen Erwerb von Studienleistungen gemäß Absatz 6, die Prüfungsvorbereitung, die Ablegung der Modulprüfung, 

das berufsfeldbezogene Praktikum und der Masterarbeit sowie aller weiteren Leistungen entsteht. Die Maßstäbe für die Zuordnung von 

Leistungspunkten entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). Ein Leistungspunkt (LP) entspricht einer 

Leistung, die einen Arbeitsaufwand (Workload) von etwa 30 Stunden erfordert, wobei pro Semester ein Arbeitsaufwand von 

durchschnittlich 900 Stunden berücksichtigt ist. 

(5) Ein Modul ist erfolgreich abgeschlossen, wenn die dazugehörigen Studien- und Prüfungsleistungen gemäß Anhang 1 bestanden 

wurden. Sofern Studienleistungen für das Bestehen eines Moduls erforderlich sein sollen, muss dies im Anhang 1 kenntlich gemacht 

werden. 

(6) Studienleistungen dienen vornehmlich der individuellen Leistungskontrolle; ihre Benotung geht nicht in die Modulnote ein. 

Studienleistungen können an die regelmäßige und aktive Teilnahme an den Lehrveranstaltungen gekoppelt sein. Eine Studienleistung ist 

erbracht, wenn bei der Leistungsüberprüfung eine mindestens als „bestanden" oder mit „ausreichend" (Note 4,0) bewertete Leistung 

entsprechend § 17 Absatz 1 erzielt wurde. Solche Leistungsüberprüfungen können mehrere Teile umfassen und bestehen vor allem aus 

Klausuren, mündlichen Überprüfungen, Protokollen, Portfolios, Kolloquien, Referaten, praktischen Übungen, Testaten, Exkursionen und 

Hausarbeiten. Das Nähere regelt der Anhang 1; die Details ergeben sich aus dem Modulhandbuch. Sofern dort mehrere alternative Formen 

der Leistungsüberprüfung vorgesehen sind, gibt die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter die jeweilige Art und Dauer der 

Leistungsüberprüfung spätestens zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. Nicht bestandene Studienleistungen sollten zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt werden. 

(7) Leistungspunkte für noch nicht abgeschlossene Module werden nur in begründeten Einzelfällen bescheinigt. Als begründeter Einzelfall 

gilt z.B. der Nachweis zu Zwecken des Transfers oder der Beantragung von Ausbildungsleistungen. Der Leistungsnachweis enthält in 

diesen Fällen mindestens den Namen der oder des teilnehmenden Studierenden, die genaue Bezeichnung der Lehrveranstaltung und des 

Moduls, die Angabe des Semesters, in dem die Lehrveranstaltung durchgeführt wurde, die Zahl der Leistungspunkte und das Ergebnis der 

Leistungsüberprüfung. 

(8) Das Praktikum besteht aus einem Fachpraktikum mit einer Dauer von mindestens 12 Wochen. Das Nähere regelt Anhang 2. 

§ 6 Anerkennung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen 

Kenntnissen und Qualifikationen 

(1) Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in Studiengängen an der Technischen Universität Kaiserslautern oder an anderen 

in- oder ausländischen, staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen erbracht wurden, werden anerkannt, sofern sich die dabei 

erlangten Kompetenzen und Lernergebnisse in Inhalt, Qualifikationsniveau und Profil von demjenigen Studiengang, für den die 

Anerkennung vorgenommen werden soll, nicht wesentlich unterscheiden. Dabei ist eine Gesamtbetrachtung im Hinblick auf die Bedeutung 

der Leistungen für das Erreichen der Ziele des Studiums und den Zweck der Masterprüfung vorzunehmen. Die Beweislast dafür, dass ein 

Antrag die Voraussetzungen für die Anerkennung nicht erfüllt, liegt bei der Technischen Universität Kaiserslautern. Bei der Anerkennung 

von Studien- und Prüfungsleistungen, die außerhalb Deutschlands erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz (KMK) und 

Hochschulrektorenkonferenz (HRK) gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von 

Hochschulkooperationsvereinbarungen zu beachten. Die Anerkennung setzt voraus, dass nach erfolgter Einschreibung noch mindestens 

eine Prüfungsleistung in diesem Masterstudiengang zu erbringen ist. 

(2) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudiengängen und für multimedial gestützte 

Studien- und Prüfungsleistungen gilt Absatz 1 entsprechend. Absatz 1 gilt außerdem für Studien- und Prüfungsleistungen an anderen 

Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien sowie an Fach- und Ingenieurschulen 

und Offiziershochschulen der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. 

(3) Entfällt. 
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(4) Außerhalb des Hochschulbereiches erworbene gleichwertige Kenntnisse und Qualifikationen werden in einem Umfang bis höchstens 

zur Hälfte des Hochschulstudiums auf Antrag angerechnet. 

(5) Beabsichtigt die oder der Studierende ein Auslandsstudium oder ein Studium im Rahmen einer Hochschulkooperation mit 

anschließender Anerkennung von erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen, hat sie oder er vor Beginn des externen 

Studienaufenthaltes über das International Office des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften in der Regel ein Learning Agreement 

abzuschließen. Nach Abschluss des Auslandsaufenthaltes ist der Antrag auf Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

unverzüglich beim Fachbereich Wirtschaftswissenschaften einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- 

und Prüfungsleistungen für bereits an der Technischen Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht 

möglich. 

(6) Leistungen sowie Kenntnisse und Qualifikationen, die den zu erbringenden Leistungen nur in Teilen entsprechen, sollen, soweit 

möglich, anerkannt bzw. angerechnet werden. In einem solchen Fall wird festgelegt, welche ergänzenden Leistungen in welcher Form, 

innerhalb welcher Frist und mit welchen Wiederholungsmöglichkeiten zu erbringen sind (Anerkennungs- bzw. Anrechnungsauflagen). 

(7) Nicht bestandene gleichwertige Prüfungen in einem Studiengang an einer Hochschule in Deutschland werden als Fehlversuche auf 

die zulässige Zahl der Wiederholungsprüfungen angerechnet. Auf Antrag der oder des Studierenden entfällt die Anrechnung nicht 

bestandener gleichwertiger Prüfungen für Wahlpflicht- oder Wahlmodule unter der Voraussetzung, dass ein weiteres Ablegen dieser nicht 

bestandenen Prüfungsleistungen nicht mehr möglich ist. 

(8) Werden Studien- und Prüfungsleistungen anerkannt, werden Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – übernommen und 

in die Berechnung von Zwischennoten und der Gesamtnote einbezogen. Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 

„bestanden” aufgenommen. Im Zeugnis wird eine Kennzeichnung der Anerkennung vorgenommen. 

(9) Die Studierenden haben die für die Anerkennung oder Anrechnung notwendigen Unterlagen unverzüglich vorzulegen. Vor Aufnahme 

des Studiums sind diese zusammen mit dem Einschreibe- oder Zulassungsantrag oder im Antrag auf Studiengangwechsel der Abteilung 

für Studienangelegenheiten vorzulegen. Nach Aufnahme des Studiums sind diese bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten 

einzureichen. Eine nachträgliche Anerkennung oder Substitution von Studien- und Prüfungsleistungen sowie eine nachträgliche 

Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen für bereits an der Technischen 

Universität Kaiserslautern abgelegte Studien- oder Prüfungsleistungen ist nicht möglich. 

(10) Die Anerkennung von Leistungen erfolgt auf Antrag. Die Anrechnung von Fehlversuchen gemäß Absatz 7 erfolgt von Amts wegen. 

(11) Zuständig für die Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen und für die Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs 

erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen ist der Prüfungsausschuss. Er kann die Zuständigkeit an von ihm bestellte Personen 

(Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte) delegieren. 

§ 7 Belange Studierender in besonderen Situationen, Nachteilsausgleich 

(1) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung ist zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ein angemessener 

Nachteilsausgleich zu gewähren. 

(2) Studierenden mit Behinderung oder chronischer Erkrankung kann ein Nachteilsausgleich in Form von zusätzlichen Arbeits- und 

Hilfsmitteln gewährt werden, soweit dies zur Herstellung der Chancengleichheit erforderlich ist. Dies gilt für solche Behinderungen und 

chronischen Erkrankungen, die außerhalb der durch die jeweilige Prüfung zu ermittelnden Fähigkeiten liegen und das Prüfungsergebnis 

negativ beeinflussen können. Konstitutionelle oder sonst auf unabsehbare Zeit andauernde Leiden sowie in der Persönlichkeit des 

Prüflings verwurzelte Anlagen und Besonderheiten bleiben außer Betracht, soweit sie sich auf die durch die Prüfung festzustellende 

Leistungsfähigkeit beziehen. Zur Herstellung der Chancengleichheit können beispielsweise Bearbeitungszeiträume in angemessenem 

Umfang verlängert oder die Ablegung der Prüfung in einer anderen Form genehmigt werden. Die Behinderung oder chronische Erkrankung 

ist glaubhaft zu machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch die Vorlage eines ärztlichen Attestes. Der Antrag auf Nachteilsausgleich ist 

schriftlich bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Der Antrag wird an den Prüfungsausschuss weitergeleitet. Dieser 

entscheidet über den Antrag. Der Antrag sollte spätestens mit der Anmeldung zur Prüfung gestellt werden. 

(3) Studierende, die ein Kind überwiegend allein versorgen oder pflegebedürftige Angehörige betreuen, können auf Antrag vom 

Erfordernis des regelmäßigen Besuches von Lehrveranstaltungen befreit werden. Voraussetzung für die Befreiung ist die Erbringung einer 

dem Workload der Fehlzeiten entsprechenden angemessenen zusätzlichen Studienleistung im Selbststudium. Diese wird von der 

Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstaltungsleiter im Einvernehmen mit der oder dem Studierenden festgesetzt. Erfolgt keine Einigung, 

entscheidet der Prüfungsausschuss. 

§ 8 Prüfungsausschuss 

(1) Für die Organisation der Prüfungen setzt der Fachbereichsrat einen Prüfungsausschuss ein und bestellt dessen Mitglieder. Der 

Prüfungsausschuss nimmt die ihm durch diese Prüfungsordnung übertragenen Aufgaben und Zuständigkeiten wahr. Der 

Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Prüfungsverfahrens. Er bezieht Stellung zu Widersprüchen gegen in Prüfungsverfahren getroffene Entscheidungen. Er 
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berichtet dem Fachbereichsrat regelmäßig über die Entwicklung der Studien- und der Prüfungszeiten, einschließlich der tatsächlichen 

Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit sowie über die Verteilung der Modulnoten und der Gesamtnoten. Der Prüfungsausschuss gibt 

darüber hinaus dem zuständigen Fachausschuss für Studium und Lehre Anregungen und Hinweise zu Änderungen des Masterstudiengangs 

und den damit verbundenen Änderungen des Modulhandbuches und der Prüfungsordnung. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören sieben Mitglieder an. Es sind dies die oder der Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende, 

beides Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, zwei weitere Mitglieder aus der Gruppe der 

Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer sowie je ein Mitglied aus den Gruppen der Studierenden, der akademischen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und der nichtwissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein 

Jahr, die der übrigen Mitglieder drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit bestellt. Der Prüfungsausschuss bestellt weiterhin im Benehmen mit dem für 

die Fachrichtungen jeweils zuständigen Fachbereichsrat je ein beratendes Mitglied.  

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind 

sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses finden mindestens einmal pro Semester statt und sind nicht öffentlich. Der Prüfungsausschuss 

ist nur dann beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend sind. Soweit die Prüfungsordnung keine andere Regelung 

vorsieht, entscheidet der Prüfungsausschuss mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden 

den Ausschlag. 

(5) Mit Einverständnis der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses haben die Mitglieder des Prüfungsausschusses das Recht, 

Prüfungsleistungen beizuwohnen. Dieses Recht erstreckt sich auch auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(6) Das Prüfungsverfahren ist vom betreuenden Fachbereich in Zusammenarbeit mit dem Prüfungsausschuss und dem Prüfungsamt zu 

organisieren. Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen und Prüfer, sofern diese gemäß § 9 Absatz 1 einer Bestellung bedürfen, und 

setzt in Absprache mit diesen die jeweiligen Prüfungstermine fest. Die Namen der Prüferinnen oder Prüfer sowie die Prüfungstermine 

werden der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig mitgeteilt. 

(7) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses, die die Nichtzulassung zu Prüfungen, Anerkennung von Studien- und 

Prüfungsleistungen, Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Qualifikationen oder das Feststellen 

des endgültigen Nichtbestehens betreffen, sind den betroffenen Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(8) Der Prüfungsausschuss kann die Erledigung einzelner Aufgaben mit deren oder dessen Einverständnis auf die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden oder auf andere seiner Mitglieder übertragen oder im Umlaufverfahren durchführen. Für Fragen der Anerkennung von 

Studien- und Prüfungsleistungen sowie der Anrechnung von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und 

Qualifikationen kann er Anerkennungs- und Anrechnungsbeauftragte bestellen, die nicht Mitglied des Prüfungsausschusses sein müssen. 

Der Prüfungsausschuss wird bei der Erledigung seiner Aufgaben vom Prüfungsamt unterstützt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten können an den Sitzungen des Prüfungsausschusses beratend teilnehmen. 

§ 9 Prüferinnen und Prüfer 

(1) Prüfungen werden von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern abgenommen. Zu Prüferinnen oder Prüfern können darüber 

hinaus bestellt werden: Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Vertretungsprofessorinnen und Vertretungsprofessoren, 

Gastprofessorinnen und Gastprofessoren, Habilitierte, Juniorprofessorinnen und Juniorprofessoren nach Ablauf ihrer Amtszeit, 

außerplanmäßige Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben 

gemäß § 57 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 4 HochSchG, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie Lehrbeauftragte. Auf Vorschlag des 

Fachbereichsrats können außerdem Honorarprofessorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen 

zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Zu Prüferinnen oder Prüfern können auch Lehrende ausländischer Hochschulen, die eine 

dem Personenkreis der Sätze 1 bis 3 gleichwertige Qualifikation besitzen, sowie Nachwuchsgruppenleiterinnen und 

Nachwuchsgruppenleiter, die durch ein hochschulübergreifendes Förderprogramm, das ein Ausschreibungs- und Begutachtungsverfahren 

vorsieht, gefördert werden, bestellt werden. 

(2) Die Prüferinnen und Prüfer müssen mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die 

Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) In Studiengängen, in denen Kooperationsvereinbarungen mit auswärtigen Hochschulen bestehen, können auch die 

Prüfungsberechtigten der daran beteiligten auswärtigen Hochschulen zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden. Dabei gelten die 

Absätze 2 und 3 entsprechend. 
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§ 10 Beisitzerinnen und Beisitzer, Aufsichtsführende 

(1) Die Prüferin oder der Prüfer bestellt die Beisitzerinnen oder Beisitzer. Die Beisitzerinnen und Beisitzer müssen mindestens die durch 

die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Sie führen die Niederschrift bei mündlichen und praktischen 

Prüfungen. Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der 

Fortsetzung der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

(2) Die Prüferinnen oder Prüfer bestellen die Aufsichtsführenden. Diese führen die Aufsicht bei schriftlichen und praktischen Prüfungen. 

Sie sind im Benehmen mit der Prüferin oder dem Prüfer berechtigt, Studierende bei Störungen während einer Prüfung von der Fortsetzung 

der Prüfung auszuschließen. Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist zu wahren. § 9 Absatz 3 und 4 gelten entsprechend. 

Abschnitt II: Durchführung der Masterprüfung 

§ 11 An-, Abmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung ist spätestens mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung bzw. zur ersten 

Modulteilprüfung zu stellen. Mit der Zulassung zur Masterprüfung wird das Prüfungsrechtsverhältnis begründet. 

(2) Zu Modulprüfungen und Modulteilprüfungen sowie zu ihren Wiederholungen (§ 18) ist eine Anmeldung verpflichtend erforderlich. 

Die Anmeldung zu den Modulprüfungen und zur Masterarbeit ist in geeigneter Form an den Prüfungsausschuss zu richten und bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten einzureichen. Für die Masterarbeit gilt § 16. Die Anmeldung sollte über das Campus Management 

System erfolgen, sofern die Hochschule diese Möglichkeit zur Verfügung gestellt hat. Die Anmeldung hat für jedes Semester innerhalb 

der von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten bekannt gegebenen Form und Frist zu erfolgen. In besonders begründeten 

Ausnahmefällen kann auf Antrag an den Prüfungsausschuss eine Ausnahme von dieser Frist gestattet werden; eine Ausnahme ist dann 

möglich, wenn die oder der Studierende Gründe gegenüber dem Prüfungsausschuss geltend macht, die nicht in ihrer oder seiner Person 

liegen, die sie oder er nicht verursacht oder verschuldet hat und die es ihr oder ihm unmöglich machten, die Frist einzuhalten. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterprüfung sind folgende Unterlagen beizufügen, sofern sie nicht bereits mit dem Antrag auf 

Zulassung zum Studium vorgelegt wurden: 

1. eine Erklärung darüber, ob die oder der Studierende bereits in einem Studiengang an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Prüfung endgültig nicht bestanden hat (zumeist sog. Unbedenklichkeitsbescheinigung) und ob sie oder er sich 

in einem nicht abgeschlossenen Prüfungsverfahren an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder im Ausland 

befindet und 

2. einen vollständigen Nachweis darüber, ob und ggf. wie oft die oder der Studierende bereits Prüfungen an einer Hochschule in der 

Bundesrepublik Deutschland nicht bestanden hat. 

In der Erklärung gemäß Nummer 1 hat die oder der Studierende zu versichern, dass sie oder er im Falle eines gleichzeitigen Studiums 

eines weiteren Studiengangs der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten den Beginn und Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie das 

Nichtbestehen von Prüfungen aus dem anderen Studiengang unverzüglich schriftlich mitteilt. 

(4) Die oder der Studierende kann zu Modul- oder Modulteilprüfungen nur zugelassen werden, wenn sie oder er in dem Semester, in dem 

die Prüfung abgelegt werden soll, in dem gewählten Studiengang an der Technischen Universität Kaiserslautern grundsätzlich 

immatrikuliert und daneben 

1. nicht beurlaubt ist, 

2. sich ordnungsgemäß angemeldet hat, 

3. an einer Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland nicht bereits in dem gewählten Studiengang eine nach der 

Prüfungsordnung erforderliche Prüfung endgültig nicht bestanden hat sowie an einer Hochschule in der Bundesrepublik 

Deutschland nicht bereits in einem anderen Studiengang eine gleichwertige Prüfung endgültig nicht bestanden hat und 

4. über die in dieser Prüfungsordnung gemäß Anhang 1 festgelegten fachlichen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung 

verfügt. 

Sofern die Zulassungsvoraussetzungen vorliegen, ist die oder der Studierende mit der Anmeldung für die Prüfung zugelassen. Sollte ein 

noch nicht abgeschlossenes Prüfungsverfahren aus einem anderen Studiengang maßgeblichen Einfluss auf die Voraussetzungen nach 

Satz 1 haben, so erfolgt die Zulassung unter Vorbehalt. 

(5) Kann die oder der Studierende die Zulassungsvoraussetzungen gem. Absatz 4 Nr. 4 vor der Modul- oder Modulteilprüfung nicht 

nachweisen und liegt der Nachweis außerhalb des Einflussbereichs der oder des Studierenden, erfolgt eine Zulassung unter Vorbehalt. 

Das Ergebnis der Modul- oder Modulteilprüfung wird erst bei der positiven Feststellung der fehlenden Zulassungsvoraussetzung 

verbindlich. 

(6) Die Zulassung zu einer Modul- oder Modulteilprüfung wird abgelehnt, wenn 
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1. die Voraussetzungen des Absatzes 4 nicht vorliegen, 

2. die Anmeldung zur Prüfung nicht fristgemäß erfolgt ist, 

3. die Unterlagen gemäß Absatz 3 und 5 unvollständig sind oder 

4. die Wiederholung einer Prüfung nicht mehr zulässig ist. 

Wird die oder der Studierende nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur Modul- oder Modulteil-prüfung nicht zugelassen, wird ihr oder ihm 

diese Entscheidung in geeigneter Form mitgeteilt. Nimmt die oder der Studierende in dem Wissen, dass die Zulassung zu einer Prüfung 

nicht gegeben ist, an einer Prüfung teil, so gilt diese Prüfung als nicht unternommen. 

(7) Entfällt. 

(8) Die oder der Studierende ist verpflichtet, sich über die Prüfungstermine zu informieren. Die Termine der einzelnen Prüfungen werden 

von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig und in geeigneter Form bekannt gegeben. Bei mündlichen Prüfungen können 

die Termine von der Prüferin oder dem Prüfer bekannt gegeben werden. 

(9) Eine Abmeldung von einer Prüfung ohne Angabe von Gründen hat, unbeschadet der Regelungen des § 19 Absatz 1 und 2, von der 

oder dem Studierenden innerhalb einer Frist von einer Woche (Abmeldefrist) vor dem Prüfungstermin gegenüber der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten persönlich, schriftlich oder über das Campus Management System zu erfolgen. Bei schriftlicher Mitteilung ist 

das Datum des Poststempels maßgebend. 

(10) Nach Ablauf der Abmeldefrist ist ein Rücktritt von der Prüfung nur noch in besonders begründeten Einzelfällen, nach näherer Regelung 

in § 19 Absatz 1 und 2, möglich. 

(11) Entfällt. 

(12) Das Erbringen bestimmter Mindestleistungen in angemessenen Fristen bildet die Grundlage für eine ordnungsgemäße Fortführung 

des Studiums. Eine Prüfung gilt als erstmals nicht bestanden, wenn die nach dieser Ordnung festgesetzte Meldefrist um mindestens zwei 

Semester versäumt wird. Für die Wiederholung dieser mit „nicht bestanden“ oder mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) bewerteten Prüfung 

gilt § 18.  

(13) Als Meldefrist im Sinne von § 26 Absatz 2 Satz 1 Nummer 8 HochSchG für die Masterarbeit wird das Ende des sechsten 

Fachsemesters festgelegt. Falls die erstmalige Ausgabe bis zum Ende des achten Fachsemesters nicht erfolgt ist oder als nicht erfolgt gilt, 

gilt die Masterarbeit als erstmals nicht bestanden.  

§ 12 Modulprüfungen 

(1) Die Modulprüfungen werden studienbegleitend erbracht; sie schließen das jeweilige Modul in der Regel ab. Durch die Modulprüfung 

soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er die angestrebten Lernergebnisse erreicht hat. Gegenstand der Modulprüfungen 

sind grundsätzlich die Lernziele und Inhalte der Lehrveranstaltungen des jeweiligen Moduls. 

(2) Die Modulprüfungen werden auf die folgenden Arten abgelegt: mündliche Prüfungen gemäß § 13, schriftliche Prüfungen gemäß § 14 

oder Prüfungen gemäß § 15. Andere als die in den §§ 13 bis 15 genannten Prüfungsformen sind nach Maßgabe des Anhang 1 zulässig, 

die Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sind entsprechend anzuwenden. 

(3) Eine Modulprüfung besteht in der Regel aus einer Prüfungsleistung. Im begründeten Ausnahmefall kann eine Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen bestehen (Modulteilprüfung). Modul- und Modulteilprüfungen können aus Teilleistungen bestehen. Für 

Modulteilprüfungen und Teilleistungen gelten die Bestimmungen gemäß §§ 13 bis 15 entsprechend. Teilleistungen können über mehrere 

Termine innerhalb eines Prüfungszeitraumes aufgeteilt werden. Die Anzahl, Art, Form und Gegenstände der Modul-, Modulteilprüfung und 

Teilleistungen sowie die Voraussetzungen für die Teilnahme an diesen sind im Anhang 1 näher geregelt. Die Bewertung von 

Prüfungsleistungen und die Bildung der Modulnote erfolgt gemäß § 17. 

(4) Sofern Studienleistungen in einem Modul zu erbringen sind, kann deren Bestehen bei entsprechender Regelung im Anhang 1 

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung sein. Eine Zulassung unter Vorbehalt gemäß § 11 Absatz 4 bleibt davon unberührt. 

Das Modul ist erst dann bestanden, wenn sämtliche in dem Modul zu erbringenden Studienleistungen sowie die Modulprüfung erfolgreich 

bestanden sind. 

(5) Der Prüfungszeitraum für das Wintersemester ist in der Regel vom 16. November des Jahres bis 15. Mai des Folgejahres, für das 

Sommersemester in der Regel vom 16. Mai bis 15. November des Jahres. Prüfungen sollen in der Regel in der vorlesungsfreien Zeit 

durchgeführt werden. Bei jährlich oder einmalig stattfindenden Modulprüfungen kann die Wiederholungsprüfung im selben 

Prüfungszeitraum erfolgen. Hierbei ist ausreichend Zeit zur Prüfungsvorbereitung vorzusehen. Bei Prüfungen, die noch vor dem jeweiligen 

Prüfungszeitraum durchgeführt werden, werden der An- und Abmeldezeitraum von der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten rechtzeitig 

bekannt gegeben.   
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(6) Für Module aus anderen Studiengängen (Importmodule) gelten in der Regel die Prüfungsmodalitäten des Studiengangs, dem das 

Importmodul zugehört. Bei der Vergabe von Leistungspunkten können abweichende Regelungen vorgesehen werden, soweit sie 

studiengangsbedingt durch unterschiedliche Zielsetzungen oder Voraussetzungen begründet sind. Näheres regelt der Anhang 1. 

(7) Unverzüglich nach Abschluss der Bewertung der Prüfungsleistungen teilt die Prüferin oder der Prüfer der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten für alle ordnungsgemäß angemeldeten Studierenden das Ergebnis der Prüfungsleistungen mit. 

§ 13 Mündliche Prüfungen 

(1) Unter einer mündlichen Prüfung ist die mündliche Bearbeitung einer oder mehrerer den Lernzielen entsprechenden Fragen und 

Aufgabenstellungen durch die oder den Studierenden zu verstehen. 

(2) Mündliche Prüfungen werden von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern (Kollegialprüfung) gemäß § 9 oder von einer Prüferin 

oder einem Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers gemäß § 10 abgenommen. 

(3) Mündliche Prüfungen können als Einzelprüfung oder als Gruppenprüfung mit höchstens vier Studierenden durchgeführt werden und 

dauern mindestens 15 und höchstens 30 Minuten pro Studierende oder Studierendem. Ergibt sich aus den Prüfungsfragen die 

Notwendigkeit, graphische oder rechnerische Darstellungen einzubeziehen, so sind diese Teil der mündlichen Prüfung. 

(4) Die Bewertung einer mündlichen Prüfungsleistung erfolgt durch die Prüferinnen oder Prüfer. Sie erfolgt ggf. nach Anhörung der 

Beisitzerin oder des Beisitzers. Bei einer Bewertung durch mehrere Prüferinnen oder Prüfer einigen sich diese auf eine Note. Das Ergebnis 

wird der oder dem Studierenden im Anschluss an die mündliche Prüfung bekannt gegeben, es sei denn die Zulassung zur Prüfung erfolgte 

unter Vorbehalt. Bei Nichtbestehen sind der oder dem Studierenden die Gründe zu eröffnen. Die zweite Wiederholung einer mündlichen 

Prüfung wird von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). 

(5) Über den Verlauf jeder mündlichen Prüfung wird eine Niederschrift angefertigt. In dieser sind die Namen der Prüferinnen und Prüfer, 

der Beisitzerin oder des Beisitzers und der oder des Studierenden sowie die Bezeichnung des zugehörigen Moduls aufzunehmen. 

Außerdem hat die Niederschrift den Beginn und das Ende, die wesentlichen Gegenstände und das Ergebnis der Prüfung zu enthalten. Die 

Niederschrift wird von den Prüferinnen und Prüfern und, sofern eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilgenommen hat, von dieser oder 

diesem unterschrieben. Sie ist unverzüglich nach Abschluss der Prüfung der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zuzuleiten. 

(6) Studierende, die sich in einem späteren Prüfungszeitraum derselben Prüfung unterziehen wollen, können auf Antrag als Zuhörerinnen 

oder Zuhörer zugelassen werden, sofern die oder der zu prüfende Studierende bei der Anmeldung zur Prüfung nicht widerspricht. Die 

Prüferinnen und Prüfer entscheiden über solche Anträge, die drei Wochen vor der mündlichen Prüfung bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden müssen, nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Plätze. Ist die ordnungsgemäße 

Durchführung der Prüfung gefährdet, kann auch noch während der Prüfung der Ausschluss der Zuhörerinnen und Zuhörer erfolgen. Die 

Zulassung zum Besuch der Prüfung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

(7) Auf Antrag der oder des Studierenden kann die Gleichstellungsbeauftragte der Technischen Universität Kaiserslautern oder die 

Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Auf Antrag Studierender mit Behinderung oder 

chronischer Erkrankung kann die oder der Beauftragte nach § 72 Absatz 4 HochSchG an mündlichen Prüfungen teilnehmen. Die Teilnahme 

erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 14 Schriftliche Prüfungen 

(1) Unter einer schriftlichen Prüfung ist die schriftliche Bearbeitung einer oder mehrerer von den Prüferinnen und Prüfern gestellten 

Aufgaben zu verstehen. Schriftliche Prüfungsleistungen werden in Form von Klausuren (Absatz 4), Hausarbeiten (Absatz 5), Portfolios 

(Absatz 6), multimedial gestützten Prüfungsaufgaben (Absatz 7), digitalen Open Book Klausuren oder Take Home Exams (Absatz 10) oder 

als andere schriftliche Prüfungsformen abgelegt. Hilfsmittel können dabei zugelassen werden. 

(2) Die Liste der Hilfsmittel wird von den Prüferinnen und Prüfern festgelegt und spätestens vierzehn Tage vor dem Prüfungstermin in 

geeigneter Weise bekannt gegeben. 

(3) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel von einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Kann die oder der Studierende die 

Prüfung im Falle des Nichtbestehens nicht mehr wiederholen, ist die Prüfungsleistung, außer Klausuren, durch eine zweite Prüferin oder 

einen zweiten Prüfer zu bewerten (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen oder Prüfer einigen sich auf eine Note gemäß § 17 Absatz 1. Die 

Dauer des Bewertungsverfahrens, einschließlich der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse, soll in der Regel vier Wochen nicht 

überschreiten. Eine Wiederholungsprüfung im selben Prüfungszeitraum kann frühestens zwei Wochen nach Bekanntgabe der 

Prüfungsergebnisse stattfinden. 

(4) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer Klausur sind eine oder mehrere von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben 

unter Aufsicht zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit beträgt mindestens eine und höchstens vier Stunden. Das Nähere regelt der Anhang 1.  

(5) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form einer Hausarbeit ist die schriftliche Bearbeitung eines von den Prüferinnen und Prüfern 

gestellten Themas mit den geläufigen Methoden des Faches in begrenzter Zeit zu verstehen. Das Thema sollte so gewählt werden, dass 

der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas der im Modul vorgesehenen studentischen Arbeitsbelastung im Sinne von 
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§ 5 Absatz 4 entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. Die Prüferinnen oder Prüfer machen die Ausgabe der Hausarbeit aktenkundig 

und teilen dies, neben der Abgabefrist, der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten mit. Eine Hausarbeit kann mit Zustimmung der 

Prüferinnen und Prüfer auch als Gruppenarbeit durchgeführt werden. In diesem Fall muss der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag 

der einzelnen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle 

Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein. 

(6) Unter einer schriftlichen Prüfung in Form eines Portfolios ist das selbstständige Verfassen, Auswählen, Zusammenstellen und 

Begründen der Auswahl einer begrenzten Zahl von schriftlichen Dokumenten über die Themen eines Moduls und in den entsprechenden 

Lehrveranstaltungen hergestellten Produkten zu verstehen. Ein Portfolio besteht aus einer Einleitung, einer Sammlung von Dokumenten 

und einer Reflexion. Die Abgabe des Portfolios in digitaler Form ist mit Zustimmung der Prüferinnen und Prüfer zulässig. Das Thema sollte 

so gewählt werden, dass der zeitliche Gesamtaufwand für die Bearbeitung des Themas einer studentischen Arbeitsbelastung (im Sinne 

von § 5 Absatz 4) von insgesamt zwei bis vier Wochen (Vollzeit) entspricht, das Nähere regelt der Anhang 1. 

(7) Schriftliche Prüfungen in Form von multimedial gestützten Prüfungsaufgaben („e-Prüfungen“) werden in der Regel von zwei 

Prüferinnen und Prüfern erarbeitet. Sie bestehen aus Freitextaufgaben, Lückentexten und Zuordnungsaufgaben. Vor der Durchführung 

multimedial gestützter Prüfungsleistungen ist sicherzustellen, dass die elektronischen Daten eindeutig identifiziert sowie 

unverwechselbar und dauerhaft den Studierenden zugeordnet werden können. Die Prüfung ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen 

Person (Protokollführerin oder -führer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die 

Namen der Protokollführerin oder des Protokollführers sowie der Studierenden, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere 

Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Studierenden ist gemäß den Bestimmungen des § 24 die Möglichkeit der Einsichtnahme in die 

multimedial gestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich einer 

Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind zu archivieren. 

(8) Entfällt. 

(9) Entfällt. 

(10) Im Falle einer schriftlichen Prüfung in Form einer digitalen Open Book Klausur oder eines Take Home Exams sind eine oder mehrere 

von den Prüferinnen und Prüfern gestellte Aufgaben ex-situ zu bearbeiten. Die Bearbeitungszeit einer digitalen Open Book Klausur beträgt 

mindestens eine und höchstens vier Stunden. Zusätzlich ist eine mindestens zwanzigminütige Zeit zum Hochladen der Prüfungsleistung 

zu berücksichtigen. Bei einem Take Home Exam beträgt die Bearbeitungszeit sechs bis 48 Stunden als Ersatz für eine zweistündige Klausur, 

somit maximal 96 Stunden als Ersatz für eine vierstündige Klausur.  

§ 15 Praktische und weitere Prüfungen, Seminararbeit, Forschungsprojekt 

(1) Praktische Prüfungen können insbesondere in Form von laborpraktischen Prüfungen abgenommen werden. Die Zulassung zu 

praktischen Prüfungen kann von der Teilnahme an Sicherheitsbelehrungen abhängig gemacht werden. Praktische Prüfungen können nur 

einmal wiederholt werden. 

(2) Praktische Prüfungen finden als Einzel- oder Gruppenprüfung statt. Im Fall einer Gruppenprüfung muss der als Prüfungsleistung zu 

bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden aufgrund objektiver Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und 

für sich bewertbar sein. Über Hilfsmittel, die benutzt werden dürfen, entscheiden die Prüferinnen und Prüfer und geben dies in geeigneter 

Weise bekannt. 

(3) Laborpraktische Prüfungen in Form von Laborpraktika sind, sofern in dieser Ordnung nicht anders geregelt, experimentelle Arbeiten in 

Form von selbstständigen oder unter Anleitung durchgeführten, protokollierten und fachspezifischen Experimenten, die nach didaktischer 

und methodischer Anleitung Studium und Praxis verbinden sowie grundlegende Verfahren und Arbeitsweisen des Faches vermitteln.  

1. Durch die Laborpraktika in der Studienrichtung Chemie soll insbesondere festgestellt werden, ob die oder der Studierende die in 

der entsprechenden Lehrveranstaltung vermittelten Kompetenzen in chemischen Versuchen umsetzen kann. Die Versuche eines 

Laborpraktikums werden mit Punkten bewertet und gehen in die Bewertung ein. Die Note eines Laborpraktikums errechnet sich 

aus der Prozentsumme erreichter im Vergleich zu den möglichen Punkten anhand folgender Skala (kaufmännisch auf ganzzahlige 

Prozentzahlen gerundet):  

ab 90%     1,0 

von 85 bis 89%   1,3 

von 80 bis 84%   1,7 

von 75 bis 79%   2,0 

von 70 bis 74%   2,3 

von 65 bis 69%   2,7 

von 60 bis 64%   3,0 

von 55 bis 59%   3,3 

von 50 bis 54%   3,7 
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von 45 bis 49%   4,0 

unter 45 %    5,0. 

2. Die Laborpraktika in der Studienrichtung Informatik bestehen aus der Entwicklung eines Informatiksystems durch ein 

studentisches Projektteam. Bewertet werden das erarbeitete Ergebnis und dessen Präsentation. Die Prüferin oder der Prüfer kann 

darüber hinaus auch Meilensteine, Programmdokumentationen, eine Mindestanwesenheit und Kurztests verlangen. Die 

Bewertungskriterien und deren Gewichtung sowie die Unterteilung in Gruppen- und Einzelleistungen sind zum 

Veranstaltungsbeginn bekannt zu geben. 

(4) Entfällt. 

(5) Die Ermittlung der Leistung bei laborpraktischen Prüfungen erfolgt (studienbegleitend) anhand von der Veranstaltungsleiterin oder 

dem Veranstaltungsleiter zu Veranstaltungsbeginn bekannt zu machender Kriterien. Laborpraktische Prüfungen werden in der Regel von 

einer Prüferin oder einem Prüfer bewertet. Die Prüfungsleistungen können auch von Praktikumsassistentinnen oder Praktikumsassistenten 

abgenommen werden, sofern diese über die entsprechende Qualifizierung gemäß § 9 verfügen. Die erbrachten Leistungen werden 

protokolliert und die Prüfungsergebnisse in geeigneter Weise bekannt gemacht. 

(6) Seminare dienen der exemplarischen Einarbeitung in Theorien und Methoden der Wirtschafts- und Rechtswissenschaften anhand 

überschaubarer Themenbereiche. Sie setzen in der Regel eine aktive Mitarbeit der oder des Studierenden an der Erarbeitung eines 

Themengebietes – häufig in Form von Referaten über ein Teilbereich des Themengebietes – voraus. In Seminaren werden zugleich die 

Aufarbeitung, das schriftliche Referieren und der mündliche Vortrag wirtschafts- und rechtswissenschaftlicher Fragestellungen geübt. Die 

Anzahl an Studierenden pro Seminar soll nicht mehr als 26 betragen. Eine Seminarleistung besteht mindestens aus einer schriftlichen 

Hausarbeit gemäß § 14 Absatz 5 mit einem in der Regel 30-60 minütigen Vortrag und der Beteiligung an der Diskussion während der 

Seminarveranstaltung. Im Falle einer Gruppenarbeit gilt § 16 Absatz 7 entsprechend. Die Bewertung erfolgt gemäß § 17 Absatz 1.  

(6a) Das Forschungsprojekt ist eine studienbegleitende Lehrveranstaltungsform, die in besonderem Maße die selbstständige und 

koordinierte Arbeit an zusammenhängenden Themen bzw. Problemzusammenhängen entsprechend des gewählten Studiengangs aus dem 

Bereich der Wirtschaftswissenschaften, oder der technischen Studienrichtung, einzeln oder auch als Gruppenarbeit (i.d.R. bis maximal vier 

Studierende) ermöglicht. Ein Forschungsprojekt sollte die Laufzeit von zwei Semestern nicht überschreiten. Auf Antrag kann ein 

interdisziplinäres Forschungsprojekt genehmigt werden. Über die Zulassung und fachliche Einordnung des Forschungsprojekts 

entscheidet der Prüfungsausschuss im Rahmen der Antragstellung. Die Anmeldung zum Forschungsprojekt wird von der Prüferin oder 

dem Prüfer nach § 9 um das Thema des Forschungsprojekts und den Tag der Ausgabe ergänzt, unterschrieben und unverzüglich der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(7) Die letzte Wiederholung einer praktischen Prüfung, einer Seminararbeit oder eines Forschungsprojekts wird von zwei Prüferinnen oder 

Prüfern abgenommen und bewertet (Zwei-Prüfer-Prinzip). Die Prüferinnen und Prüfer einigen sich auf eine Note. Das Ergebnis der 

praktischen Prüfung ist der oder dem Studierenden im Anschluss an die Prüfung bekannt zu geben. 

(8) Prüfungsleistungen können auch als Teilleistung in Form von Vortrag, Referat, Präsentation o.ä. abgenommen werden. Die Bewertung 

erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer. § 13 Absatz 4 gilt entsprechend. 

§ 16 Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Das Modul Masterarbeit gliedert sich in eine schriftliche Prüfungsleistung (Masterarbeit) und eine mündliche Prüfungsleistung 

(Kolloquium). Die schriftliche Prüfungsleistung wird studienbegleitend erbracht. Sie soll zeigen, dass die oder der Studierende in der Lage 

ist, eine Aufgabenstellung mit den geläufigen Methoden des Faches innerhalb einer vorgegebenen Frist selbstständig zu bearbeiten und 

schriftlich darzustellen. Das Kolloquium kann a) begleitend zur Phase der Masterarbeit oder im Anschluss an die Abgabe in Seminarform 

oder b) als Verteidigung vor den Betreuerinnen oder Betreuern stattfinden. In dem Kolloquium werden die Zwischenergebnisse bzw. 

Ergebnisse vorgestellt und diskutiert. Sinn und Zweck des Kolloquiums ist es, festzustellen, ob die oder der Studierende auf kritische 

Fragen zur verfassten Arbeit sinnvoll antworten kann.  

(2) Die Masterarbeit wird von Hochschullehrerinnen oder Hochschullehrern des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften ausgegeben und 

betreut (Betreuerin oder Betreuer) und muss im Bereich der Wirtschaftswissenschaften absolviert werden. Zu Betreuerinnen oder 

Betreuern können durch den Prüfungsausschuss zudem Prüferinnen oder Prüfer gemäß § 9 bestellt werden, mit der Maßgabe, dass sie in 

dem von der oder dem Studierenden gewählten Themengebiet wissenschaftlich tätig sein müssen. Findet die oder der Studierende keine 

Betreuerin und keinen Betreuer, sorgt der Prüfungsausschuss auf Antrag der oder des Studierenden für eine Betreuerin oder einen 

Betreuer. Der entsprechende Antrag muss spätestens einen Monat vor Ablauf der in § 11 Absatz 13 genannten Frist erfolgen und gilt als 

Anmeldung im Sinne von § 11. 

(3) Zur Masterarbeit kann, unbeschadet der Regelung des § 11 Absatz 13, nur zugelassen werden, wer mindestens 60 LP erworben hat. 

(4) Vor der Ausgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende der Betreuerin oder dem Betreuer eine von der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten ausgestellte Bescheinigung vorzulegen, dass die Voraussetzungen gemäß Absatz 3 erfüllt sind. Die 



Nr. 4/ Seite 247 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 247 

 

 

247/270 

 

Bescheinigung wird von der Betreuerin oder dem Betreuer um das Thema der Masterarbeit und den Tag der Ausgabe ergänzt, 

unterschrieben und unverzüglich der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zugeleitet. 

(5) Der Zeitraum von der Ausgabe des Themas an die Studierende oder den Studierenden bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt 

sechs Monate. Thema, Aufgabenstellung und Umfang der Masterarbeit und die Vorbereitungszeit für das Kolloquium sind von der 

Betreuerin oder dem Betreuer so zu begrenzen, dass der Workload für die oder den Studierenden von 750 Stunden innerhalb des 

Bearbeitungszeitraumes erbracht werden kann. Für das Thema der Masterarbeit hat die oder der Studierende ein Vorschlagsrecht. In 

besonderen Fällen kann der Bearbeitungszeitraum auf schriftlichen Antrag der oder des Studierenden durch die Vorsitzende oder den 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers um bis zu zwei Monate verlängert werden, bei 

empirischen Arbeiten um eine zur Datenerhebung angemessene Zeit. Der Antrag soll spätestens zwei Wochen vor Ende der 

Bearbeitungsfrist der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten eingereicht werden. Die Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers soll 

dem Antrag beiliegen. 

(6) Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. In 

diesem Fall gilt die Masterarbeit als nicht unternommen. Die oder der Studierende hat innerhalb von vier Wochen nach Rückgabe des 

Themas die Ausgabe eines neuen Themas zu beantragen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, dass zeitnah ein 

neues Thema ausgegeben wird. 

(7) Die Masterarbeit kann mit Zustimmung der Betreuerin oder des Betreuers auch in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. Der 

als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag der einzelnen Studierenden muss aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder 

anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar sein und den Anforderungen 

nach Absatz 1 entsprechen. 

(8) Die Masterarbeit kann in deutscher oder in englischer Sprache angefertigt werden, der Titel ist in deutscher und englischer Sprache 

anzugeben.  

(9) Die Masterarbeit darf mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in einer Einrichtung außerhalb der beteiligten Fachbereiche 

durchgeführt werden. Voraussetzung ist, dass sie dort, in Kooperation mit einem betreuungsberechtigten Mitglied der beteiligten 

Fachbereiche, von einer Person betreut wird, die mindestens die Qualifikation einer Betreuerin oder eines Betreuers gemäß Absatz 2 hat. 

(10) Die oder der Studierende hat die Masterarbeit fristgemäß bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten in zweifacher Ausfertigung 

in gedruckter und gebundener Form sowie in geeigneter elektronischer Form (§ 19 Absatz 6) einzureichen. Der Abgabezeitpunkt ist 

aktenkundig zu machen. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die oder der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie ihre oder er seine 

Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit selbständig verfasst und keine 

anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Wird die Masterarbeit nach Absatz 5 

nicht fristgerecht oder nicht in der Form gemäß Satz 1 abgegeben, wird sie mit „nicht ausreichend" (Note 5,0) bewertet. 

(11) Die Masterarbeit wird von der Betreuerin oder dem Betreuer (Erstgutachterin oder Erstgutachter) und in der Regel einer zweiten 

Prüferin oder einem zweiten Prüfer (Zweitgutachterin oder Zweitgutachter) gemäß § 17 Absatz 1 Satz 2 bewertet. Der Prüfungsausschuss 

bestellt die Zweitgutachterin oder den Zweitgutachter. Mindestens eine der Gutachterinnen oder einer der Gutachter soll 

Hochschullehrerin oder Hochschullehrer am zuständigen Fachbereich der Technischen Universität Kaiserslautern sein. 

(12) Bei gleicher Bewertung durch die Gutachterinnen oder Gutachter ist dies die Note der Masterarbeit. Differieren die Bewertungen, 

sind aber gleich oder besser als 4,0, so werden die Bewertungen gemittelt und an die Notenskala gemäß § 17 Absatz 1 angepasst, wobei 

der Mittelwert auf die Note der Skala mit dem geringsten Abstand gerundet wird. Bei gleichem Abstand zu zwei Noten der Skala ist auf 

die nächstbessere Note zu runden. Differieren die Bewertungen und ist eine davon 5,0, so versucht die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses eine Einigung der beiden Gutachterinnen oder Gutachter auf eine gemeinsame Bewertung herzustellen. Gelingt dies 

nicht, wird von ihr oder ihm die Bewertung durch eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer veranlasst. Die Note entspricht in 

diesem Fall der mittleren der drei Bewertungen (Median). Die Note 5,0 kann nur bei einer Bewertung durch mindestens zwei Prüferinnen 

oder Prüfer vergeben werden. Das Bewertungsverfahren soll in der Regel acht Wochen nicht überschreiten. 

(13) Ist das Modul Masterarbeit erstmals mit der Note 5,0 bewertet oder wurde die Masterarbeit nicht fristgerecht eingereicht, wird dies 

der oder dem Studierenden vom Prüfungsausschuss schriftlich mitgeteilt. Nach Zugang des Schreibens hat die oder der Studierende 

innerhalb von 4 Wochen einen Antrag auf Ausgabe eines neuen Themas an den Prüfungsausschuss zu stellen. Falls kein Antrag gestellt 

wird oder zum Zeitpunkt der Antragstellung die Voraussetzungen des Absatzes 3 nicht vorliegen, gilt das Modul Masterarbeit als endgültig 

nicht bestanden. Eine Rückgabe des Themas gemäß Absatz 6 für die zweite Masterarbeit ist nur zulässig, wenn die oder der Studierende 

bei der ersten Masterarbeit von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat. Eine zweite Wiederholung des Moduls Masterarbeit ist 

ausgeschlossen. 

(14) Das Kolloquium ist eine mündliche Prüfungsleistung gemäß § 13, die nicht in die Note des Moduls Masterarbeit eingeht. Wird das 

Kolloquium mit „nicht bestanden“ bewertet, kann das Kolloquium einmal wiederholt werden. Wird das Kolloquium im 

Wiederholungsversuch nicht bestanden, gilt das Modul Masterarbeit als nicht bestanden und wird mit der Note 5,0 bewertet.  

(15) Zum Bestehen des Moduls Masterarbeit muss die schriftliche Masterarbeit mindestens mit der Note 4,0 und das Kolloquium mit 

„bestanden“ bewertet worden sein. Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus der Note der schriftlichen Masterarbeit. 
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§ 17 Bewertung und Notenbildung 

(1) Für die Bewertung unbenoteter Studien- und Prüfungsleistungen sind die Ergebnisse „bestanden“ und „nicht bestanden“ zu 

verwenden. Für die Bewertung einzelner, benoteter Studien- und Prüfungsleistungen, dazu zählen auch die Masterarbeit und Prüfungen, 

die das Zwei-Prüfer-Prinzip erfordern, sind folgende Noten zu verwenden: 

1,0; 1,3 = sehr gut =  eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen 

Anforderungen liegt, 

2,7; 3,0; 3,3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen 

entspricht, 

3,7; 4,0 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen 

genügt, 

5,0 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

Studien- und Prüfungsleistungen sind bestanden, wenn sie mit „bestanden“ oder mindestens „ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) Besteht eine Modulprüfung aus einer Prüfungsleistung, so ist deren Bewertung zugleich die Modulnote. Besteht die Modulprüfung aus 

mehreren Prüfungsleistungen (Modulteilprüfungen), so muss jede verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung für sich bestanden und 

gemäß Absatz 1 bewertet sein. Die Modulnote errechnet sich in diesen Fällen als das arithmetische Mittel der Noten für die einzelnen 

Modulteilprüfungen; im Anhang 1 können abweichende Regelungen getroffen werden. Die Modulnote lautet bei einem Durchschnitt: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

Bei der Bildung der Modulnoten wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt, alle weiteren Stellen werden ohne 

Rundung gestrichen. 

(3) Die Note des Moduls Masterarbeit ergibt sich aus § 16 Absätze 11-15. 

(4) Die Note der Masterprüfung ist das gewichtete Mittel der Noten für die Abschnitte (§ 5 Absatz 1) gemäß Anhang 1. Unbenotete oder 

mit dem Vermerk „bestanden“ bewertete Module werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt. Bei der Berechnung der Note der 

Masterprüfung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

Die Note der Masterprüfung lautet bei einem Mittel: 

bis 1,5 einschließlich  = sehr gut, 

über 1,5 bis 2,5 einschließlich = gut, 

über 2,5 bis 3,5 einschließlich = befriedigend, 

über 3,5 bis 4,0 einschließlich = ausreichend, 

über 4,0  = nicht ausreichend. 

(5) Zur Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Notenskalen veröffentlicht die Hochschule gemäß den aktuell geltenden Bestimmungen 

des ECTS-Leitfadens eine statistische Verteilung der Noten eines Studiengangs in geeigneter Weise. 

(6) Die Bekanntgabe der Note einer Studien- oder Prüfungsleistung ist ein Verwaltungsakt im Sinne des § 35 VwVfG. 

§ 18 Wiederholung von Modulprüfungen und Studienleistungen 

(1) Bestandene Studien- und Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden. 

(2) Nicht bestandene schriftliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden, wobei die erste Wiederholung 

innerhalb von zwei und die zweite Wiederholung innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen 

sind, die dem Prüfungszeitraum folgen, in dem der erste Prüfungsversuch vorgenommen wurde; dies gilt auch für schriftliche Modul- oder 

Modulteilprüfungen, die jährlich und im betreffenden Prüfungszeitraum nur ein- oder zweimal angeboten werden. Wird die Frist für die 

Wiederholung einer Prüfung versäumt, gilt die versäumte Prüfung als nicht bestanden. Studierenden wird vor Anmeldung der zweiten 
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Wiederholung einer Modul- oder Modulteilprüfung dringend empfohlen, mit der zuständigen Fachstudienberaterin oder dem zuständigen 

Fachstudienberater ein Beratungsgespräch zu führen. 

(3) Im Falle einer zweiten schriftlichen Wiederholungsprüfung in Form einer Klausur kann die Bewertung „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

nur nach einer mündlichen Ergänzungsprüfung vergeben werden. Bei der mündlichen Ergänzungsprüfung wird lediglich darüber 

entschieden, ob die oder der Studierende die Note 4,0 oder schlechter erhält. Die mündliche Ergänzungsprüfung ist als mündliche 

Einzelprüfung von mindestens zwei Prüferinnen oder Prüfern abzunehmen und soll zwischen 15 und 30 Minuten dauern. Sie ist zeitnah 

durchzuführen. Den Studierenden ist vor Durchführung der mündlichen Ergänzungsprüfung Einsicht in die bewertete schriftliche 

Prüfungsarbeit zu gewähren. Die Prüfungstermine und die Bestätigungsfrist für die mündliche Ergänzungsprüfung werden spätestens mit 

der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse durch die Prüferinnen und Prüfer mitgeteilt. Studierende müssen bis zu der genannten Frist den 

Termin für die mündliche Ergänzungsprüfung bestätigen, ansonsten gilt die Prüfung als endgültig nicht bestanden. Eine mündliche 

Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn die oder der Studierende an der Wiederholung der Prüfung nicht teilgenommen hat, vor 

dem Termin der mündlichen Ergänzungsprüfung den Verzicht gemäß § 19 Absatz 8 erklärt hat, sich vor dem Termin der mündlichen 

Ergänzungsprüfung exmatrikuliert hat oder wenn die Bewertung „nicht ausreichend“ auf § 19 Absatz 3 beruht. 

(4) Nicht bestandene mündliche Modul- oder Modulteilprüfungen können zweimal wiederholt werden. Absatz 2 gilt entsprechend. 

(5) Nichtbestandene laborpraktische Prüfungen, Laborpraktika, das Seminar und das Forschungsprojekt können nur einmal wiederholt 

werden, wobei die Wiederholung innerhalb von zwei aufeinanderfolgenden Prüfungszeiträumen (§ 12 Absatz 5) abzulegen ist. Sonstige 

nicht bestandene praktische Modulprüfungen können zweimal wiederholt werden, Absatz 2 gilt entsprechend. 

(6) Eine nicht bestandene Wahlpflichtmodulprüfung gemäß § 5 Absatz 3 Nr. 2 kann unter Anrechnung auf die zulässige Zahl der 

Wiederholungsmöglichkeiten mit Genehmigung des Prüfungsausschusses durch eine andere Wahlpflichtmodulprüfung ersetzt werden. 

(7) Eine nicht bestandene Wahlmodulprüfung kann ohne Anrechnung auf die zulässige Zahl der Wiederholungsmöglichkeiten durch eine 

andere Wahlmodulprüfung ersetzt werden. Ein Rückwechsel ist ausgeschlossen. 

(8) Würde das Ergebnis einer Prüfung zum endgültigen Nichtbestehen (§ 21 Absatz 2) führen, kann die oder der Studierende in besonders 

begründeten Ausnahmefällen (z.B. Todesfälle in der Familie, schwere Erkrankung naher Angehöriger) erneut zur Prüfung zugelassen 

werden. Hierfür muss sie oder er über die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss einen begründeten und mit 

geeigneten Nachweisen versehenen Härtefallantrag stellen. Der Prüfungsausschuss entscheidet über den Härtefallantrag. Der erfolgreich 

gestellte Härtefallantrag ermöglicht der oder dem Studierenden, die Prüfung, die im letzten regulären Wiederholungsversuch nicht 

bestanden wurde, in einem erneuten letzten Versuch zu bestehen. Die reguläre letzte Wiederholung gilt in diesen Fällen als nicht 

unternommen. 

(9) Das Ablegen von Wiederholungsprüfungen im Rahmen einer Hochschulkooperation an einer anderen Hochschule ist nur mit 

vorhergehender schriftlicher Zustimmung des Prüfungsausschusses bzw. der oder des Anerkennungsbeauftragten erlaubt. 

(10) Die Wiederholung von nicht bestandenen Studienleistungen ist nicht begrenzt. 

(11) Für die Wiederholung der Masterarbeit gilt § 16 Absatz 13.  

§ 19 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Verzicht 

(1) Eine Prüfungsleistung wird mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder „nicht bestanden“ bewertet, wenn die oder der Studierende ohne 

triftige Gründe: 

1. einen durch die Anmeldung als bindend geltenden Prüfungstermin versäumt, 

2. von einer Prüfung nach ihrem Beginn zurücktritt, 

3. die ordnungsgemäße und verbindliche Frist zur Anmeldung zum Erstversuch einer Prüfung um mindestens zwei Semester 

versäumt hat, 

4. die Bearbeitungszeit für die Erbringung von Studien- oder Prüfungsleistungen nicht einhält oder 

5. im Falle einer schriftlichen Modulprüfung diese nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbringt. 

(2) Die für das Versäumnis oder den Rücktritt gemäß Absatz 1 geltend gemachten triftigen Gründe müssen der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Erkennt die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten im Benehmen mit der oder dem Prüfungsausschussvorsitzenden die Gründe an, so werden Versäumnis oder 

Rücktritt wie ein fristgerechter Rücktritt nach § 11 Absatz 9 gewertet. Erfolgen Versäumnis oder Rücktritt wegen Krankheit der oder des 

Studierenden, so muss dies durch ein ärztliches Attest nachgewiesen werden. Die oder der Studierende muss das ärztliche Attest 

unverzüglich, d.h. ohne schuldhaftes Zögern, bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorlegen. Das ärztliche Attest kann zur 

Fristwahrung auch eingescannt per E-Mail oder per Fax zugesendet werden. Das Original ist in diesen Fällen unverzüglich nachzureichen. 

Bei einer erstmalig vorgetragenen Prüfungsunfähigkeit ist regelmäßig ein einfaches ärztliches Attest, aus welchem die 

Prüfungsunfähigkeit hervorgeht, ausreichend. Im Wiederholungsfall (ein solcher liegt vor, wenn die oder der Studierende sich zur selben 

Prüfung erneut krankmeldet) kann die Vorlage eines qualifizierten ärztlichen Attestes, welches den Zeitpunkt der ärztlichen Behandlung, 
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Art, Umfang und Dauer der Erkrankung sowie deren Auswirkungen auf die Prüfungsfähigkeit bescheinigt, oder eines amtsärztlichen Attests 

ohne diese Angaben, verlangt werden. Der Krankheit der oder des Studierenden steht die Krankheit eines von ihr oder ihm überwiegend 

allein zu versorgenden Kindes oder pflegebedürftigen Angehörigen gleich. 

(3) Versucht die oder der Studierende das Ergebnis einer Studien- oder Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 

zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Studien- oder Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) oder 

„nicht bestanden“ bewertet. Eine Studierende oder ein Studierender, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf einer Prüfung stört, kann 

von der Prüferin oder dem Prüfer, der Beisitzerin oder dem Beisitzer sowie den Aufsichtsführenden nach Abmahnung von der Fortsetzung 

der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ (Note 5,0) 

oder „nicht bestanden“ bewertet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die Studierende oder den Studierenden von der 

Erbringung weiterer Prüfungsleistungen im jeweiligen Studiengang ausschließen. 

(4) Belastende Entscheidungen sind der oder dem Studierenden unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. Der oder dem Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(5) Bei schriftlichen Prüfungen (außer bei Klausuren) hat die oder der Studierende bei der Abgabe der Arbeit eine schriftliche Erklärung 

vorzulegen, dass sie oder er die Arbeit bzw. bei einer Gruppenarbeit ihren oder seinen entsprechend gekennzeichneten Anteil an der Arbeit 

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich gemacht hat. Erweist 

sich eine solche Erklärung als unwahr oder liegt ein sonstiger Täuschungsversuch oder ein Ordnungsverstoß bei der Erbringung von 

Leistungen vor, gelten die Absätze 3 und 4 entsprechend. 

(6) Prüferinnen oder Prüfer sind dazu berechtigt, schriftliche Leistungen (außer bei Klausuren) auch mit Hilfe elektronischer Mittel auf 

Täuschungen und Täuschungsversuche zu überprüfen. Zu diesem Zweck kann von der oder dem Studierenden die Vorlage einer 

geeigneten elektronischen Fassung der Arbeit innerhalb einer angemessenen Frist verlangt werden. Der Prüfungsausschuss legt fest, 

welche Dateiformate geeignet sind. 

(7) Die Bestimmungen der Absätze 1 bis 6 gelten für Studienleistungen entsprechend. 

(8) Die oder der Studierende kann vor der letzten Wiederholungsmöglichkeit, spätestens bis zum Ablauf der Abmeldefrist, schriftlich 

gegenüber dem Prüfungsausschuss den Rücktritt vom gesamten Prüfungsverfahren der Masterprüfung erklären und damit auf die 

Fortsetzung des Prüfungsrechtsverhältnisses verzichten. Sie oder er kann dann nicht mehr an Prüfungen in diesem Studiengang 

teilnehmen. Ansonsten hat das Prüfungsrechtsverhältnis Bestand und die oder der Studierende muss das Prüfungsverfahren zu Ende 

führen. Der Verzicht kann nach seinem Wirksamwerden nicht mehr widerrufen werden. Eine Reimmatrikulation in denselben Studiengang 

an der Technischen Universität Kaiserslautern ist wegen der Wirksamkeit des Verzichtes nicht möglich. 

§ 20 Verlängerung und Unterbrechung von Fristen 

Für die Einhaltung von Fristen werden Verlängerungen und Unterbrechungen von Studienzeiten nicht berücksichtigt, soweit sie bedingt 

waren durch: 

1. die Mitwirkung in gesetzlich oder satzungsmäßig vorgesehenen Gremien einer Hochschule, einer Studierendenschaft oder eines 

Studierendenwerkes, 

2. Krankheit, eine Behinderung oder chronische Erkrankung oder andere von den Studierenden nicht zu vertretende Gründe, 

3. Schwangerschaft oder Erziehung eines Kindes; in diesen Fällen ist mindestens die Inanspruchnahme der gesetzlichen 

Mutterschutzfristen und der Fristen der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz zu ermöglichen, 

4. die Betreuung einer oder eines pflegebedürftigen Angehörigen, 

5. ein ordnungsgemäßes einschlägiges Auslandsstudium bis zu zwei Semestern oder 

6. betriebliche Belange im Rahmen eines berufsbegleitenden, berufsintegrierenden, dualen oder weiterbildenden Studiums. 

Die oder der Studierende hat den geeigneten Nachweis zu erbringen und der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten vorzulegen. 

§ 21 Bestehen der Masterprüfung, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle Studien- und Prüfungsleistungen im gewählten Studiengang bestanden sind. Für die 

bestandene Masterprüfung wird eine Gesamtnote gemäß § 17 Absatz 4 gebildet. 

(2) Darf eine verpflichtend zu erbringende Prüfungsleistung nicht mehr erbracht oder wiederholt werden, ist diese Prüfung sowie die 

Masterprüfung endgültig nicht bestanden. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses erteilt der oder dem Studierenden hierüber 

einen schriftlichen Bescheid, der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist. 

(3) Ist die Masterprüfung bestanden, wird der oder dem Studierenden, in der Regel innerhalb von acht Wochen, ein Zeugnis in deutscher 

und englischer Sprache ausgestellt, soweit die Mitteilung seitens der oder des Studierenden über die Zusammensetzung nach § 5 Absatz 

3 Nr. 2 vorliegt. Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote, die verpflichtend zu erbringenden Module mit 
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den Modulnoten und Leistungspunkten sowie den Titel der Masterarbeit. Zusatzleistungen gemäß § 23 in Form von abgeschlossenen 

Modulen können auf Antrag der oder des Studierenden im Zeugnis ausgewiesen werden. Der schriftliche Antrag ist spätestens bis zum 

Tag des Ablegens der letzten verpflichtend zu erbringenden Studien- oder Prüfungsleistung an die Abteilung für Prüfungsangelegenheiten 

zu richten. Wurde eine an einer anderen Hochschule vollständig abgelegte Modulprüfung anerkannt, wird dies im Zeugnis durch Angabe 

der Hochschule gekennzeichnet. 

(4) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte verpflichtend zu erbringende Studien- oder Prüfungsleistung erbracht wurde 

und ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. 

(5) Nach bestandener Masterprüfung wird der Absolventin oder dem Absolventen das Zeugnis in deutscher und englischer Sprache, 

ausgehändigt. Die Urkunde wird im Rahmen einer akademischen Feier überreicht. Auf formlosen Antrag an die Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten wird die Urkunde mit dem Zeugnis ausgehändigt. Die Urkunde in deutscher und englischer Sprache weist den 

verliehenen akademischen Grad nach § 1 Absatz 4 aus und trägt das Datum des Zeugnisses. Sie wird von der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses und der Dekanin oder dem Dekan des Fachbereichs unterzeichnet und mit dem Siegel des Landes versehen.  

(6) Zusätzlich erhält die Absolventin oder der Absolvent ein Diploma Supplement (DS) in englischer Sprache entsprechend dem „Diploma 

Supplement Modell“ von Europäischer Union/Europarat/UNESCO. Es trägt das Datum des Zeugnisses und ist von der oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel des Landes zu versehen. Das Diploma Supplement enthält 

insbesondere Angaben über die Hochschule, die Art des Abschlusses, das Studienprogramm, die Zugangsvoraussetzungen, die 

Studienanforderungen und den Studienverlauf sowie über das deutsche Studiensystem. Als Darstellung des nationalen Bildungssystems 

(DS-Abschnitt 8) ist der zwischen KMK und HRK abgestimmte Text in der jeweils geltenden Fassung zu verwenden. 

(7) Studierende, die die Masterprüfung endgültig nicht bestanden haben, den Studiengang wechseln oder die Universität vor Beendigung 

der Masterprüfung verlassen, erhalten auf Antrag eine zusammenfassende Bescheinigung über die erbrachten Studien- und 

Prüfungsleistungen. 

§ 22 Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die oder der Studierende bei einer Studien- oder Prüfungsleistung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung 

des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Studien- oder Prüfungsleistungen, bei deren 

Erbringung die oder der Studierende getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die Prüfung oder die Studienleistung ganz oder teilweise 

für nicht bestanden erklären. Die unrichtigen Prüfungszeugnisse, das Diploma Supplement, die Masterurkunden und gegebenenfalls der 

entsprechende Studiennachweis sind einzuziehen und gegebenenfalls neu zu erteilen. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die oder der Studierende hierüber täuschen 

wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung 

geheilt. Hat die oder der Studierende die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss. Der oder dem 

Studierenden ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

§ 23 Zusatzleistungen 

Nach Maßgabe verfügbarer Kapazitäten können Studierende bis zum Ende des Semesters, in dem sie die Masterprüfung bestanden haben, 

zusätzliche Studien- und Prüfungsleistungen aus Bachelor- oder Masterstudiengängen ablegen (Zusatzleistungen). Im Fall zusätzlicher 

Prüfungsleistungen ist die Genehmigung des Prüfungsausschusses einzuholen. Der entsprechende Antrag ist rechtzeitig über die 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten an den Prüfungsausschuss zu richten, der die Entscheidung trifft. Werden Zusatzleistungen nicht 

bestanden, müssen diese nicht wiederholt werden. § 11 gilt entsprechend. 

Abschnitt III: Schlussbestimmungen 

§ 24 Informationsrecht 

(1) Die oder der Studierende kann sich vor Abschluss der Masterprüfung über Teilergebnisse unterrichten und nach Abschluss der 

Masterprüfung Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakte nehmen. 

(2) Auf schriftlichen Antrag muss nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses einer Prüfungsleistung der oder dem Studierenden Einsicht 

in ihre oder seine Prüfungsleistungen, ausgenommen Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams (Absatz 3), und 

die darauf bezogenen Gutachten der Prüferinnen und Prüfer sowie in die Protokolle der mündlichen und praktischen Prüfungen gewährt 

werden. Der Antrag auf Einsichtnahme ist bei der Abteilung für Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach 

Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt im Benehmen mit den 

Prüferinnen und Prüfern Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

(3) Bei schriftlichen Prüfungsleistungen in Form von Klausuren, digitalen Open Book Klausuren sowie Take Home Exams wird den 

Studierenden zeitnah nach der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse die Möglichkeit der Einsichtnahme in ihre bewertete Prüfungsarbeit 

gewährt. Die Prüferinnen und Prüfer bestimmen Ort und Zeit der Einsichtnahme und geben diese rechtzeitig in geeigneter Weise bekannt. 
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(4) Können Studierende den Einsichtnahmetermin gemäß Absatz 2 oder Absatz 3 nicht wahrnehmen, so wird ihnen auf schriftlichen und 

begründeten Antrag die Einsichtnahme zu einem anderen Termin ermöglicht. Dieser Antrag ist bei der Abteilung für 

Prüfungsangelegenheiten spätestens binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Einsichtnahmetermins zu stellen. 

(5) Innerhalb eines Jahres nach Bekanntgabe der Bewertung der Studien- oder Prüfungsleistung wird der oder dem Studierenden auf 

schriftlichen Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsunterlagen einschließlich der Masterarbeit und der zugehörigen Stellungnahmen 

der Gutachterinnen oder Gutachter gewährt. Nach Ablauf dieses Jahres ist eine Einsichtnahme nicht mehr möglich. Der Antrag ist bei der 

Abteilung für Prüfungsangelegenheiten zu stellen. Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der 

Einsichtnahme. 

§ 25 Geltungsbereich, Inkrafttreten, Übergangsvorschriften 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft und 

gilt erstmals für Studierende, die sich ab dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre oder den 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation erst- oder wiedereinschreiben. 

(2) Für Studierende, die vor dem Wintersemester 2021/2022 in den Masterstudiengang Betriebswirtschatslehre oder den 

Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation eingeschrieben worden sind, gilt die Prüfungsordnung für die 

Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2067) in der jeweils geltenden Fassung weiter, es sei 

denn, sie beantragen die Anwendung dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung oder sie waren aus dem Masterstudium 

exmatrikuliert und nach dem Inkrafttreten dieser ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung wieder eingeschrieben worden. 

Der Antrag auf Anwendung der ab dem Wintersemester 2021/2022 gültigen Ordnung ist schriftlich bei der oder dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses zu stellen; er ist unwiderruflich. 

(3) Eine Einschreibung in den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre oder den Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre mit 

technischer Qualifikation nach der Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre 

mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 

44, S. 2067) in der jeweils geltenden Fassung ist nicht mehr möglich. 

(4) Ab dem Wintersemester 2023/2024 findet die Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 15.06.2021 (Verkündungsblatt 

Nr. 4 vom 14.07.2021, S. 233) in der jeweils geltenden Fassung auf alle Studierenden Anwendung, die noch nach der Prüfungsordnung 

für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2067) in der jeweils geltenden Fassung 

eingeschrieben wurden. 

(5) Die Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Betriebswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 21. Oktober 2009 (Staatsanzeiger vom 23.11.2009, Nr. 44, S. 2067) in der jeweils 

geltenden Fassung tritt zum Ende des Sommersemesters 2023 außer Kraft. 

 

 

Kaiserslautern, 15.06.2021 

Der Dekan des Fachbereiches Wirtschaftswissenschaften 

der Technischen Universität Kaiserslautern 

(Prof. Dr. Jan Wenzelburger) 
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Anhang 1: Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodule der Masterprüfung in Betriebswirtschaftslehre und der Masterprüfung in 

Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation, zu erbringende Studien- und Prüfungsleistungen 

Hinweis: Unter Berücksichtigung der „Musterrechtsverordnung gemäß Artikel 4 Absatz 1-4 Studienakkreditierungsvertrag1 “ sowie der 

„Landesverordnung zur Studienakkreditierung2 “ und deren Auslegungshinweise in der jeweils geltenden Fassung, kann der 

Prüfungsausschuss in begründeten Fällen beschließen, dass eine Modulprüfung für das jeweilige Semester ganz oder in Teilen in einer 

anderen als der im folgenden Anhang 1 angegebenen Prüfungsform abgenommen wird; dies gilt nicht für Importmodule (§ 12 Absatz 6) 

und das Modul Masterarbeit. Dieser Beschluss muss bis vier Wochen vor Durchführung einer Modul- oder Modulteilprüfung, spätestens 

vier Wochen vor Ende der Vorlesungszeit unter Angabe der Prüfungsmodalitäten sowie der zugelassenen Hilfsmittel in geeigneter Weise 

bekannt geben werden. Im Folgenden sind die Module, für die eine Wahloption hinsichtlich der Prüfungsform besteht, kenntlich gemacht 

und weisen bei der Prüfungsform auf die regelmäßige (in der Regel) Prüfungsform hin. Die Prüferin oder der Prüfer gibt die Prüfungsform 

zu Beginn der Lehrveranstaltung bekannt. 

_________________________________ 

1 Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 07.12.2017 
1 Landesverordnung vom 28.06.2018 

 

 

Master – Betriebswirtschaftslehre 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

A. Forschungsmethoden (Pflicht) 8   6 v. H.             

WIW-KM-

QLM-M-5 

Qualitative 

Methoden 
4 nein 1 -   

praktische 

Prüfung: 

Leistungen 

(bspw. 

Präsentationen) 

in den 

Veranstaltungen 

zu erbringen 

- 
semester-

begleitend 
  

WIW-KM-

QTM4-M-

6 

Quantitative 

Methoden 
4 nein 1 - - 

Klausur 180 

Min. 
- halbjährlich   

B. Profilbereich 

Wirtschaftswissenschaften 

(Wahlpflicht) 

    54 v. H.             

Es sind wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunkte aus den Profilbereichen Management, Accounting und Finance, Intelligence, Logistics und Operations, 

Economics und Sustainability zu wählen. Die Schwerpunkte können aus einem, aus zwei oder aus drei Profilbereichen stammen. Die belegten Profilbereiche 

werden im Zeugnis ausgewiesen. 

Wirtschaftswissenschaftlicher 

Schwerpunkt I 
22                 

Module aus dem gewählten 

Schwerpunktbereich 
18 nein 

13 v. H. 

1 je 

Modul 

Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

Es ist ein 

Schwerpunkt zu 

wählen. Die 

einzelnen Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem gültigen 

Modulhandbuch zu 

entnehmen. 

WIW-

MASEM-

M-7 

Masterseminar aus 

dem gewählten 

Schwerpunktbereich  

4 nein 5 v. H. Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

Wirtschaftswissenschaftlicher 

Schwerpunkt II 
22                 

Module aus dem gewählten 18 nein 13 v. H. Je nach Wahl Je nach Je nach Wahl Je nach Je nach Es ist ein 
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

Schwerpunktbereich 1 je 

Modul 

Wahl Wahl Wahl Schwerpunkt zu 

wählen. Die 

einzelnen Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem gültigen 

Modulhandbuch zu 

entnehmen. 

WIW-

MASEM-

M-7 

Masterseminar aus 

dem gewählten 

Schwerpunktbereich  

4 nein 5 v. H. Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

Wirtschaftswissenschaftlicher 

Schwerpunkt III 
22                 

Module aus dem gewählten 

Schwerpunktbereich 
18 nein 

13 v. H. 

1 je 

Modul 

Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

Es ist ein 

Schwerpunkt zu 

wählen. Die 

einzelnen Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem gültigen 

Modulhandbuch zu 

entnehmen. 

WIW-

MASEM-

M-7 

Masterseminar aus 

dem gewählten 

Schwerpunktbereich 

4 nein 5 v. H. Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

C. 

Wahlbereich/Forschungsprojekt 

(Wahl) 

12   10v. H.             

a) Ein Forschungsprojekt (12 LP) 

oder  

b) Module aus den 

Profilbereichen der 

Masterstudiengänge BWL, BWL 

t.Q. und WI, sowie das Modul 

Arbeitsrecht, Immaterialgüter- 

und Wirtschaftsrecht und die 

jeweiligen Module der HAASS 

Summer School.  

  
Je nach 

Wahl 

1 je 

Modul 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

Die einzelnen 

Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem jeweils 

gültigen 

Modulhandbuch zu 

entnehmen. 

D. Wirtschaftliches Praktikum 

(Pflicht) 
9                 

WIW-

WPRAK-

M-6 

Wirtschaftliches 

Praktikum für BWL 

und BWL t.Q. 

9   0 v. H. 

Nachweis 

gemäß Anhang 

2 

- - - laufend 

Dauer 12 Wochen, 

mindestens 20 

Stunden pro Woche 

E. Masterarbeit inkl. Kolloquium                   

WIW-

MASAR25-

M-6 

Masterarbeit 

Kolloquium 

22 

3 
  30 v. H. - - 

Masterarbeit 

und Kolloquium 

mit 

a) Vortrag/ 

Präsentation mit 

Diskussion im 

Umfang von 15-

30 Minuten oder 

b) Mündliche 

Prüfung in Form 

einer 

Verteidigung 

der 

Bachelorarbeit 

(20-30 Minuten) 

- laufend 

Ein Kolloquium ist 

Bestandteil der 

Masterarbeit. 

Allgemein                   
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Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

Qualitative Anerkennungen im 

Rahmen von Learning 

Agreements und  Module von 

Gastdozenten 

  
1 je 

Modul 
- - - - - - 

Qualitative 

Anerkennungen im 

Rahmen von 

Learning 

Agreements 

Module von 

Gastdozenten 

 

 

Master – Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation 

Modul-Nr. Modulname/-teile LP 
Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform 

und Dauer 
Teilleistung3 

Prüfungs-

intervall 
Bemerkung 

A. Forschungsmethoden (Pflicht) 8   6 v. H.             

WIW-KM-

QLM-M-5 

Qualitative 

Methoden 
4 nein 1 -   

Praktische 

Prüfung: 

Leistungen (u.a. 

Präsentationen) 

in den 

Veranstaltungen. 

- 
semester-

begleitend 
  

WIW-KM-

QTM4-M-

6 

Quantitative 

Methoden 
4 nein 1 - - Klausur 180 Min. - halbjährlich   

B. Profilbereich 

Wirtschaftswissenschaften 

(Wahlpflicht) 

    36 v.H.             

Es sind wirtschaftswissenschaftliche Schwerpunkte aus den Profilbereichen Management, Accounting und Finance, Intelligence, Logistics und Operations, 

Economics und Sustainability zu wählen. Die Schwerpunkte können aus einem oder aus zwei Profilbereichen stammen. Die belegten Profilbereiche werden im 

Zeugnis ausgewiesen. 

Wirtschaftswissenschaftlicher 

Schwerpunkt I 
22                 

Module aus dem gewählten 

Schwerpunktbereich 
18   

13 v. H. 

1 je 

Modul 

          

Es ist ein 

Schwerpunkt zu 

wählen. Die 

einzelnen Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem gültigen 

Modulhandbuch zu 

entnehmen. 

WIW-

MASEM-

M-7 

Masterseminar aus 

dem gewählten 

Schwerpunktbereich  

4 nein 5 v. H. Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Wirtschaftswissenschaftlicher 

Schwerpunkt II 
22               

Module aus dem gewählten 

Schwerpunktbereich 
18   

13 v.H. 

1 je 

Modul 

          

Es ist ein 

Schwerpunkt zu 

wählen. Die 

einzelnen Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem gültigen 

Modul-handbuch 

zu entnehmen. 

WIW-

MASEM-

M-7 

Masterseminar aus 

dem gewählten 

Schwerpunktbereich  

4 nein 5 v. H. Je nach Wahl 
Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

C. Technische Studienrichtung 

(Wahlpflicht) 
22   18 v. H.             

siehe unten                   



Nr. 4/ Seite 256 Verkündungsblatt 14.07.2021
 Verkündungsblatt xx.07.2021  Nr. 4 / Seite 256 

 

 

256/270 

 

D. 

Wahlbereich/Forschungsprojekt 

(Wahl) 

12   10 v. H.             

a) Ein Forschungsprojekt (12 LP) 

oder  

b) Module aus den 

Profilbereichen der Master-

studiengänge BWL, BWL t.Q. und 

WI, sowie das Modul Arbeitsrecht, 

Immaterialgüter- und 

Wirtschaftsrecht und die 

jeweiligen Module der HAASS 

Summer School.  

    
1 je 

Modul 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 
Je nach Wahl 

Je nach 

Wahl 

Je nach 

Wahl 

Die einzelnen 

Studien-, 

Prüfungsvor- und 

Prüfungsleistungen 

sind dem jeweils 

gültigen 

Modulhandbuch zu 

entnehmen. 

E. Wirtschaftliches Praktikum 

(Pflicht) 
9                 

WIW-

WPRAK-

M-6 

Wirtschaftliches 

Praktikum für BWL 

und BWL t.Q. 

9   0 v. H. 

Nachweis 

gemäß Anhang 

2 

- - - laufend 

Dauer 12 Wochen, 

mindestens 20 

Stunden pro Woche 

F. Masterarbeit inkl. Kolloquium 25                 

WIW-

MASAR25-

M-6 

Masterarbeit  

Kolloquium 

22 

3 
  30 v. H. - - 

Masterarbeit und 

Kolloquium mit 

a) Vortrag/ 

Präsentation mit 

Diskussion im 

Umfang von 15-

30 Minuten oder 

b) Mündliche 

Prüfung in Form 

einer 

Verteidigung der 

Bachelorarbeit 

(20-30 Minuten) 

- laufend 

Ein Kolloquium ist 

Bestandteil der 

Masterarbeit 

Allgemein                   

Qualitative Anerkennungen im 

Rahmen von Learning 

Agreements und  Module von 

Gastdozenten 

  
1 je 

Modul 
- - - - - - 

Qualitative Aner-

kennungen im 

Rahmen von 

Learning 

Agreements 

Module von 

Gastdozenten 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform und 

Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C 1. Bauingenieurwesen 22   16 v. H. 
Es ist entweder der Bereich Grundlagen des Konstruktiven Ingenieurbaus oder Grundlagen der 

Infrastruktur und Umweltplanung zu wählen. 

Grundlagen des 

Konstruktiven 

Ingenieurbaus 

22               

BI-

BSCBI-

035-

M- 3 

Baustatik 1 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

BI-

BSCBI-

037-

M- 4 

Baustatik 2 6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

BI-

BSCBI-

036-

M- 7 

Stahlbetonbau 1 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

BI-

BSCBI-

038-

M- 7 

Stahlbetonbau 2 6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

Grundlagen der 

Infrastruktur und 

Umweltplanung 

22               

Pflichtbereich   ja             

BI-

BSCBI-

035-

M- 3 

Baustatik 1 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

BI-

BSCBI-

038-

M- 7 

Stahlbetonbau 1 5 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

Wahlpflichtbereich                 

BI-

BSCBI-

009-

M- 3 

Vertiefung 

Infrastruktur- und 

Umweltplanung 

Modul: 

Einführung in die 

Siedlungswasser-

wirtschaft 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

BI-

BSCBI-

010-

M- 3 

Vertiefung 

Verkehrsplanung: 

Modul: 

Verkehrsplanung 

6 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 

  

BI-

BSCBI-

005-

M- 2 

BI-

BSCBI-

011-

M- 3 

Vertiefung 

Wasserbau: 

Modul:Technische 

Hydromechanik I; 

 Modul 

Wasserbau und 

Wasserwirtschaft 

9 ja 1 

Siehe Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 2. August 2011 in der 

aktuellsten Fassung. 
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Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 

Prüfungsform und 

Dauer 
Teilleistung3 Bemerkung 

C.2. Elektrotechnik 22   16 v. H.           

Es sind Module im 

Umfang von 22 LP aus bis 

zu zwei Bereichen der 

nachfolgenden 

Vertiefungsrichtungen 

des Masterstudiengangs 

Elektrotechnik und 

Informationstechnik 

sowie den 

voraussetzenden 

Bachelormodulen zu 

wählen, soweit diese 

nicht bereits in den 

Bachelorstudiengang 

eingebracht wurden: 

- 

Automatisierungstechnik 

(AUT) 

- Energietechnik (ENT) 

- Eingebettete Systeme 

(ESY) 

- Integrierte Systeme 

(INS) 

- Kommunikationstechnik 

(KOM) 

- Mechatronik (MET). 

  ja 
1 je 

Modul 

Siehe Fachprüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang 

Elektrotechnik und Informationstechnik an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 6. November 2007 

in der aktuellsten Fassung. 

Siehe Fachprüfungsordnung für den Bachelor- studiengang Elektrotechnik und 

Informations-technik an der Technischen Universität Kaisers-lautern vom 6. 

November 2007 in der aktuellsten Fassung 

  

 

Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungsvor- 

leistung3 
Prüfungsform und Dauer Teilleistung3 Bemerkung 

C.3. Informatik 22   16 v. H.           

Module aus den 

Vertiefungsmodulen 

aus den folgenden fünf 

Lehrgebieten des 

Fachbereichs 

Informatik. 

1. Visualisierung und 

Scientific Computing  

2. Informationssysteme  

3. Intelligente Systeme  

4. Software-Engineering    

5. Verteilte und 

vernetzte Systeme 

  ja 
1 je 

Modul 

Siehe Fachprüfungsordnung für die Masterstudiengänge 

„Informatik/Computer Science“, „Angewandte Informatik/Applied Computer 

Science“, 

„Sozioinformatik/SocioInformatics“ und „European Master in Software 

Engineering“ an der TU Kaiserslautern vom 9. September 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

Siehe Fachprüfungsordnung für die Bachelorstudiengänge Informatik, 

Angewandte Informatik und Sozioinformatin an der TU Kaiserslautern vom 9. 

September 2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs- 

vorleistung3 
Prüfungsform und Dauer Teilleistung3 Bemerkung 

C.4. Maschinenbau 22   16 v. H.           

Module aus den 

Kompetenzfeldmodulen 

des  

  ja 
1 je 

Modul 

Siehe Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Produktentwicklung im 

Maschinenbau, Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, 

Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Materialwissenschaften und  
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Bachelorstudiengangs 

Maschinenbau. Werden 

Module aus den 

ingenieurwis-

senschaftlichen 

Grundlagen für die 

Kompetenzfeldmodule 

als Voraussetzung 

benötigt, so können 

diese ebenfalls gewählt 

werden (siehe 

Bachelor-

Prüfungsordnung des 

Fachbereichs MV). 

Folgende 

Kompetenzfelder 

werden angeboten: 

1. Produktentwicklung  

2. Fahrzeugtechnik 

3. Materialwissen-

schaften und 

Werkstofftechnik  

4. Produktionstechnik 

5. Computational 

Engineering 

6. Angewandte 

Informatik 

Werkstofftechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL, 

Maschinenbau mit angewandter Informatik an der Technischen Universität 

Kaiserslautern vom 30. März 2009 in der aktuellsten Fassung. 

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, Energie- 

und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 2009 in der 

aktuellsten Fassung. 

 

Modul-

Nr. 

Modulname/-

teile 
LP 

Import- 

modul 

Gewich-

tung 

Studienleistung 

gem. § 5 Abs. 4 

und 63 

Prüfungs-

vorleistung3 
Prüfungsform und Dauer Teilleistung3 Bemerkung 

C.5. Verfahrenstechnik 22   16 v. H.           

Module aus den 

Kompetenzfeldmodulen des 

Bachelorstudiengangs 

Energie- und 

Verfahrenstechnik, sowie 

Module aus den 

ingenieurwissenschaftlichen 

Grundlagen, die für die 

Kompetenzfeldmodule als 

Voraussetzung benötigt 

werden. 

1. Verfahrenstechnik 

2. Energietechnik 

  ja 
1 je 

Modul 

Siehe Prüfungsordnung für die Masterstudiengänge Produktentwicklung 

im Maschinenbau, Bioverfahrenstechnik, Computational Engineering, 

Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Materialwissenschaften und 

Werkstofftechnik, Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit 

BWL, Maschinenbau mit angewandter Informatik an der Technischen 

Universität Kaiserslautern vom 30.März 2009 in der aktuellsten Fassung.  

Siehe Prüfungsordnung der Bachelorstudiengänge Maschinenbau, 

Energie- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau mit BWL vom 30. März 

2009 in der aktuellsten Fassung. 

  

 

 

_________________________________________________ 

3 Die erforderlichen Studienleistungen, Prüfungsvorleistungen und Teilleistungen sind dem Modulhandbuch zu entnehmen. 
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Anhang 2: Praktikumsnachweis 
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Anhang 3: Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen 

Anhang 3.1.: Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen im Hinblick auf einen angestrebten 4-semestrigen Masterstudiengang 

„Betriebswirtschaftslehre“ des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften unter Vorlage eines abgeschlossenen Erststudiums BWL, BWL t.Q., 

WI oder ähnlich 
 

Vergleichsbasis: Anhang des 6-semestrigen Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre 
 
 

Folgende Informationen zzgl. der Abschlussnote müssen aus den Bewerbungsunterlagen ein- 
 

deutig hervorgehen: 
 

 
Bewerber/Bewerberin: 

 

 
Nationalität: 

 

 
bisheriger/vorauss. Abschluss: 

 

 
Bezeichnung des Studiengangs: 

 

 
Name der Hochschule: 

 

 
Regeldauer des Studiengangs: 

 

 
Durchschnittsnote:  

 

 
Dabei erworbene LP ( 180): 

 

 
 
 

Angestrebter Studiengang: Master Betriebswirtschaftslehre 
 

 

 
Bewerbung angenommen: 

 
 

 ja 

 
 

 ja, mit Auflagen 

  nein  nein, aber Empfehlung für anderen 

Studiengang des FB WiWi 
 

 
Ablehnungsgrund: 
 


 


 

Empfehlung für Studiengang (falls abgelehnt): 
 
 
 
 
Prüfung der Unterlagen durch den Fachstudienberater: ……………………………. 

 
 

 
Kaiserslautern, den Unterschrift: 
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Bewertungsbogen für  

 
Abschluss des Erststudiums:  Bachelor  Master/Diplom 

 
Modulkatalog: Je nach Hochschule können die Modulbezeichnungen abweichen 

 
Master Betriebswirtschaftslehre 

 
 

Lfd. 
 

Modul 
 

soll 
 

ist 
 

delta 
Kompetenzniveau 
ggf. Begründung auf der Rückseite 

 
1 

BWL 
Kompetenznachweis in den Bereichen Kosten- 
und Erlösrechnung, Finanzberichterstattung, 
Produktion/Logistik, Marketing, Investition 
und Finanzierung, Personal, Organisation, 
Steuern, Operation 
Research, Strategisches Management 

 
70 

   

 
2 

Volkswirtschaftslehre 
Kompetenznachweis in den Bereichen 
Mikroökonomie, Makroökonomie  

 
12 

   

 
3 

Rechtswissenschaften 
Kompetenznachweis in Zivilrecht und einer weiteren 
Rechtsspezialisierung 

 
  9 

   

 
4 

Mathematik/Statistik/Data Science 
Kompetenznachweis in den Bereichen Analysis, 
Lineare Algebra, beschreibende und schließende Statistik, Data 
Science 

 
20 

   

 
5 

Wissenschaftliche Grundlagen  
Kompetenzen im Bereich der Wissenschaftstheorie 

 
8 

   

 
fehlende LP:      Kompetenzniveau hinreichend: ja     nein    

 
 

≥ 150 angenommen    < 150 abgelehnt     

 
 
 
 

Auflagen (nachzuholende Module): 
 

 
Modul 

 
LP 

 
Modul 

 
LP 

    

    

    

    

    

 
Summe LP aus bisher erworbenen Studienleistungen und Auflagen ≥ 180: 
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Anhang 3.2. Anerkennung von Studien- und Prüfungsleistungen im Hinblick auf einen angestrebten 4-semestrigen 
Masterstudiengang „Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation“ des Fachbereichs 
Wirtschaftswissenschaften unter Vorlage eines abgeschlossenen Erststudiums BWL, BWL t.Q., WI oder ähnlich 

 
Vergleichsbasis: Anhang des 6-semestrigen Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre mit technischer Qualifikation 

 
 

Folgende Informationen zzgl. der Abschlussnote müssen aus den Bewerbungsunterlagen ein- 
 

deutig hervorgehen: 
 

 
Bewerber/Bewerberin: 

 

 
Nationalität: 

 

 
bisheriger/vorauss. Abschluss: 

 

 
Bezeichnung des Studiengangs: 

 

 
Name der Hochschule: 

 

 
Regeldauer des Studiengangs: 

 

 
Durchschnittsnote:  

 

 
Dabei erworbene LP ( 180): 

 

 
 
 

Angestrebter Studiengang: Master Betriebswirtschaftslehre t.Q. 
 

 

 
Bewerbung angenommen: 

 
 

 ja 

 
 

 ja, mit Auflagen 

  nein  nein, aber Empfehlung für anderen 

Studiengang des FB WiWi 
 

 
 

Ablehnungsgrund (ggf. Rückseite): 
 


 


 

Empfehlung für Studiengang (falls abgelehnt): 
 
 
 
 

Prüfung der Unterlagen durch den Fachstudienberater: ……………………………. 

 
Kaiserslautern, den Unterschrift: 
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Bewertungsbogen für  

 
Abschluss des Erststudiums:  Bachelor  Master/Diplom 

 
Modulkatalog: Je nach Hochschule können die Modulbezeichnungen abweichen 

 
Master Betriebswirtschaftslehre t. Q. 

 
Lfd. Modul soll ist delta Kompetenzniveau 

ggf. Begründung auf der Rückseite 

 

1 
BWL 

Kompetenznachweis in den Bereichen Kosten- und Erlösrechnung, 

Finanzberichterstattung, Produktion/Logistik, Marketing, Investition 

und Finanzierung, Personal, Organisation, Operation Research, 

Strategisches Management 

 

50 

   

 

2 
Volkswirtschaftslehre 

Kompetenznachweis in den Bereichen: Mikroökonomie, 

Makroökonomie 

 

12 

   

 

  3 

Rechtswissenschaften 

Kompetenznachweis in Zivilrecht und einer weiteren 

Rechtsspezialisierung 

 

9 

   

 

4 

Mathematik/Statistik/Data Science 

Kompetenznachweis in den Bereichen Analysis, 

Lineare Algebra, beschreibende und schließende Statistik, Data 

Science 

 

20 

   

 

  5 

Wissenschaftliche Grundlagen  

Kompetenzen im Bereich der Wissenschaftstheorie 

 

  8 

   

 

  6 

Technische Fachrichtung 

36 Leistungspunkte aus einem der folgenden Bereiche: 

o Bauingenieurwesen 

o Elektrotechnik 

o Informatik 

o Maschinenbau 

o Verfahrenstechnik 

36    

 
fehlende LP:                Kompetenzniveau hinreichend: ja     nein   
 

≥  150 angenommen    < 150 abgelehnt    
 

Auflagen (nachzuholende Module): 
 

 
Modul 

 
LP 

 
Modul 

 
LP 

    

    

    

    

    
 

Summe LP aus bisher erworbenen Studienleistungen und Auflagen ≥ 180: 
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Bewertungsbogen für  

 
Abschluss des Erststudiums:  Bachelor  Master/Diplom 

 
Modulkatalog: Je nach Hochschule können die Modulbezeichnungen abweichen 

 
Master Betriebswirtschaftslehre t. Q. 

 
Lfd. Modul soll ist delta Kompetenzniveau 

ggf. Begründung auf der Rückseite 

 

1 
BWL 

Kompetenznachweis in den Bereichen Kosten- und Erlösrechnung, 

Finanzberichterstattung, Produktion/Logistik, Marketing, Investition 

und Finanzierung, Personal, Organisation, Operation Research, 

Strategisches Management 

 

50 

   

 

2 
Volkswirtschaftslehre 

Kompetenznachweis in den Bereichen: Mikroökonomie, 

Makroökonomie 

 

12 

   

 

  3 

Rechtswissenschaften 

Kompetenznachweis in Zivilrecht und einer weiteren 

Rechtsspezialisierung 

 

9 

   

 

4 

Mathematik/Statistik/Data Science 

Kompetenznachweis in den Bereichen Analysis, 

Lineare Algebra, beschreibende und schließende Statistik, Data 

Science 

 

20 

   

 

  5 

Wissenschaftliche Grundlagen  

Kompetenzen im Bereich der Wissenschaftstheorie 

 

  8 

   

 

  6 

Technische Fachrichtung 

36 Leistungspunkte aus einem der folgenden Bereiche: 

o Bauingenieurwesen 

o Elektrotechnik 

o Informatik 

o Maschinenbau 

o Verfahrenstechnik 

36    

 
fehlende LP:                Kompetenzniveau hinreichend: ja     nein   
 

≥  150 angenommen    < 150 abgelehnt    
 

Auflagen (nachzuholende Module): 
 

 
Modul 

 
LP 

 
Modul 

 
LP 

    

    

    

    

    
 

Summe LP aus bisher erworbenen Studienleistungen und Auflagen ≥ 180: 
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Satzung der Technischen Universität Kaiserslautern zur Festsetzung der Curricularnormwerte in den 

zulassungsbeschränkten Studiengängen im Studienjahr 2021/2022 (Curricularnormwertesatzung) vom 15. Juni 

2021 

Aufgrund des § 5 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abs. 3 und 4 des Hochschulzulassungsgesetzes vom 31. Oktober 2019 (GVBl. S. 315) geändert durch § 

154 des Gesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), BS Anhang I 164, i.V.m. § 7 Abs. 1 des Hochschulgesetzes (HochSchG) in der 

Fassung vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 223-

41 hat der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern am 12.05.2021 die folgende Satzung zur Festsetzung der Curricularnormwerte 

an der Technischen Universität Kaiserslautern beschlossen. Diese Satzung hat das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit mit 

Schreiben vom 10. Juni 2021, Az.: 7233-0008#2021/0003-1501 15324, genehmigt. 

 

 

§ 1 Curricularnormwerte 

Für die zulassungsbeschränkten Studiengänge, die nicht in das zentrale Vergabeverfahren einbezogen sind, gelten die folgenden 

Curricularnormwerte: 

 

Präsenzstudiengänge Abschluss Curricularnormwerte 

Biologie Lehramt für Gymnasien/RealschulePlus Bachelor 1,7834 

Biologie Lehramt für berufsbildende Schulen Bachelor 1,1736 

Biologie Lehramt (Erweiterungsprüfung) Zertifikat 1,6251 

Gesundheit Lehramt für berufsbildende Schulen Bachelor 2,0922 

Lebensmittelchemie Bachelor 4,2214 

Sportwissenschaft und Gesundheit Bachelor 4,1677 

Toxikologie Master 2,3895 

 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Curricularnormwertesatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität 

Kaiserslautern in Kraft. 

 

 

 

Kaiserslautern, 15. Juni 2021 

Technische Universität Kaiserslautern 

Universitätspräsident 

Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter 

 

  

Satzung der Technischen Universität Kaiserslautern zur Festsetzung der Curricularnormwerte in den 
zulassungsbeschränkten Studiengängen im Studienjahr 2021/2022 (Curricularnormwertesatzung) 
 vom 15. Juni 2021
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Satzung der Technischen Universität Kaiserslautern über die Festsetzung von Zulassungszahlen in den 

zulassungsbeschränkten Studiengängen im Studienjahr 2021/2022 (Zulassungszahlsatzung) vom 22. Juni 2021 

Auf Grund des § 3 Abs. 1 Satz 2 sowie § 5 Abs. 1 des Hochschulzulassungsgesetzes vom 31. Oktober 2019 (GVBI. S. 315), geändert durch § 

154 des Gesetzes vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), BS Anhang I 164, sowie § 76 Abs. 2 Nr. 11 des Hochschulgesetzes (HochSchG) in 

der Fassung vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), BS 

223-41, hat der Senat der Technischen Universität Kaiserslautern am 12.05.2021 die folgende Satzung zur Festsetzung der 

Zulassungszahlen der Technischen Universität Kaiserslautern beschlossen. Diese Satzung hat das Ministerium für Wissenschaft und 

Gesundheit mit Schreiben vom 18. Juni 2021, Az.: 7233-0037#2020/0003-1501 15324, genehmigt. 

 

§ 1 Zulassungszahlen für das erste Fachsemester  

(1) Für die Zulassung von Studienanfängerinnen und Studienanfängern zum Wintersemester 2021/2022 und Sommersemester 2022 gelten 

an der Technischen Universität Kaiserslautern die in Anlage 1 ausgewiesenen Zulassungszahlen. 

(2) Die für das Sommersemester 2022 festgesetzte Zulassungszahl erhöht sich um die Zahl der im Wintersemester 2021/2022 nicht in 

Anspruch genommenen Studienplätze. Mehrzulassungen im Wintersemester 2021/2022 werden auf die für das Sommersemester 2022 

festgesetzte Zulassungszahl angerechnet, soweit Einschreibungen erfolgt sind.  

(3) Für Master-, weiterbildende und postgraduale Studiengänge, für die Zulassungsbeschränkungen erforderlich sind, gilt Absatz 1 

entsprechend.  

§ 2 Zulassungszahlen für höhere Fachsemester  

Die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber, die zum Wintersemester 2021/2022 und Sommersemester 2022 gemäß Anlage 2 bzw. Anlage 

3 in ein höheres Fachsemester aufzunehmen sind, wird auf den Unterschied der Zahl, die in der Anlage 2 bzw. Anlage 3 ausgewiesen ist, 

und der Zahl der Studierenden, die sich für das Wintersemester 2021/2022 bzw. Sommersemester 2022 zur Fortsetzung ihres Studiums in 

dem entsprechenden höheren Fachsemester zurückgemeldet haben, festgesetzt. Stichtag für die Ermittlung der zu vergebenden 

Studienplätze in den höheren Fachsemestern ist im Wintersemester 2021/2022 der 30. September 2021 und im Sommersemester 2022 der 

31. März 2022.  

§ 3 Inkrafttreten  

Diese Zulassungszahlsatzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in 

Kraft.  

 

 

 

Kaiserslautern, 22. Juni 2021 

Technische Universität Kaiserslautern  

Universitätspräsident 

Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter 

  

Satzung der Technischen Universität Kaiserslautern über die Festsetzung von Zulassungszahlen in 
den zulassungsbeschränkten Studiengängen im Studienjahr 2021/2022 (Zulassungszahlsatzung) vom  
22. Juni 2021
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TU Kaiserslautern Anlage 1  

Hauptabteilung 4 (zu § 1)  

 

Zulassungszahlen für das 1. Fachsemester im Wintersemester (WS) 2021 / 2022 und Sommersemester (SS) 2022 

 Studiengang Abschluss 
Jahreszulas-

sungszahl 

Wintersemester 

2021/2022 

Sommer- 

semester 

2022 

Präsenzstudiengänge             

Biologie Lehramt (Gymnasium, RealschulePlus) Bachelor of Education 37 30 7 

Biologie Lehramt (BBS) Bachelor of Education 4 4 0 

Biologie Lehramt (Erweiterungsprüfung) Zertifikat  4 2 2 

Gesundheit Lehramt (BBS) Bachelor of Education 30 30 0 

Lebensmittelchemie Bachelor of Science 23 23 0 

Sportwissenschaft und Gesundheit Bachelor of Science 30 30 0 

Toxikologie Master of Science 9 9 0 

weiterbildende Masterstudiengänge        

Baulicher Brandschutz Zertifikat 25 25 0 

Brandschutzplanung  Master of Engineering 50 50 0 

Financial Engineering Master of Science 30 30 0 

Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten im Kindesalter Zertifikat 15 15 0 

Medizinische Physik Master of Science 50 50 0 

Medizinische Physik und Technik Zertifikat 30 30 0 

Nanobiotechnology Zertifikat 20 20 0 

Psychologie kindlicher Lern- und Entwicklungsauffälligkeiten Master of Science 35 35 0 

Software Engineering for Embedded Systems Master of Engineering 30 30 0 

Systemische Beratung Master of Arts 90 90 0 

Technoethik Zertifikat 100 100 0 
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TU Kaiserslautern Anlage 2  

Hauptabteilung 4 (zu § 2)  

  

Zulassungszahlen für höhere Fachsemester im Wintersemester 2021/2022  

  

Studiengang  Fachsemester 

   
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Lebensmittelchemie (Bachelor)  0  17  0  14 0          

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

TU Kaiserslautern Anlage 3  

Hauptabteilung 4 (zu § 2)  

  

  

Zulassungszahlen für höhere Fachsemester im Sommersemester 2022  

 

Studiengang  Fachsemester 

  
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Lebensmittelchemie (Bachelor)  20  0  16 0  13         
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Satzung des Materialprüfamts (MPA) an der Technischen Universität Kaiserslautern vom 17.  Juni 2021 

Auf Grund der §§ 7 Abs. 2 Nr. 3, 76 Abs. 2 Nr. 5 und 7 und 91 des Hochschulgesetzes (HochSchG) für das Land Rheinland-Pfalz in der 

Fassung vom 23. September 2020 (GVBl. S. 461), zuletzt geändert durch § 31 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 719), hat der 

Senat der Technischen Universität Kaiserslautern am 09. Juni 2021 die nachfolgende Satzung für das Materialprüfamt (MPA) an der 

Technischen Universität Kaiserslautern beschlossen.  

§ 1  Rechtsstatus, Aufgaben  

(1) Das Materialprüfamt (MPA) ist eine zentrale Einrichtung der Technischen Universität Kaiserslautern (§ 95 Abs. 1 HochSchG) unter der 

Verantwortung des Präsidiums.  

(2) Dem MPA obliegen insbesondere folgende Aufgaben:  

1.  Amtliche Materialprüfung; 

2.  Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich:  

a) der Werkstoff- und Bauteilprüfung,  

b) der Werkstoff- und Bauteilentwicklung und -optimierung,  

c) der Bauteilsicherheit und -auslegung;  

3.  Kooperation mit der Industrie, speziell im Bereich KMU in den Arbeitsfeldern Technologietransfer wie z. B. Schadensverhütung, 

moderne Berechnungsmethoden, beanspruchungsgerechte Werkstoffauswahl, werkstoffgerechte Fertigungsmethoden;  

4. Konformitätsüberprüfungen mit bestehenden Regelwerken und Richtlinien, Zertifizierung von Produkten;  

5. Mitarbeit in Normen- und Sachverständigenausschüssen. 

§ 2  Leitung, wissenschaftlicher Beirat 

(1) Das MPA wird von einer hauptamtlichen Mitarbeiterin oder einem hauptamtlichen Mitarbeiter der Technischen Universität 

Kaiserslautern geleitet (Leitung). Die Leitung wird vom Senat im Einvernehmen mit dem Präsidium bestellt und dem fachlich 

zuständigen und dem für die Wirtschaft zuständigen Ministerium angezeigt. Ein Widerruf der Bestellung ist aus wichtigem Grund 

jederzeit möglich. 

(2) Die Leitung führt die laufenden Geschäfte des MPA und vertritt es nach außen; die Vorschrift des § 80 Abs. 1 HochSchG bleibt unberührt. 

Die Leitung ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter des im MPA beschäftigten Personals, soweit es nicht anderweitig zugeordnet ist. 

(3) Die Leitung wird von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Der wissenschaftliche Beirat besteht aus den Leitungen der 

Fachgebiete Massivbau und Baukonstruktion des Fachbereichs Bauingenieurwesen der Technischen Universität Kaiserslautern. Der 

wissenschaftliche Beirat begleitet die Arbeit des MPA entsprechend des Aufgabenzuschnitts und berät die Leitung des MPA. Der 

wissenschaftliche Beirat tagt in der Regel einmal im Jahr. Die Leitung ist verpflichtet, den Beirat über alle grundsätzlichen 

Angelegenheiten des MPA fortlaufend zu unterrichten. 

(4) Zur Bewältigung der kaufmännischen Aufgaben (insbesondere der Bereiche Buchhaltung, Einkauf, Reisekostenabrechnung, 

Jahresabschlüssen, Steuererklärungen, Vertragsverhandlungen und Projektcontrolling) kann sich die Leitung der Hilfe der zentralen 

Verwaltung der Technischen Universität Kaiserslautern bedienen. 

§ 3  Benutzung und universitätsinterne Dienstleistungen des MPA 

Die Bearbeitung von Mess- und Prüfaufgaben und universitätsinterner Dienstleistungen sowie die Zulassung zur Nutzung von MPA-Geräten 

und –Prüfvorrichtungen erfolgt auf Antrag an die MPA-Leitung. Personen, die dem MPA nicht in einem Dienstverhältnis zugeordnet sind 

(z.B. Professoren, Emeriti, Gastprofessoren, Lehrbeauftragte, Doktoranden) kann auf Antrag an die MPA-Leitung die Benutzung der 

Einrichtungen des MPA gestattet werden; zur Sicherstellung der fachkundigen Nutzung und eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebs 

kann die Gestattung mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. 
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§ 4  Entgelte 

Für Aufgaben der amtlichen Materialprüfung erfolgt eine Entgelterhebung auf Grundlage der Landesverordnung über die Gebühren in den 

Bereichen Wissenschaft, Weiterbildung und Forschung (Besonderes Gebührenverzeichnis) vom 24. November 2014 (GVBl. S. 279) in der 

jeweils geltenden Fassung. In allen anderen Fällen richtet sich die Entgelterhebung nach dem Marktpreis. Für universitätsinterne 

Dienstleistungen kann ein kostendeckendes Entgelt verrechnet werden. 

§ 5  Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Technischen Universität Kaiserslautern in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Organisations- und Benutzungsordnung vom 14. Dezember 2005 außer Kraft.  

 

 

Kaiserslautern, den 17. Juni 2021 

Der Präsident der Technischen Universität Kaiserslautern 

Prof. Dr. Arnd Poetzsch-Heffter 

 


